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Seinem gesetzlichen Auftrag folgend, 
hat der Deutsche Ethikrat auch im Jahr 
2014 ein inhaltlich vielseitiges Arbeitspro-
gramm im Sinne der Förderung des gesell-
schaftlichen Diskurses, der Erarbeitung 
von Empfehlungen für politisches und 
gesetzgeberisches Handeln sowie der in-
ternationalen Zusammenarbeit bewältigt.

Das Spektrum der Themen, die im 
Plenum und in den ratsinternen Arbeits-
gruppen sowie unter Einschluss der Öf-
fentlichkeit im Rahmen von öffentlichen 
Veranstaltungen diskutiert wurden, war 
breit gefächert: Biosicherheit und For-
schungsfreiheit, Inzestverbot, Hirntod 
und Entscheidung zur Organspende, neue 
Entwicklungen der Stammzellforschung, 
Regelung der Suizidbeihilfe, Fortpflan-
zungsmedizin sowie das Krankenhaus mit 
Blick auf die Behandlung von Menschen 
mit Behinderung und auf den Klinikalltag 
unter den Bedingungen des zunehmen-
den Kostendrucks.

Der Ethikrat veröffentlichte im Mai 
2014 die im Auftrag der Bundesregie-
rung erarbeitete Stellungnahme „Biosi-
cherheit – Freiheit und Verantwortung in 
der Wissenschaft“ und im September die 
Stellungnahme „Inzestverbot“.

Um kurzfristig und in begrenztem 
Umfang zu aktuellen Themen Stellung 

nehmen zu können, hat der Deutsche 
Ethikrat das Format von Ad-hoc-Empfeh-
lungen eingeführt und im Jahr 2014 zwei 
Ad-hoc-Empfehlungen veröffentlicht: 
zum einen „Stammzellforschung – Neue 
Herausforderungen für das Klonverbot 
und den Umgang mit artifiziell erzeugten 
Keimzellen?“ (September 2014) und zum 
anderen „Zur Regelung der Suizidbeihilfe 
in einer offenen Gesellschaft: Deutscher 
Ethikrat empfiehlt gesetzliche Stärkung 
der Suizidprävention“ (veröffentlicht im 
Dezember 2014).

Mit dem Ziel, die Öffentlichkeit zu in-
formieren und in den gesellschaftlichen 
Diskurs einzubeziehen, hat der Ethikrat 
im Verlauf des Jahres 2014 drei öffentli-
che Veranstaltungen und eine öffentliche 
Anhörung durchgeführt.

Mit seiner Jahrestagung und seiner 
Herbsttagung widmete der Ethikrat zwei 
ganztägige Veranstaltungen den Themen 
„Fortpflanzungsmedizin in Deutschland. 
Individuelle Lebensentwürfe – Familie 
– Gesellschaft“ (Mai 2014 in Berlin) so-
wie „Vom Krankenhaus zum kranken 
Haus? Klinikalltag zwischen ethischem 
Anspruch und Kostendruck“ (Oktober 
2014 in Dresden).

„Menschen mit Behinderung – Heraus-
forderungen für das Krankenhaus“ war 

Einleitung

Die Mitglieder des Deutschen Ethikrates während einer Sachverständigenanhörung

Foto: Reiner Zensen
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das Thema einer öffentlichen Abendver-
anstaltung der Reihe Forum Bioethik im 
März 2014 in München.

Gegenstand der öffentlichen Sachver-
ständigenanhörung im Mai 2014 war 
„Forschung an iPS-Zellen und an hES-
Zellen, die durch Zellkerntransfer herge-
stellt wurden – Neue Herausforderungen 
für das Klonverbot?“.

Darüber hinaus hat der Ethikrat in Zu-
sammenarbeit mit der Deutschen For-
schungsgemeinschaft und der Nationalen 
Akademie der Wissenschaften Leopoldina 
in Halle (Saale) ein gemeinsames Symposi-
um zu „Wissenschaftsfreiheit und Wissen-
schaftsverantwortung – Rechtfertigen die 
Erfolgschancen die Risiken?“ veranstaltet.

Der regelmäßige Austausch mit Vertre-
tern der Bundespolitik ist dem Deutschen 
Ethikrat ein zentrales Anliegen. Im Mai 
2014 hat der Rat zu einem Parlamentari-
schen Abend in den Bundestag eingeladen, 
um den Abgeordneten seine Stellungnah-
me zur Biosicherheit vorzustellen und 
aktuelle Fragen zu diskutieren. Darüber 
hinaus gab es auch im Jahr 2014 einen 
regen Austausch zwischen dem Ethikrat, 
vertreten durch den Vorstand oder ein-
zelne seiner Mitglieder, mit Vertretern der 
Bundesregierung und des Bundestages.

Der Ethikrat kann auch auf zahlreiche 
Begegnungen auf internationaler Ebe-
ne zurückblicken: Gemeinsame Treffen 
mit den Ethikräten Österreichs und der 
Schweiz (März 2014 in Berlin) sowie dem 
französischen und dem britischen Ethik-
rat (Oktober 2014 in Paris) haben sich zu 
einer festen Größe im innereuropäischen 
Austausch entwickelt. Auch bei den Tref-
fen der nationalen Ethikräte der EU-Mit-
gliedstaaten (November 2014 in Rom) und 
dem Global Summit (Juni 2014 in Mexiko) 
waren Mitglieder des Ethikrates präsent.

Im Jahr 2014 hat es in der Besetzung 
des Deutschen Ethikrates einen Wechsel 

gegeben. Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang 
Huber, Bischof i. R. der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz und früherer Ratsvorsitzen-
der der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, ist nach Ablauf seiner vierjährigen 
Mitgliedschaft zum 30. Juni turnusmäßig 
aus dem Deutschen Ethikrat ausgeschie-
den. In der Plenarsitzung am 25. Juni 
verabschiedeten sich die Ratsmitglieder 
von Herrn Huber und dankten ihm für 
seine umfangreiche Mitarbeit und sei-
ne immer wieder weiterführenden und 
inspirierenden Beiträge. Ihm folgte im 
November als neues Mitglied Prof. Dr. 
Martin Hein, Bischof der Evangelischen 
Kirche von Kurhessen-Waldeck.

Auch im Jahr 2014 schränkte die Tat-
sache, dass der Etat des Ethikrates seit 
2008 – bei weiter gestiegenen Personal- 
und Sachausgaben – unverändert geblie-
ben war, den Handlungsspielraum des 
Rates weiter ein. Umso erfreulicher war 
daher der Beschluss des Präsidiums des 
Bundestages im Juni 2014, die Mittel für 
den Deutschen Ethikrat im Haushalt ab 
2015 bis zum Jahr 2020 schrittweise um 
50.000 Euro von 1,695 auf dann insge-
samt 2 Millionen Euro zu erhöhen. Für 
2015 stehen dem Ethikrat somit 1,745 
Millionen Euro zur Verfügung, sodass 
der seit 2008 zu verzeichnende Anstieg 
der Personal- und Verwaltungskosten zu-
mindest teilweise ausgeglichen wird. Vo-
raussichtlich ab 2017 werden dem Ethik-
rat dann vorbehaltlich entsprechender 
Haushaltsbeschlüsse in den kommenden 
Jahren erstmals direkt mehr Mittel für 
seine Arbeit zur Verfügung stehen.

Der vorliegende Bericht umfasst gemäß 
§ 2 Absatz 4 des Ethikratgesetzes (siehe 
Anhang) die Aktivitäten des Ethikrates 
und den Stand der gesellschaftlichen De-
batte im Zeitraum von Januar bis Dezem-
ber 2014.

Im Folgenden ist 
bei der allgemeinen 

Verwendung der 
männlichen Form 

auch die weibliche 
Form gemeint.
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Das Spektrum an Themen, mit denen sich 
der Deutsche Ethikrat im Jahr 2014 im 
Zuge der Erarbeitung von Stellungnah-
men und Ad-hoc-Empfehlungen befasst 
hat, war inhaltlich erneut breit gefächert:

•	  Biosicherheit und Forschungsfreiheit,
•	  Inzestverbot,
•	  Hirntod und Entscheidung zur Or-

ganspende,
•	  Stammzellforschung,
•	  Stärkung der Suizidprävention und
•	  Ethik im Krankenhaus.

Diese Themen sind in Plenar- und Ar-
beitsgruppen sowie öffentlichen Plenar-
sitzungen und Anhörungen diskutiert 
worden (siehe auch Abschnitt „Veranstal-
tungen und Förderung des gesellschaftli-
chen Diskurses“).

Biosicherheit und 
Forschungsfreiheit

Am 7. Mai 2014 hat der Ethikrat seine 
Stellungnahme „Biosicherheit – Freiheit 
und Verantwortung in der Wissenschaft“ 
im Rahmen einer Pressekonferenz an die 
Bundesregierung übergeben.

Den Ethikrat beschäftigte die Frage, 
wie man mit Forschung umgehen sollte, 
die zum medizinischen Fortschritt oder 
anderen gesellschaftlich wichtigen Zie-
len beitragen möchte, gleichzeitig aber 
auch von Bioterroristen oder anderen 
Straftätern missbraucht werden könn-
te. Manche Forschungsergebnisse in den 
Lebenswissenschaften können nicht nur 
zum Nutzen des Einzelnen und der Ge-
sellschaft angewandt, sondern auch in 

Schädigungsabsicht missbraucht wer-
den. Zwei Studien, in deren Verlauf die 
Übertragbarkeit von Vogelgrippeviren 
zwischen Säugetieren experimentell er-
höht worden war, hatten 2012 weltweit 
eine bis heute andauernde internationale 
Diskussion über den Umgang mit miss-
brauchsgefährdeter Forschung in den Le-
benswissenschaften ausgelöst.

Besorgniserregende biosicherheitsre-
levante Forschung (Dual Use Research 

of Concern, kurz DURC) umfasst Arbei-
ten, bei denen anzunehmen ist, dass sie 
Wissen, Produkte oder Technologien 
hervorbringen, die direkt von Dritten 
missbraucht werden können, um das Le-
ben oder die Gesundheit von Menschen, 
die Umwelt oder andere Rechtsgüter zu 
schädigen. Dabei kann eine Vielzahl an 
Wissenschaftsdisziplinen dazu beitragen, 
das Schädigungspotenzial biologischer 
Agenzien zu erhöhen.

Der Ethikrat hat im Auftrag der Bun-
desregierung erörtert, ob die in Deutsch-
land geltenden rechtlichen Regelungen 
und die Verhaltenskodizes von Wissen-
schaft und Wirtschaft ausreichen, um 
das Missbrauchspotenzial von DURC zu 
minimieren. Er kommt dabei zu dem Er-
gebnis, dass zwar viele Regelungen existie-
ren, die insbesondere das versehentliche 
Entweichen gefährlicher Biostoffe verhin-
dern sollen, dass diese jedoch angesichts 
der besonderen Herausforderungen beim 
Umgang mit missbrauchsgefährdeter For-
schung für eine darauf zugeschnittene, 
angemessene Risikovorsorgestrategie der 
Ergänzung bedürfen.

In seiner Stellungnahme formuliert der 
Ethikrat Empfehlungen zu fünf Themen-
bereichen. Sie enthalten Vorschläge für 

Themen

Deutscher Ethikrat 
(Hg.): Biosicher-
heit – Freiheit und 
Verantwortung in 
der Wissenschaft. 
Berlin, 2014 (ISBN 
978-3-941957-57-2)

Deutscher Ethikrat

Biosicherheit – Freiheit 
und Verantwortung in 
der Wissenschaft

StEllungnahmE
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bewusstseinsbildende Maßnahmen, für 
die Erstellung eines bundesweit gültigen 
Forschungskodex, für die Forschungsför-
derung, für eine gesetzliche Regelung von 
DURC und für internationale Initiativen.

Die Stellungnahme ist in Deutschland 
und international auf großes Interesse ge-
stoßen. Die Empfehlungen des Ethikrates 
zum verantwortungsvollen Umgang mit 
missbrauchsgefährdeter Forschung in den 
Lebenswissenschaften fließen in einen 
lebhaften Diskurs ein, der von der Wis-
senschaftsgemeinschaft in Deutschland 
bis hin zum Treffen der Vertragsstaaten 
der Biowaffenkonvention reicht.

Die Auseinandersetzung mit dem The-
ma Biosicherheit und mit den Empfehlun-
gen des Ethikrates in einer Reihe von Ver-
anstaltungen verdeutlicht die andauernde 
Aktualität und Bedeutung eines Diskurses 
über den verantwortlichen Umgang mit 
missbrauchsgefährdeter Forschung.

Bereits am 3. Juli 2014 diskutierte eine 
interdisziplinäre Gruppe interessierter 
Experten im Rahmen eines von Silja Vö-
neky, der Sprecherin der Arbeitsgruppe 
Biosicherheit des Deutschen Ethikrates, 
organisierten Symposiums des Freiburger 

Kompetenznetzwerks für das Recht der 
zivilen Sicherheit (KORSE) zum „Miss-
brauchsrisiko in den Biowissenschaften“.

Da einer der Hauptadressaten der 
Empfehlungen des Ethikrates die Wis-
senschaftsgemeinschaft ist, hatte der 
Ethikrat schon während der Erarbeitung 
seiner Stellungnahme engen Austausch 
mit relevanten Forschungsorganisatio-
nen gepflegt und vor diesem Hintergrund 
frühzeitig Pläne für eine gemeinsame 
Veranstaltung mit der Deutschen For-
schungsgemeinschaft und der Nationalen 
Akademie der Wissenschaften Leopoldi-
na gefasst. Diese beiden Organisationen 
haben am 26. Juni 2014 Empfehlungen 
zur „Wissenschaftsfreiheit und Wissen-
schaftsverantwortung“ veröffentlicht, die 
einen ersten Schritt in Richtung des vom 
Ethikrat geforderten bundesweit gülti-
gen Forschungskodex darstellen, dabei 
aber über den Bereich der Lebenswissen-
schaften hinausgehen. Am 3. November 
vertieften Vertreter der drei Institutionen 
gemeinsam mit Experten aus der Praxis 
betroffener Forschungsgebiete bei einem 
Symposium in Halle (Saale) die Frage, ob 
die Sensibilisierung von Wissenschaftlern 

Silja Vöneky und 
Christiane Woopen mit 
Bundesforschungsminis-
terin  Johanna Wanka und 
Bundesgesundheitsmi-
nister Hermann Gröhe 
(v. l.) bei der Vorstellung 
der Stellungnahme „Bio-
sicherheit – Freiheit und 
Verantwortung in der 
Wissenschaft“

Foto: Reiner Zensen
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für einen verantwortungsvollen Umgang 
mit missbrauchsgefährdeter Forschung 
ausreicht, um die Risiken zu minimieren.

Zumindest für den Bereich der besorg-
niserregenden biosicherheitsrelevanten 
Forschung (DURC) hält der Ethikrat 
neben Selbstverpflichtungen eine Bera-
tung durch eine auf gesetzlicher Grund-
lage einzurichtende unabhängige DURC-
Kommission für erforderlich, die neben 
Wissenschaftsvertretern auch Sicherheits-
experten mit einbezieht. Die Sorge eini-
ger Wissenschaftler, dass dies viele neue 
bürokratische Hürden mit sich bringen 
könnte, lässt sich nach Auffassung des 
Ethikrates beispielsweise durch eine gute 
Einbindung der Kommission in bestehen-
de Strukturen (wie die des Robert-Koch-
Instituts) und die enge Zusammenarbeit 
mit der Zentralen Kommission für die 
Biologische Sicherheit (ZKBS) entkräften.

Die Frage, ob die Chancen-Risiko-
Abwägung von missbrauchsgefährdeter 
Forschung allein den Forschern über-
lassen werden sollte oder ob ein unab-
hängiges, breiter besetztes Prüfgremium 
hier erforderlich ist, stand auch im Mit-
telpunkt eines Workshops zum Thema 
„Dual-Use-Technologien – gute For-
schung, böse Forschung?“ im Rahmen 
der Wissenschaftsjournalismuskonferenz 
Wissenswerte am 25. November in Magde-
burg. Aus Sicht des Ethikrates sollte eine 
sorgfältige Bestimmung besorgniserre-
gender Biosecurity-relevanter Forschung, 
die besonders risikoreiche Experiment-
klassen und Mikroorganismen benennt, 
rechtlich erfolgen, um zu garantieren, 
dass die DURC-Kommission demokra-
tisch legitimiert ist und nur diejenigen 
wenigen Forschungsprojekte beraten wer-
den, bei denen dies wirklich notwendig 
ist. Einigkeit bestand bei der Diskussion, 
dass daneben der Aufmerksamkeit des 
einzelnen Forschers besondere Bedeutung 

zukommt, da es in der Wissenschaft im-
mer wieder zu neuen und unerwarteten 
Risiken kommen kann.

Viren machen nicht vor nationalen 
Grenzen halt, und auch Forschungspro-
jekte werden immer häufiger unter der 
Beteiligung von Wissenschaftlern und 
Geldgebern aus mehreren Staaten durch-
geführt. Das erklärt die Aufmerksamkeit, 
die die Stellungnahme des Deutschen 
Ethikrates auch international erfährt. So 
stellte Silja Vöneky die Empfehlungen 
am 13. und 14. Juli 2014 der Cambridge 

Working Group in Boston/USA vor, ei-
ner Gruppe von Naturwissenschaftlern 
und Experten aus anderen Fachgebieten, 
die sich mit den Risiken im Umgang mit 
potenziell pandemischen Pathogenen be-
fasst, also Mikroorganismen, die einen 
weltweiten Ausbruch einer gefährlichen 
Krankheit auslösen könnten.

Vom 19. bis 21. November diskutierten 
Sachverständige aus mehreren Ländern 
im Verlauf einer internationalen Tagung 
des Projektes Biochemical Security 2030 in 
der Royal Society in London das Thema 
„Biological and Chemical Security in an 
Age of Responsible Innovation“. Gemeint 
sind damit unter anderem Modelle zum 
Umgang mit missbrauchsgefährdeter For-
schung und zu den bisherigen nationalen 
Erfahrungen mit dieser Forschung. Die 
Stellungnahme und die Empfehlungen 
des Ethikrates wurden ausführlich disku-
tiert und positiv aufgenommen.

Auch auf dem Treffen der Vertrags-
staaten des Biowaffen-Übereinkommens, 
das vom 1. bis 5. Dezember 2014 in Genf 
stattfand, wurde die Stellungnahme des 
Ethikrates im Rahmen eines Side-Events 
den Staatenvertretern vorgestellt. Silja 
Vöneky und Kathryn Nixdorff, die als 
externe Sachverständige an der Erarbei-
tung der Stellungnahme mitgewirkt hat-
te, präsentierten gemeinsam mit zwei 
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tunesischen Referenten die jeweiligen 
Lösungsansätze zur Risikominimierung 
und beleuchteten die Möglichkeiten, in-
ternational vergleichbare Standards zu 
erzielen.

Die Suche nach Wegen zur internati-
onalen Harmonisierung von Regeln und 
Verfahren für den verantwortungsvol-
len Umgang mit Biosecurity-relevanter 
Forschung wurde vom 10. bis 12. De-
zember im Rahmen eines internationalen 
und interdisziplinären Symposiums der 
VolkswagenStiftung in Hannover fort-
gesetzt, das den zentralen Akteuren aus 
Praxis und Wissenschaft ein Forum für 
weitere, vertiefende Diskussionen bot. 
Die Stellungnahme des Ethikrates wurde 
in einem Vortrag von Silja Vöneky vorge-
stellt und anschließend im Rahmen einer 
Podiumsdiskussion intensiv und mit Blick 
auf aktuelle Entwicklungen in anderen 
Staaten diskutiert. Als Konsens auch unter 
der Mehrheit der Virologen zeichnete sich 
die Akzeptanz einer DURC-Kommission 
in Deutschland oder Europa ab; umstrit-
ten blieb unter den Akteuren, wie diese 
Kommission gesetzlich verankert werden 
soll und mit der ZKBS verbunden werden 
kann.

Inzestverbot

Am 24. September 2014 hat der Deutsche 
Ethikrat seine Stellungnahme „Inzest-
verbot“ veröffentlicht. Darin plädiert der 
Ethikrat mehrheitlich dafür, den einver-
nehmlichen Beischlaf unter erwachsenen 
Geschwistern künftig nicht mehr unter 
Strafe zu stellen sowie die Strafbarkeit auf 
alle sexuellen Handlungen von erhebli-
chem Gewicht zu erweitern, wenn in einer 
Familie Minderjährige beteiligt sind.

Anlass dafür, dass sich der Ethikrat 
mit dem Thema Inzestverbot befasst hat, 

war die Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte vom 
12. April 2012, mit der die Beschwerde 
eines in Deutschland wegen Inzests ver-
urteilten Mannes gegen ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zurückge-
wiesen wurde. Das Bundesverfassungs-
gericht hatte vier Jahre zuvor entschie-
den, dass die Gesetzesregelung des § 173 
des Strafgesetzbuches (StGB) mit dem 
Grundgesetz vereinbar sei. Damit hatte 
das Gericht allerdings nicht gesagt, dass 
das strafrechtliche Inzestverbot nicht auf-
gehoben oder geändert werden dürfte.

Vor diesem Hintergrund hat der Deut-
sche Ethikrat mit einigen vom Inzest-
verbot betroffenen Paaren Gespräche ge-
führt. Andere Geschwisterpaare hatten 
sich schriftlich an den Ethikrat gewandt. 
In all diesen Fällen handelte es sich aus-
schließlich um Liebesbeziehungen von 
Halbgeschwistern, die nicht gemeinsam 
aufgewachsen waren und sich erst im Er-
wachsenenalter kennengelernt haben.

Geschwisterinzest scheint nach allen 
verfügbaren Daten in den westlichen Ge-
sellschaften sehr selten zu sein. Betroffene 
schildern aber, wie schwierig ihre Situa-
tion angesichts der Strafandrohung ist. 
Sie fühlen sich in ihren grundlegenden 
Freiheitsrechten verletzt und zu Heim-
lichkeit oder Verleugnung ihrer Liebe ge-
zwungen. Die Situation der Betroffenen 
wirft eine Reihe wichtiger moralischer 
und rechtlicher Fragen auf, die auf der 
Grundlage ausreichender Informationen 
und vorurteilsfrei diskutiert werden soll-
ten. Insbesondere sollte geklärt werden, 
ob das Strafrecht das richtige Instru-
ment für einen angemessenen Umgang 
mit der Inzestproblematik ist und ob aus 
ethischen Gründen eine Änderung der 
derzeitigen Rechtslage empfehlenswert 
ist. In diesem Kontext hat der Ethikrat 
eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die eine 

Deutscher Ethikrat

Inzestverbot

StEllungnahmE

Deutscher Ethikrat 
(Hg.): Inzestverbot. 
Berlin, 2014 (ISBN 
978-3-941957-60-2)
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Michael Wunder, 
Christiane Woopen und 

Wolfram Höfling (v. l.) 
bei der Vorstellung 
der Stellungnahme 

„Inzestverbot“
Foto: Reiner Zensen

öffentliche Anhörung durchgeführt und 
die Stellungnahme maßgeblich erarbeitet 
hat. Die Stellungnahme des Deutschen 
Ethikrates befasst sich mit dem beste-
henden Verbot des Geschlechtsverkehrs 
unter Blutsverwandten. Seine Empfeh-
lungen beziehen sich auf einvernehmli-
che Inzesthandlungen unter leiblichen 
Geschwistern.

International besteht kein Konsens 
über die Strafwürdigkeit des Inzests. 
Grundsätzlich ist die Inzestdebatte enorm 
konfliktbehaftet. Das liegt zum einen dar-
an, dass sich die Diskussion der Strafbar-
keit des Inzests meist mit der Diskussion 
über den sexuellen Missbrauch über-
schneidet, der in allen Staaten strafbar ist; 
zum anderen rührt das Thema Inzest an 
ein gesellschaftlich fest verankertes Tabu.

Die Forderung, den Inzest-Straftatbe-
stand ganz oder teilweise zu streichen, 
zieht sich in Deutschland wie ein roter 
Faden durch alle großen Strafrechtsrefor-
men seit 1902 und wird auch heute noch 
unter Rechtswissenschaftlern diskutiert. 
Der Zweck der Strafnorm ist umstritten 
und die Gründe, die für die Strafbarkeit 
angeführt werden, haben sich im Laufe 

der Zeit gewandelt. Es lassen sich für den 
geltenden § 173 StGB fünf Strafgründe 
anführen, mit denen sich der Ethikrat 
in seiner Stellungnahme im Einzelnen 
auseinandergesetzt hat:

1.  Schutz der Familie;
2.  Schutz möglicher zukünftiger Inzest-

kinder, die wegen ihrer Abstammung 
einer Diskriminierung ausgesetzt sein 
könnten;

3.  Vermeidung der Zeugung genetisch 
belasteter Nachkommen;

4.  Schutz der Persönlichkeitsentwick-
lung und der sexuellen Selbstbestim-
mung des auch bei einvernehmlichen 
sexuellen Handlungen schwächeren 
oder verletzbareren Partners, Schutz 
vor Traumatisierungen;

5.  Aufrechterhaltung eines gesellschaft-
lich bestehenden Tabus und der ge-
sellschaftlichen Überzeugung von 
der Strafwürdigkeit des Inzests sowie 
Vermeidung eines bei Entkriminali-
sierung vermuteten falschen Signals 
an die Öffentlichkeit und des Verlusts 
der generalpräventiven Wirkung ge-
genüber Inzesthandlungen.
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In seiner ethischen Analyse geht der 
Ethikrat davon aus, dass sich vier prinzi-
pielle Schutzzwecke ergeben: Wahrung 
der sexuellen Selbstbestimmung, Kin-
derschutz, Schutz der Familie und Auf-
rechterhaltung der sozialen und psycho-
logischen Funktionen des Tabus. Da vom 
Ethikrat ausschließlich einvernehmliche 
Inzesthandlungen erörtert wurden, sah er 
seine Aufgabe darin zu prüfen, inwiefern 
sich eine Einschränkung sexueller Selbst-
bestimmung durch den Schutz der an-
deren relevanten Güter begründen lässt.

Als Argument für eine Beibehaltung 
des Inzestverbots wird häufig ins Feld 
geführt, dass die aus Inzestbeziehungen 
möglicherweise hervorgehenden Kinder 
genetisch belastet sein könnten. Die Mit-
glieder des Deutschen Ethikrates lehnen 
eugenische Strafgründe jedoch einstim-
mig ab. Mit guten Gründen wird die 
Entscheidungsfreiheit über die Verwirk-
lichung eines Kinderwunsches und die 
damit verbundene individuelle Risikobe-
wertung in der heutigen Gesellschaft zum 
unantastbaren Kernbestand des Persön-
lichkeitsrechts gezählt. Eugenische Grün-
de sind daher auch in der Beurteilung der 
Inzestproblematik nicht mehr zulässig. 
Unbestreitbar ist, dass Kinder aus Inzest-
beziehungen durch die mögliche Dopp-
lung rezessiver Erbanlagen ein erhöhtes 
genetisches Risiko in sich tragen können; 
damit kann – wie in allen anderen Fäl-
len genetischer Belastung auch – jedoch 
kein Zeugungsverbot begründet werden. 
Die Verantwortung liegt immer bei den 
jeweils betroffenen Paaren, unabhängig 
davon, welche Ursache ein genetisches 
Risiko hat.

Ein weiterer Aspekt, der die aktu-
elle Diskussion prägt, ist das gesell-
schaftliche Tabu, das durch den In-
zestparagrafen geschützt werden soll. 
Die Frage, ob das Inzesttabu auf eine 

biologisch-psychologische Verhaltens-
disposition zurückgeführt werden kann 
oder ob ein moralisches Verdikt dieses 
Tabu begründet, ist nicht abschließend 
zu klären. Unabhängig davon ist aber 
eine Einschätzung hinsichtlich der mora-
lischen Relevanz bzw. der Reichweite der 
moralischen Geltung möglich und nötig.

Das Inzesttabu ist zwar in fast allen 
Gesellschaften verbreitet; daraus kann 
jedoch nach Auffassung des Deutschen 
Ethikrates nicht geschlossen werden, dass 
die (nahezu) universal geteilte emotionale 
Abwehr gegenüber dem Inzest moralisch 
richtig wäre. Auch der Umkehrschluss 
lässt sich daraus nicht ableiten. Es kann al-
lerdings festgestellt werden, dass die Emp-
findungen vieler Menschen irritiert oder 
verletzt werden könnten, wenn das Inzest-
tabu angetastet wird. Die Mehrheit des 
Deutschen Ethikrates ist der Auffassung, 
dass dies allein jedoch kein Grund für 
den mit der Strafdrohung verbundenen 
Eingriff in die persönlichen Grundrechte 
bei einvernehmlichem Inzest zwischen 
mündigen Geschwistern sein kann. Das 
Strafrecht ist nicht das geeignete Mittel, 
ein gesellschaftliches Tabu zu bewahren. 
Aufgabe des Strafrechts ist es nicht, für 
den Geschlechtsverkehr mündiger Bür-
ger moralische Standards oder Grenzen 
durchzusetzen, sondern den Einzelnen 
vor Schädigungen und groben Belästi-
gungen und die Sozialordnung der Ge-
meinschaft vor Störungen zu schützen. 
Diesem Schutz dienen die Regelungen 
der §§ 174 ff. StGB („Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung“). Insbesonde-
re der sexuelle Missbrauch von Kindern 
und Jugendlichen, die Ausnutzung von 
Abhängigkeitsverhältnissen, Zwangslagen 
oder fehlender sexueller Selbstbestim-
mung sowie die sexuelle Nötigung und 
Vergewaltigung sind hier unter Strafe 
gestellt. Das gilt selbstverständlich auch 
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für sexuelle Handlungen zwischen Bluts-
verwandten.

Als wesentliches Schutzgut des § 173 
StGB sieht der Ethikrat die Familie an. 
Daher bildet das Argument des Familien-
schutzes den Kernpunkt seiner Aufarbei-
tung. Allerdings ist die Mehrheit der Mit-
glieder der Auffassung, dass der Schutz 
der Familie sich nur auf einen tatsächlich 
gelebten Familienverbund beziehen kann, 
nicht jedoch auf einen abstrakten Begriff 
der Institution Familie. In einem tatsäch-
lich gelebten Familienverbund wachsen 
Kinder gemeinsam bei ihren Eltern auf. 
Die Familienmitglieder stehen in ihren 
jeweiligen Familienrollen in ständigem 
Kontakt. Dieser Familienverbund be-
steht auch dann weiter, wenn die Kinder 
erwachsen sind und an anderen Orten 
leben. In diesem Sinne ist die Familie 
das Grundelement der gesellschaftlichen 
Struktur und darf nicht gefährdet werden. 
Unterschiedliche Auffassungen vertreten 
die Mitglieder des Ethikrates bezüglich 
der Frage, ob der Familienschutz so hoch 
anzusetzen ist, dass eine Gefährdung der 
Familie und auch des gegenwärtig wirksa-
men Bildes der Familie als Beziehungsver-
bund, in dem nur die Eltern eine sexuelle 
Beziehungen haben, ausreicht, um eine 
Strafbarkeit des einvernehmlichen Inzests 
von Erwachsenen zu begründen. Viele 
Mitglieder vertreten die Auffassung, dass 
eine einvernehmliche Inzestbeziehung 
Erwachsener außerhalb eines tatsächlich 
gelebten Familienverbundes als moralisch 
„nicht tadelnswert“ qualifiziert werden 
kann, dass sogar eine neue Familie ent-
stehen kann, die ganz im Sinne der ge-
sellschaftlichen Institution dem Zweck 
des wechselseitigen verlässlichen Einste-
hens füreinander gerecht wird. Andere 
Mitglieder des Ethikrates sehen – auf der 
prinzipiellen oder symbolischen Ebene 
– in einer Inzestbeziehung, auch wenn 

sie einvernehmlich ist, die Integrität der 
Institution Familie und ihre rechtlich ge-
fassten Rollen infrage gestellt. Diese bei-
den Auffassungen bilden die Grundlage 
der beiden unterschiedlich ausgerichteten 
Voten des Ethikrates.

Vertreter des Mehrheitsvotums sind 
der Auffassung, dass im Fall des einver-
nehmlichen Inzests unter volljährigen Ge-
schwistern weder die Furcht vor negativen 
Folgen für die Familie noch die Möglich-
keit der Geburt von Kindern aus solchen 
Beziehungen ein strafrechtliches Verbot 
dieser Beziehungen rechtfertigen können. 
Das Grundrecht der erwachsenen Ge-
schwister auf sexuelle Selbstbestimmung 
ist in diesen Fällen stärker zu gewichten 
als das abstrakte Schutzgut der Familie.

Dies gilt auch, so die Mehrheit der 
Ratsmitglieder, bei einvernehmlichem 
Inzest, wenn einer der Partner noch unter 
18 Jahren alt ist und ein lebenspraktischer 
Familienverbund, der geschädigt werden 
könnte, nicht mehr besteht. Das Strafrecht 
darf nicht zum Schutz von Abstrakta wie 
der rein rechtlichen Verfasstheit der Fa-
milie eingesetzt werden. Fälle, in denen 
der Familienverbund existiert und einer 
der Partner noch nicht 18 Jahre alt ist, 
sind demgegenüber anders zu beurteilen. 
Hier überwiegt das Schutzgut Familie. Für 
solche Fälle sollte die Strafbarkeit neben 
dem Beischlaf konsequenterweise aber 
auch auf andere sexuelle Handlungen von 
erheblichem Gewicht ausgeweitet werden, 
insofern diese die Familie nicht minder 
gefährden können.

Die Frage, inwieweit auch die Straf-
barkeit des Inzests zwischen Eltern und 
volljährigen Kindern aufgehoben werden 
sollte, war nicht Gegenstand der Erörte-
rungen im Rahmen der Stellungnahme.

In einem abweichenden Votum er-
klären neun Mitglieder des Ethikrates, 
dass sie eine strafrechtseinschränkende 
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Änderung oder gar Aufhebung des § 173 
StGB ablehnen. Sie sehen darin ein ir-
ritierendes rechtspolitisches Signal, von 
dem eine Relativierung und Schwächung 
des verfassungsrechtlich legitimen und 
ethisch bedeutsamen Schutzguts der 
Strafnorm ausgehen kann. Zentrales 
Anliegen der Vorschrift sei nämlich der 
Schutz der Integrität und Inkompatibili-
tät unterschiedlicher familialer Rollen als 
wichtiger Voraussetzung gelingender Per-
sönlichkeitsentfaltung. Der Gesetzgeber 
hat diesen Gesichtspunkt als ein zentrales 
Abwägungsargument in seine Überlegun-
gen einzubeziehen. Zudem wird befürch-
tet, dass es zu noch weiter reichenden 
Forderungen nach Straflosstellung inzes-
tuösen Verhaltens kommen kann.

Auch das abweichende Votum ver-
kennt nicht, dass unter der Geltung des 
§ 173 StGB manche Paare in eine tragische 
Lebenssituation geraten. Dem könne aber 
für bestimmte Konstellationen auch ohne 
gesetzgeberische Intervention im Pro-
zess der Rechtsanwendung, zum Beispiel 
durch die Einstellung eines staatsanwalt-
lichen Verfahrens, Rechnung getragen 
werden.

Hirntod und Entscheidung 
zur Organspende

Der Deutsche Ethikrat hat das Thema 
„Hirntod und Organentnahme“ im März 
2012 in einer öffentlichen Abendveran-
staltung aufgegriffen und damit eine be-
achtliche öffentliche Resonanz erzeugt. 
Der Ethikrat fasste daher im Nachgang zu 
dieser Veranstaltung den Beschluss, das 
Thema im Rahmen einer Stellungnahme 
zu bearbeiten.

Mit der im November 2012 in Kraft 
getretenen Änderung des Transplantati-
onsgesetzes (TPG) wurde in Deutschland 

die sogenannte Entscheidungslösung ein-
geführt. Ziel dieser Neuregelung ist es, die 
Organspendebereitschaft zu fördern, um 
mehr Menschen die Chance zu geben, 
ein Spenderorgan zu erhalten. Um eine 
„informierte und unabhängige Entschei-
dung jedes Einzelnen zu ermöglichen, 
sieht dieses Gesetz eine breite Aufklärung 
der Bevölkerung zu den Möglichkeiten 
der Organ- und Gewebespende vor“ (§ 1 
TPG). In diesem Zusammenhang soll je-
der Bürger die eigene Bereitschaft zur 
Organ- und Gewebespende prüfen.

Ausgehend von seinem Beschluss und 
der neuen Gesetzeslage möchte sich der 
Ethikrat in seiner Stellungnahme schwer-
punktmäßig mit zwei Aspekten befassen: 
zum einen mit der Hirntodkonzeption 
und zum anderen mit den Kommunika-
tionsformen und -inhalten im Kontext 
der Organtransplantation. Hinsichtlich 
der Gleichsetzung von Hirntod und Tod 
des Menschen gibt es in der Bevölkerung 
eine fortwährende Verunsicherung. Kon-
troversen über anthropologische, ethische 
und lebensweltliche Aspekte werden dabei 
nicht nur in der allgemeinen Öffentlich-
keit, sondern auch in der Philosophie, der 
Medizinethik und der Rechtswissenschaft, 
darüber hinaus auch innerhalb der Ärz-
teschaft geführt.

Mit seiner Stellungnahme zielt der 
Deutsche Ethikrat einerseits auf eine 
eingehende Analyse der Hirntodkon-
zeption ab und möchte die vielschichtige 
Auseinandersetzung aufbereiten sowie 
die unterschiedlichen Perspektiven und 
Argumente transparent machen. Zum 
anderen ist die Hirntodkonzeption nicht 
nur Gegenstand ethischer und rechtli-
cher Kontroversen, sondern erweist sich 
auch als eine kommunikative Herausfor-
derung. Die Ausgestaltung transparenter 
und offener Kommunikationsprozesse 
bildet den zweiten Schwerpunkt der 

www.ethikrat.org/
veranstaltungen/
forum-bioethik/

hirntod-und-
organentnahme
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Stellungnahme. Dabei soll nicht nur die 
individuelle Gesprächsführung, sondern 
auch die Kommunikation im öffentlichen 
Raum thematisiert werden.

Die Bearbeitung der Stellungnahme 
„Hirntod und Entscheidung zur Organ-
spende“ stand am Jahresende 2014 kurz 
vor dem Abschluss. Die Veröffentlichung 
wird im Frühjahr 2015 erfolgen.

Stammzellforschung

Am 15. September 2014 hat der Deut-
sche Ethikrat seine Ad-hoc-Empfehlung 
„Stammzellforschung – Neue Heraus-
forderungen für das Klonverbot und den 
Umgang mit artifiziell erzeugten Keim-
zellen?“ veröffentlicht.

Bereits im Mai hatte sich der Ethikrat 
aufgrund einer Anfrage der Gesundheits-
ministerkonferenz im Rahmen einer öf-
fentlichen Anhörung mit der aktuellen 
Forschung an humanen embryonalen 
Stammzellen (hES-Zellen) und an in-
duzierten pluripotenten Stammzellen 
(iPS-Zellen) befasst. In den nun vorlie-
genden Empfehlungen hat er konkreten 
Klärungsbedarf in zwei Anwendungs-
bereichen neuer Stammzelltechniken 
identifiziert.

Nach Einschätzung des Deutschen 
Ethikrates besteht zum Klonverbot 
zwar kein dringender gesetzgeberischer 
Handlungsbedarf, der durch die jüngs-
ten Entwicklungen der Stammzellfor-
schung ausgelöst würde. Jedoch besteht 
Klärungsbedarf im Hinblick auf weitrei-
chende ethische und rechtliche Fragen, 
die sich insbesondere im Zusammenhang 
mit zwei Möglichkeiten der Anwendung 
neuer Techniken beim Menschen zu re-
produktiven Zwecken ergeben. Der erste 
Anwendungsbereich umfasst das Klonen 
mittels Zellkerntransfer oder tetraploider 

Komplementierung. Der zweite Bereich 
besteht in der Verwendung von Keimzel-
len, die aus iPS-Zellen gewonnen wurden, 
wobei zu unterscheiden ist, ob die iPS-
Zellen von zwei Personen oder von einer 
einzigen Person stammen.

Für alle Bereiche geht es zunächst um 
präzisere und vereinheitlichte Legal-
definitionen. Klärungsbedarf sieht der 
Deutsche Ethikrat insbesondere bei der 
Definition des Begriffs „Embryo“. Dieser 
sollte für das Embryonenschutzgesetz und 
das Stammzellgesetz einheitlich gefasst 
werden. Nur der umfassendere Begriff 
im Stammzellgesetz differenziert nicht 
nach der Entstehungsart eines Embryos. 
Auch der Begriff der Totipotenz sollte 
präzisiert und seine normative Bedeutung 
in den neuen Zusammenhängen geklärt 
werden. Dabei ist unter anderem zu ver-
deutlichen, ob er sich auf Zellen oder auch 
auf Zellverbände bezieht und welches die 
erforderlichen weiteren Voraussetzungen 
sind, die vorliegen müssen, damit sich 
eine Zelle oder ein Zellverband zu einem 
Individuum zu entwickeln vermag.

Darüber hinaus sind weitere ethische 
Fragen im Zusammenhang mit den neu-
en technischen Möglichkeiten zu klären. 
Neben der medizinischen Sicherheit der 
Anwendungen und ihrer Auswirkun-
gen auf die Nachkommen sind etwa das 
Verhältnis der Generationen zueinan-
der sowie die Bedeutung von Natürlich-
keit und Künstlichkeit am Anfang des 
menschlichen Lebens weit über die bis-
herigen Kontroversen in der Fortpflan-
zungsmedizin hinaus zu bedenken und 
zu diskutieren. Dabei wird auch zu klä-
ren sein, welche Bedeutung es hat, wenn 
im Rahmen der Fortpflanzung sowohl 
der Modus der Verschiedengeschlecht-
lichkeit als auch die Abstammung von 
zwei Personen auf der genetischen Ebene 
aufgegeben würde. Auf dieser Grundlage 

www.ethikrat.org/ 
dateien/pdf/
empfehlung-
stammzellforschung.
pdf
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ist zu entscheiden, ob und inwiefern die 
Verwendung von artifiziell erzeugten 
Keimzellen, die aus iPS-Zellen gewonnen 
wurden, zur Herstellung eines Embryos 
zulässig sein soll.

Der Deutsche Ethikrat betont, dass im 
Rahmen der vorliegenden Ad-hoc-Emp-
fehlung die in diesem Zusammenhang 
aufgeworfenen ethischen Fragen nicht 
eingehend behandelt werden können 
und sollen. Bezüglich des reproduktiven 
Klonens verweist der Deutsche Ethikrat 
auf die Stellungnahme des Nationalen 
Ethikrates „Klonen zu Fortpflanzungs-
zwecken und Klonen zu biomedizinischen 
Forschungszwecken“ und auf den zweiten 
Zwischenbericht der Enquete-Kommissi-
on „Recht und Ethik der modernen Me-
dizin“. Der Deutsche Ethikrat bekräftigt 
die Bedeutung des Verbots des reproduk-
tiven Klonens. Er empfiehlt angesichts 
der technisch offenbar näher rückenden 
Möglichkeit des reproduktiven Klonens 
von Menschen, dass Deutschland auf ein 
internationales Verbot des Klonens zu 
Fortpflanzungszwecken hinwirkt.

Stärkung der 
Suizidprävention

Am 19. Dezember 2014 hat der Deutsche 
Ethikrat seine Ad-hoc-Empfehlung „Zur 
Regelung der Suizidbeihilfe in einer of-
fenen Gesellschaft: Deutscher Ethikrat 
empfiehlt gesetzliche Stärkung der Sui-
zidprävention“ veröffentlicht:

Der Deutsche Ethikrat hat sich am 
27. November 2014 in öffentlicher Sitzung 
mit dem Thema „Beihilfe zur Selbsttö-
tung“ befasst. Nach einführenden Vorträ-
gen von Mitgliedern des Ethikrates über 
begriffliche Grundlagen, über ethische und 
verfassungsrechtliche Aspekte von Würde, 
Autonomie und Selbstbestimmung, über 

Versorgungsstrukturen und Suizidpräven-
tion, über Selbst- und Fremdverständnis 
der ärztlichen Profession, über Sterbe-
hilfeorganisationen sowie über mögliche 
Regelungsmodelle und ihre Implikatio-
nen berieten die Mitglieder in öffentlicher 
und nicht öffentlicher Diskussion. Der 
Ethikrat knüpft mit seiner hier vorgelegten 
Empfehlung an seine 2012 geäußerte Ein-
schätzung an, dass ein gesetzliches Verbot 
ausschließlich der gewerbsmäßig organi-
sierten, also der kommerziell betriebenen 
Suizidbeihilfe mehr Probleme schafft als 
löst. Er bekräftigt im Übrigen, dass die 
Strafbarkeit der Tötung auf Verlangen 
(§ 216 StGB) unverändert erhalten bleiben 
muss.

Der Deutsche Ethikrat begrüßt, dass 
das Bundesministerium für Gesundheit 
die Hospiz- und Palliativversorgung im 
ambulanten und stationären Bereich des 
Gesundheitssystems und der Pflege mit 
einer weiteren Gesetzgebungsinitiative 
nachdrücklich stärken sowie flächende-
ckend etablieren will. Eine gute palliative 
Versorgung, die für alle Patienten mit 
einer fortschreitenden Erkrankung und 
begrenzter Lebenserwartung erreichbar 
ist, lindert Not, kann Angst und Verzweif-
lung überwinden helfen und damit auf 
Fragen nach einer möglichen Unterstüt-
zung bei einer Selbsttötung lebensorien-
tierte Antworten geben.

Diese Angebote betreffen allerdings 
nur einen kleinen Teil der pro Jahr in 
Deutschland etwa 100.000 Menschen, die 
einen Suizidversuch unternehmen, da Su-
izidversuche zumeist nicht von Menschen 
unternommen werden, die bei absehbar 
knapp begrenzter Lebenserwartung an 
einer fortschreitenden Erkrankung leiden. 
Für vereinsamte und psychisch kranke 
Menschen beispielsweise bedarf es ande-
rer suizidpräventiver Maßnahmen und 
Strukturen. Dazu gehören etwa eine gute 
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psychiatrische und psychotherapeutische 
Versorgung, der Ausbau niedrigschwel-
liger Beratungs- und Begleitangebote in 
Lebenskrisen und die gezielte Weiterbil-
dung der in der Pflege sowie in verschie-
denen medizinischen Versorgungsberei-
chen tätigen Mitarbeitenden im Hinblick 
auf die Früherkennung von – und die 
angemessene Intervention bei – Krisen 
mit suizidaler Gefährdung. Ebenso sollte 
darin die interdisziplinäre Forschung zur 
Suizidprävention und zur Behandlung 
von Suizidgefährdeten gestärkt werden.

Situationen, in denen jemand einen 
Suizid plant und eine andere Person bittet, 
ihn dabei zu unterstützen, sind vielge-
staltig und von zahlreichen sehr unter-
schiedlichen Aspekten geprägt, die unter 
anderem in der Beziehung der Personen 
zueinander, in deren Biografien, in der 
Krankheitsgeschichte und in den Versor-
gungsbedingungen liegen.

Die geltende Gesetzeslage, wonach 
weder ein Suizid noch eine Beihilfe zu 
einem im rechtlichen Sinne frei verant-
wortlichen Suizid strafbar sind, steht 
im Einklang mit den Prinzipien eines 
freiheitlichen Verfassungsstaates. Diese 
schließen es aus, den Suizid abstrakt-
generell als Unrecht zu bestimmen. Denn 
dabei würde eine allgemeine, erzwingbare 
Rechtspflicht zum Leben vorausgesetzt, 
die grundlegenden Rechtsprinzipien wi-
derspräche. Deshalb kann auch die Hilfe 
zu einem frei verantwortlichen Suizid 
ihrerseits nicht generell als Unrecht im 
Rechtssinne definiert werden, so um-
stritten die Freiverantwortlichkeit eines 
Suizids allgemein und ihre Erkennbarkeit 
im konkreten Einzelfall auch sein mö-
gen. Bei einem solchen Suizid kann auch 
die Garantenpflicht oder die allgemeine 
Hilfeleistungspflicht keine Strafbarkeit 
des Gehilfen begründen. Die Möglichkeit 
divergierender moralischer Auffassungen 

zur Beurteilung von Selbsttötungen und 
der Beihilfe zu Selbsttötungen bleibt hier-
von unberührt. Vor diesem Hintergrund 
empfiehlt der Deutsche Ethikrat, das der-
zeit geltende Strafrecht nicht grundsätz-
lich zu ändern. Eine eigene gesetzliche 
Regulierung etwa der ärztlichen Suizid-
beihilfe lehnt die Mehrheit des Ethikrates 
ebenso ab wie jede Regulierung der Sui-
zidbeihilfe für eine andere Berufsgruppe, 
auch weil auf diese Weise gleichsam „er-
laubte Normalfälle“ einer Suizidbeihilfe 
definiert würden.

Allerdings sollten nach Auffassung der 
Mehrheit des Ethikrates Suizidbeihilfe 
sowie ausdrückliche Angebote dafür un-
tersagt werden, wenn sie auf Wiederho-
lung angelegt sind, öffentlich erfolgen 
und damit den Anschein einer sozialen 
Normalität ihrer Praxis hervorrufen 
könnten. Dies dient dem Schutz sozialer 
Normen und Überzeugungen, in denen 
sich der gebotene besondere Respekt vor 
dem menschlichen Leben widerspiegelt. 
Eine Suizidbeihilfe, die keine individuelle 
Hilfe in tragischen Ausnahmesituationen, 
sondern eine Art Normalfall wäre, etwa 
im Sinne eines wählbaren Regelangebots 
von Ärzten oder im Sinne der Dienstleis-
tung eines Vereins, wäre geeignet, den 
gesellschaftlichen Respekt vor dem Leben 
zu schwächen. Des Weiteren und vor al-
lem ist der Gefahr fremdbestimmender 
Einflussnahme in Situationen prekärer 
Selbstbestimmung vorzubeugen. Schließ-
lich könnte es die Anstrengungen der Sui-
zidprävention unterlaufen, wenn eine Bei-
hilfe den Charakter einer gesellschaftlich 
akzeptierten Üblichkeit erhielte. Dabei 
ist es unerheblich, ob die Beihilfe durch 
eine Organisation oder eine Einzelperson 
erfolgt.

Der Deutsche Ethikrat unterstützt das 
in den Grundsätzen der Bundesärzte-
kammer zur ärztlichen Sterbebegleitung 
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formulierte Verständnis des ärztlichen 
Berufs, wonach die Mitwirkung des Arz-
tes bei der Selbsttötung keine ärztliche 
Aufgabe ist, das heißt keine aus der be-
ruflichen Verantwortung erwachsende 
ärztliche Tätigkeit. Nicht zuletzt im Sinne 
der Suizidprävention ist es gleichwohl für 
schwer kranke Patienten wichtig, in ihrem 
Arzt auch dann einen vertrauensvollen 
Ansprechpartner zu sehen, wenn sie mit 
dem Wunsch nach einem vorzeitigen Tod 
ringen. Jeder Patient sollte sich darauf 
verlassen können, dass im geschützten 
Raum des Arzt-Patient-Verhältnisses ein 
offenes Gespräch zwischen Arzt und Pa-
tient über suizidale Gedanken bzw. Ab-
sichten geführt werden kann und er eine 
lebensorientierte Beratung und Beglei-
tung durch den Arzt erhält. Die Mehrheit 
des Deutschen Ethikrates empfiehlt, dass 
die Ärztekammern einheitlich zum Aus-
druck bringen sollten, dass ungeachtet des 
Grundsatzes, dass Beihilfe zum Suizid kei-
ne ärztliche Aufgabe ist, im Widerspruch 
dazu stehende Gewissensentscheidungen 
in einem vertrauensvollen Arzt-Patient-
Verhältnis bei Ausnahmesituationen re-
spektiert werden.

Zusätzlich zum angekündigten Aus-
bau der Palliativ- und Hospizversor-
gung empfiehlt der Deutsche Ethikrat 
vor diesem Hintergrund die gesetzliche 
Stärkung suizidpräventiver Maßnahmen 
und Strukturen und eine Mehrheit des 
Ethikrates ein Verbot der Suizidbeihil-
fe sowie ausdrücklicher Angebote dafür, 
wenn sie auf Wiederholung angelegt sind 
und öffentlich erfolgen. Zudem ist eine 
Mehrheit des Ethikrates der Auffassung, 
dass der Gesetzgeber im Betäubungsmit-
telrecht klarstellen sollte, dass eine im 
Ausnahmefall erfolgende Verschreibung 
von Betäubungsmitteln auch im Rahmen 
einer Beihilfe zu einem frei verantwortli-
chen Suizid nicht strafbar ist.

Der hier vorgeschlagene Lösungsweg 
unterstreicht die Notwendigkeit, Suizid-
prävention im Sinne des Nationalen Su-
izidpräventionsprogramms zu stärken, 
und er trägt sowohl der Vielfalt der indi-
viduellen Situationen am Lebensende als 
auch der Vielfalt moralischer Überzeu-
gungen in der Bevölkerung Rechnung. 
Er anerkennt die Intimität existenzieller 
Entscheidungen und Erfahrungen und 
bekräftigt gleichzeitig die Wertschätzung 
jedes Menschen, unabhängig davon, wie 
leistungsfähig oder hilfsbedürftig er ist.

Diejenigen Mitglieder, die aus prinzipiellen 

Erwägungen einzelnen Empfehlungen nicht 

zustimmen, tragen gleichwohl die Ad-hoc-

Empfehlung und insbesondere ihre Aus-

richtung auf die gesetzliche Stärkung der 

Suizidprävention mit.

Ethik im Krankenhaus

Der Alltag im Krankenhaus hat sich in 
Deutschland in den vergangenen 15 Jah-
ren dramatisch verändert. Die Implemen-
tierung der gegenwärtigen ökonomischen 
Rahmenbedingungen, Änderungen in der 
Gesellschaftsstruktur und geänderte ge-
sellschaftliche Erwartungen sowie Anpas-
sungen im Gesundheitssystem haben zu 
ethischen Herausforderungen geführt, die 
sich mit folgenden Polaritäten umreißen 
lassen:

•	  Dienstleistung vs. Fürsorge,
•	  ökonomische Optimierungsstrategie 

vs. ärztliche Behandlungsautonomie,
•	  ressourcengesteuerte Verteilung von 

Gesundheitsleistungen vs. bedarfs-
orientierte Gerechtigkeitsprinzipien,

•	  medizinischer Fortschritt vs. diffe-
renzierte Anwendung medizinischer 
Maßnahmen,
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•	  undifferenzierte Standardbehandlung 
vs. kultursensible differenzierte Be-
handlung von Patienten.

Das Gesundheitssystem und insbesondere 
die durch den Staat garantierte Ermögli-
chung der stationären Behandlung und 
Pflege im Krankenhaus stehen in einer 
gesellschaftstragenden ethischen Traditi-
on und reflektieren nach wie vor in beson-
derer Weise das Prinzip der Humanität 
und der Würde des Individuums. Das 
Krankenhaus als eine multiprofessionelle 
Organisationseinheit verschiedener Heil-
berufe dient dem Wohl des Patienten und 
stellt auf diese Weise einen Spiegel der 
ethischen Kultur der Gesellschaft dar.

Die ethischen Grundlagen der Kran-
kenhausmedizin werden gegenwärtig zu-
nehmend unsicher, was alle Mitglieder 
der Gesellschaft betrifft. Zwar treten die 
Probleme in der Krankenhausmedizin 
immer stärker ins öffentliche Bewusstsein. 
Die gegenwärtigen Diskussionen über 
das Gesundheitswesen und seine Proble-
me werden allerdings insbesondere von 
Akteuren mit definierten unterschiedli-
chen Partikularinteressen geführt. Der 
übergeordnete Blickpunkt der Ethik ist 
in dem gegenwärtigen Diskurs über das 
Gesundheitssystem nicht institutionali-
siert vertreten.

Vor diesem Hintergrund möchte der 
Deutsche Ethikrat in Wahrnehmung sei-
ner Verpflichtung zur Information der 
Öffentlichkeit und Förderung der Dis-
kussion in der Gesellschaft die ethische 
Dimension dieser Probleme analysieren 
und auf dieser Grundlage Vorschläge zur 
Verbesserung der Situation entwickeln.

Bereits in der Plenarsitzung im August 
2014 hatte der Deutsche Ethikrat ent-
schieden, nicht nur seine Herbsttagung 
zum Thema „Ethik im Krankenhaus“ 
zu gestalten, sondern darüber hinaus 

auch eine Arbeitsgruppe einzurichten, 
um eine Stellungnahme zu diesem The-
menkomplex vorzubereiten. Die erste Ar-
beitsgruppensitzung zur Auswertung der 
Herbsttagung und der Erarbeitung von 
Zielrichtung und Struktur einer Stellung-
nahme fand im Dezember 2014 statt. In 
seiner Plenarsitzung im April 2015 wird 
der Ethikrat im Rahmen der Arbeit an 
der Stellungnahme eine interne Anhö-
rung mit Experten aus dem ärztlichen und 
pflegerischen Bereich sowie der Organi-
sationssoziologie, dem Krankenhausma-
nagement und der Gesundheitsökonomie 
durchführen.
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Dem Ethikrat ist laut Ethikratgesetz auf-
getragen, die Öffentlichkeit über aktuelle 
Entwicklungen insbesondere im Bereich 
der Lebenswissenschaften zu informie-
ren und den gesellschaftlichen Diskurs 
zu befördern.

Im Jahr 2014 hat der Ethikrat drei öf-
fentliche Veranstaltungen organisiert: 
eine Abendveranstaltung der Reihe Fo-

rum Bioethik im März, seine ganztägige 
Jahrestagung im Mai sowie eine weitere 
ganztägige Veranstaltung im Oktober 
in Dresden. Interessierten Bürgern soll 
auf diese Weise die Möglichkeit gegeben 
werden, die Vorträge von den geladenen 
Sachverständigen zu verfolgen und sich 
an den Diskussionen zu beteiligen. Im 
Berichtszeitraum hat der Ethikrat ferner 
eine öffentliche Anhörung zum Thema 
Stammzellforschung durchgeführt.

Das Interesse von Schülern und Stu-
dierenden an der Arbeit des Ethikrates 
ist unverändert groß. Auch im Jahr 2014 
haben Vertreter des Ethikrates oder sei-
ner Geschäftsstelle an Informations- und 
Diskussionsveranstaltungen von Schülern 
und Studierenden teilgenommen.

Hörgeschädigte Teilnehmer erhalten 
stets die Möglichkeit, die öffentlichen Sit-
zungen und Veranstaltungen über Simul-
tanmitschriften zu verfolgen. Zudem sind 
die Audiomitschnitte und Präsentationen 
auf den Internetseiten des Ethikrates öf-
fentlich zugänglich.

Jahrestagung: Fortpflanzungs
medizin in Deutschland

Welche Herausforderungen für unser 
Verständnis von Selbstbestimmung, 

Familie und Gesellschaft bringen die 
Eingriffsmöglichkeiten der Fortpflan-
zungsmedizin mit sich? Soll die Zeugung 
sogenannter „Drei-Eltern-Babys“ zu-
gelassen werden? Welche individuellen 
und sozialen Chancen und Probleme 
können Eizellspende und Leihmutter-
schaft, aber auch das langfristige Ein-
frieren eigener Eizellen mit sich brin-
gen? Welcher Handlungsbedarf ergibt 
sich daraus für die Politik? Diese und 
weitere Fragen diskutierte der Deut-
sche Ethikrat am 22. Mai 2014 auf seiner 
Jahrestagung „Fortpflanzungsmedizin 
in Deutschland. Individuelle Lebens-
entwürfe – Familie – Gesellschaft“ ge-
meinsam mit Referenten, drei Bundes-
tagsabgeordneten und über 350 Gästen 
in Berlin.

„Der Dreiklang von individuellen Le-
bensentwürfen, Familie und Gesellschaft 
ist dem Ethikrat deswegen so wichtig, weil 
es bei der Fortpflanzungsmedizin eben 
nicht nur um die Selbstbestimmung des 
Einzelnen über sein Leben geht, sondern 
immer auch um die Verantwortung für 
einen anderen Menschen, das Kind und 
die nächste Generation bzw. die nächsten 
Generationen“, so Christiane Woopen, 
die Vorsitzende des Ethikrates, zum Auf-
takt der Veranstaltung.

Die Fortpflanzungsmedizin stellt im-
mer mehr Handlungsmöglichkeiten be-
reit: Keimzellen und Embryonen können 
gespendet, über viele Jahre eingefroren 
und – in einigen Sonderfällen – sogar 
genetisch verändert werden. Mutterschaft 
wird in immer höherem Alter möglich 
und mögliche Elternrollen erfahren durch 
Keimzellspende und Leihmutterschaft 
eine Ausweitung.

Veranstaltungen und Förderung des 
gesellschaftlichen Diskurses

www.ethikrat.org/
veranstaltungen/
jahrestagungen/

fortpflanzungsmedizin-
in-deutschland
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Die Fortpflanzungsmedizin stellt immer mehr Handlungsmöglichkeiten 
bereit: Keimzellen und Embryonen können gespendet, über viele  
Jahre eingefroren und – in einigen Sonderfällen – sogar genetisch  
verändert werden. Mutterschaft wird in immer höherem Alter möglich 
und mögliche Elternrollen erfahren durch Keimzellspende und  
Leihmutterschaft eine Ausweitung. 

Während sich die rechtliche Grundlage in den letzten 20 Jahren in 
Deutschland kaum geändert hat, gibt es einen spürbaren gesellschaft-
lichen Wandel der Erwartungen, ob und wie Fortpflanzungstechnologien 
angewendet werden dürfen. Dabei fordert eine Betonung reproduktiver 
Autonomie traditionelle Werte und Vorstellungen über die Gestaltung 
und Bedeutung von Familie heraus. Das Verständnis von Familie  
wiederum hat Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Mit seiner Jahrestagung möchte der Ethikrat insbesondere die folgenden 
Fragen in den Blick nehmen:

>> Was bedeuten die Herausforderungen der modernen Fortpflanzungs- 
 medizin für unser Verständnis von Selbstbestimmung, Familie und 
 Gesellschaft?

>> Welche Vor- und Nachteile haben die geplanten neuen EU-Vorgaben  
 zur Forschung am Menschen in ethischer und rechtlicher Hinsicht?

>> Was spricht für und gegen sogenannte „Drei-Eltern-Babys“, für deren 
 Entstehung zusätzlich eine zweite Eizelle von einer anderen Frau  
 verwendet wird, um bestimmte Erbkrankheiten zu vermeiden?

>> Welche individuellen und sozialen Probleme können sich bei einer  
 Eizellspende oder Leihmutterschaft für die beteiligten Frauen, Kinder  
 und Familien ergeben?

>> Wie viel individuelle Freiheit birgt die Möglichkeit, mithilfe eingefrore- 
 ner Eizellen deutlich später noch schwanger werden zu können?

>> Welchen politischen Handlungsbedarf gibt es, um den Einsatz der  
 Fortpflanzungsmedizin in Deutschland für die Zukunft verantwor- 
 tungsvoll zu gestalten?
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Während sich die rechtliche Grundla-
ge in den letzten 20 Jahren in Deutsch-
land kaum geändert hat, gibt es einen 
spürbaren gesellschaftlichen Wandel der 
Erwartungen, ob und wie Fortpflanzungs-
technologien angewendet werden dürfen. 
Dabei fordert eine Betonung reprodukti-
ver Autonomie traditionelle Werte und 
Vorstellungen über die Gestaltung und 
Bedeutung von Familie heraus, mit Aus-
wirkungen auf die gesamte Gesellschaft.

Was kann und darf die Medizin?
In seinem Eingangsreferat berichtete Ge-
org Griesinger vom Universitären Kinder-
wunschzentrum Lübeck über neue und in 
der Entwicklung befindliche Möglichkei-
ten der modernen Reproduktionsmedi-
zin. Aktuelle Fortschritte gibt es demnach 
insbesondere bei der Hormonbehandlung 
zur Gewinnung von Eizellen für die In-
vitro-Fertilisation, die inzwischen deutlich 
weniger Nebenwirkungen verursache, so-
wie bei der Konservierung unbefruchteter 
Eizellen mithilfe eines Schnellgefrierver-
fahrens (Vitrifikation). Beides erleichtert 
die Bereitstellung und langfristige Aufbe-
wahrung sowohl eigener Eizellen als auch 
von Spendereizellen erheblich.

Bei der Nachfrage nach konservierten 
Eizellen rechnet Griesinger mit steigen-
den Zahlen. Er verwies darauf, dass sich 
immer mehr ältere Frauen in Kinder-
wunschbehandlung begeben und dass die 
Chancen, mit eigenen, nicht konservierten 

Eizellen schwanger zu werden, ab Ende 
30 drastisch sinken. In den USA, wo die 
Eizellspende erlaubt ist, gebe es daher 
jetzt schon einen deutlichen Trend, den 
Kinderwunschpatientinnen um die 40 
direkt Spendereizellen von jüngeren Frau-
en anzubieten, um die Chance auf eine 
erfolgreiche Schwangerschaft zu erhöhen. 
Die Entnahme und Konservierung eige-
ner Eizellen (social freezing) könne hier 
eine Alternative sein.

Über die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen der Fortpflanzungsmedizin in 
Deutschland informierte Dagmar Coes-
ter-Waltjen von der Universität Göttin-
gen. Das für diesen Bereich einschlägige 
Embryonenschutzgesetz verbietet unter 
anderem die Eizellspende, die Leihmut-
terschaft sowie Eingriffe in die Keimbahn. 
Andere Bereiche, darunter auch das Ein-
frieren eigener Eizellen für den späteren 
Gebrauch, seien dagegen nicht geregelt.

Coester-Waltjen forderte ein umfas-
sendes Fortpflanzungsmedizingesetz und 
plädierte für die geregelte Zulassung von 
Eizellspende und Leihmutterschaft, da 
man so ihrer Ansicht nach Problemen 
wie der Ausbeutung von Frauen und 
Kinderhandel besser begegnen könne als 
mit dem derzeitigen absoluten Verbot. 
In Verbindung damit sollten auch ein 
Register der Spenderinnen eingerichtet, 
Registrierungs-, Dokumentations- und 
Auskunftspflichten eingeführt sowie Auf-
bewahrungsfristen festgelegt werden.

Die Referenten des 
Vormittags: Georg 

Griesinger und Dagmar 
Coester-Waltjen (v. l.)

Fotos: Reiner Zensen
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Kontroverse Familienbilder
Eine ethische Kontroverse über die Zu-
kunft der Familie und die reprodukti-
ve Autonomie bestritten im Anschluss 
die beiden Ethikratsmitglieder Eberhard 
Schockenhoff und Claudia Wiesemann, 
gefolgt von einer lebhaften Diskussion 
mit dem Publikum über die Auslegung 
der Begriffe Familie, Elternverantwortung 
und Fortpflanzungsfreiheit.

Schockenhoff betonte, dass das Leitbild 
einer ehebezogenen Familie als Ort unbe-
dingter Verlässlichkeit, sozialen Lernens 
und existenzieller Sinnerfahrung in der 
Bevölkerung erstaunlich stabil geblieben 
sei. Es seien keine alternativen Lebensfor-
men in Sicht, die die Rolle dieser Familie 
auf Dauer ersetzen könnten.

Für Schockenhoff ist die Fortpflan-
zungsmedizin zu kritisieren, wenn sie 
einseitig in den Dienst der Erwachsenen 
trete und diesen eine größere Dispositi-
onsmöglichkeit einräume. Dann werde 
nämlich das Kindeswohl, das eigentlich 
die oberste Richtschnur elterlicher Pflege 
und Erziehung sein sollte, hintangestellt. 
Bei dem Wunsch nach Nutzung einer Ei- 
oder Samenspende werde zum Beispiel das 
Kind nicht um seiner selbst willen gewollt, 
sondern um der Sinnerfüllung willen, die 
das Elternteil sich dadurch erhofft.

Claudia Wiesemann hingegen bestritt, 
dass das Kindeswohl beeinträchtigt wer-
de, wenn der Wunsch bestehe, mithil-
fe der Fortpflanzungsmedizin Eltern zu 

werden und dafür auch ungewöhnliche 
Familienkonstellationen durch Keimzell-
spende oder Leihmutterschaft in Kauf zu 
nehmen. Heirat und Blutsverwandtschaft 
seien keine zwangsläufigen Voraussetzun-
gen für eine Familiengründung. Vielmehr 
sei die Fortpflanzungsfreiheit, das heißt, 
die Freiheit, allein oder im Verbund mit 
einem Partner/einer Partnerin darüber zu 
entscheiden, ob, wann und wie jemand 
sich fortpflanzen will, ein fundamentales 
Recht, dessen Reichweite allerdings durch 
andere Grundrechte beschränkt werden 
kann.

Innerhalb dieses Rahmens gebe es zwar 
kein Recht auf ein Kind, wohl aber ein 
Recht auf die Nutzung fortpflanzungs-
medizinischer Methoden, vergleichbar 
mit dem Recht auf Bildung. Auch hier 
gelte keine Garantie für das Endergebnis, 
sondern lediglich für den Zugang zu Bil-
dungsmaßnahmen.

Am Nachmittag diskutierten die Teil-
nehmer in parallel stattfindenden Foren 
mit jeweils drei Referenten über drei 
Schwerpunktthemen.

Defekte Mitochondrien ersetzen
Eingriffe in die Keimbahn standen im 
Fokus von Forum A, das sich mit soge-
nannten „Drei-Eltern-Babys“ befasste. 
Hinter diesem Schlagwort stehen Bemü-
hungen, mitochondriale Erbkrankheiten 
zu vermeiden. Diese werden durch die in 
den mütterlichen Eizellen befindlichen 

Die Referenten des 
Vormittags: Eberhard 
Schockenhoff und 
Claudia Wiesemann (v. l.)

Fotos: Reiner Zensen
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Mitochondrien verursacht. Bei den bis-
lang entwickelten Methoden, die sich 
noch in einem experimentellen Stadium 
befinden, wird daher das Kerngenom der 
betroffenen Eizelle entweder vor (Spin-
deltransfer) oder nach (Vorkerntransfer) 
der Befruchtung in eine zuvor entkernte 
Spendereizelle übertragen, die gesunde 
Mitochondrien enthält. Ein so entstehen-
des Kind trüge im Zellkern die DNA von 
Vater und Mutter und in den Mitochon-
drien die DNA einer dritten Person – der 
Eizellspenderin.

Der Evolutionsbiologe Klaus Reinhardt 
berichtete über die naturwissenschaftli-
chen Grundlagen und aktuellen Unge-
wissheiten und Risiken der Methoden. 
Er wies darauf hin, dass der derzeitige 
Forschungsstand noch nicht ausgereift 
sei und die Versuche, die bisher zum 
Teil erfolgreich an Tieren durchgeführt 
wurden, noch keine Ergebnisse aus Lang-
zeitstudien vorwiesen. Dies mache Aussa-
gen über die langfristigen Auswirkungen 
der Verfahren, die sich zum Beispiel aus 
Wechselwirkungen zwischen den Genen 
in den Mitochondrien und im Zellkern 
ergeben könnten, schwierig.

Karin Brosius von der Deutschen Ge-
sellschaft für Muskelkranke und Mutter 
einer betroffenen Tochter berichtete vom 
Leben mit mitochondrialen Erkrankun-
gen. Das eigene Kind zu unterstützen, 
fordere immense Kraft und Ausdauer, 
da die Fehlfunktion der Mitochondrien 

zu einem ständigen Energiemangel der 
betroffenen Organe führe. Die neuen Me-
thoden seien aus ihrer Sicht eine Chance, 
die berechtigte Hoffnung betroffener El-
tern auf ein genetisch verwandtes Kind 
zu erfüllen, das frei von mitochondrialen 
Erkrankungen sei und auch von der Sor-
ge, die Krankheit an die eigenen Kinder 
zu vererben.

Die Medizinethikerin Alena Buyx stell-
te den Diskurs zum Thema in Großbri-
tannien vor, wo bereits ein Gesetzentwurf 
zur Zulassung dieser Ansätze vorliegt. Die 
öffentliche Diskussion wird dort seit 2005 
geführt und ist von mehreren Konsultati-
onsprozessen begleitet worden. Im Fokus 
der Debatte standen Fragen zu den Im-
plikationen der Eingriffe für die Identität 
der entstehenden Kinder, zu den Rollen 
der Eltern und der Spenderin und zur 
grundsätzlichen ethischen Vertretbarkeit 
von Eingriffen in die Keimbahn.

Die anschließende Diskussion der Fo-
rumsteilnehmer mit den Referenten stellte 
neben den möglichen gesellschaftlichen 
Folgen insbesondere die Fragen nach der 
Sicherheit der Methoden in den Vorder-
grund. Nach Einschätzung mehrerer Dis-
kutanten sei es unwahrscheinlich, dass die 
hier bestehenden Unklarheiten schnell 
aufgelöst werden, sodass eine Umsetzung 
der Methoden nicht in absehbarer Zeit er-
folgen könne und sollte. Für den Fall, dass 
medizinische Risiken ausgeschlossen wer-
den könnten, äußerten die Diskutanten 

Die Referenten des 
Forums A: Klaus 

Reinhardt, Karin Brosius 
und Alena Buyx (v. l.)

Fotos: Reiner Zensen
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jedoch überwiegend Unterstützung für 
einen künftigen Einsatz. Grundsätzliche 
ethische Bedenken gegen den Keimbahn-
eingriff standen demgegenüber im Hin-
tergrund.

Eltern, Eizellspenden, Leihmütter
Die Teilnehmer von Forum B setzten sich 
mit dem Themenkomplex Eizellspende 
und Leihmutterschaft auseinander. Rats-
mitglied Ulrike Riedel berichtete über die 
rechtlichen Probleme, die sich ergeben 
können, wenn deutsche Paare diese der-
zeit in Deutschland verbotenen Metho-
den im Ausland in Anspruch nehmen. 
Sie reichen von fehlenden Möglichkeiten 
für das Kind, später die Identität einer 
Eizellspenderin zu erfahren, bis hin zu 
Schwierigkeiten, ein von einer Leihmutter 
im Ausland geborenes Kind in die deut-
sche „Bestellfamilie“ zu adoptieren.

Die Ethikerin Sigrid Graumann warnte 
vor der Ausbeutung von Eizellspenderin-
nen und betonte, dass es sich bei der Spen-
de um einen invasiven Eingriff handele, 
der vor allem drittnützig sei. Am Beispiel 
von Untersuchungen aus „Regenbogen-
familien“ stellte die Soziologin Martina 
Rupp die These vor, dass es in der Ent-
wicklung von Kindern, die in ungewöhnli-
chen Familienkonstellationen aufwachsen, 
ungeachtet der Existenz eines „dritten“ 
Elternteils keine bedeutenden Unterschie-
de zu der Entwicklung von Kindern aus 
konventionellen Familien gebe.

In der Publikumsdiskussion ging es 
insbesondere um Fragen der Selbstbe-
stimmung – sowohl bezogen auf die An-
sprüche der reproduktiven Autonomie 
der Personen mit Kinderwunsch als auch 
auf die Frage nach der selbstbestimm-
ten Entscheidung der Spenderinnen 
und Leihmütter. Wie die möglichen Ri-
siken des Angebots einer Eizellspende 
oder Leihmutterschaft gegen das Recht 
von Frauen, selbst über ihren Körper zu 
bestimmen, abzuwägen sind, wurde un-
ter den Forumsteilnehmern kontrovers 
diskutiert.

Kinderwunsch auf Eis
Die Debatte in Forum C drehte sich um 
„Social Freezing“, das langfristige Ein-
frieren eigener Eizellen im jungen Alter, 
um sie Jahre später für eine Schwanger-
schaft nutzen zu können, zu einem Zeit-
punkt, zu dem die Alterung der Eizellen 
im Körper die Fruchtbarkeit bereits stark 
einschränkt.

Der Fortpflanzungsmediziner Jörg 
Puchta beschrieb die Technologie als 
Chance, sich für einen späten Kinder-
wunsch abzusichern, insbesondere ange-
sichts des zunehmenden Trends, jenseits 
der 40 schwanger zu werden. Die Erfolgs-
aussichten der Methode beurteilte Puchta 
optimistisch.

Die Psychologin Almut Dorn warnte 
hingegen vor Enttäuschungen der be-
troffenen Frauen, insbesondere, da die 
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Methode häufig erst in einem Alter nach-
gefragt werde, wenn die Erfolgschancen 
aufgrund der bereits verminderten Qua-
lität der Eizellen schon deutlich sinken. 
Auch wisse man noch nicht, was die psy-
chischen Folgen seien, wenn nach einer 
Kryokonservierung nicht nur die Eizellen, 
sondern der gesamte Kinderwunsch über 
Jahre hinweg „auf Eis gelegt“ werde.

Der Kulturwissenschaftler Andreas 
Bernard kritisierte das „Diktat der Frucht-
barkeit“ und bezeichnete das Vertrau-
en in die Technik des „Social Freezing“ 
als symptomatisch für den aktuellen 
Trend, Fruchtbarkeit lediglich als Effekt 
der persönlichen Einsatzbereitschaft zu 
definieren.

In der Diskussion wehrten sich mehre-
re Teilnehmer dagegen, „Social Freezing“ 
als Lifestyle-Entscheidung zu stigmati-
sieren. Der Zeitpunkt und die Wege zur 
Erfüllung des Kinderwunsches sagten 
nichts über die Motive oder Qualitäten 
der künftigen Eltern aus. Besorgnis wur-
de allerdings mit Blick auf neue soziale 
Zwänge für Frauen und die finanziellen 
Interessen der Anbieter geäußert. Wichtig 
für einen verantwortungsvollen Einsatz 
sei vor allem eine gute Beratung.

Parlamentarier im Diskurs
Die Erträge der Forenarbeit sowie die 
vorläufigen Ergebnisse einer Onlinebe-
fragung zu den Themen der Jahrestagung 
wurden als Auftakt der abschließenden 

Podiumsdiskussion vorgestellt, bei der 
sich die Bundestagsabgeordneten Hu-
bert Hüppe (CDU), Kathrin Vogler (Die 
Linke) und Harald Terpe (Bündnis 90/
Die Grünen) der Diskussion mit dem Pu-
blikum stellten. Im Gegensatz zu vielen 
Stimmen aus den vorangegangenen Pu-
blikumsdiskussionen des Tages lehnten 
die Parlamentarier in breiter Überein-
stimmung eine Zulassung von Eizellspen-
de, Leihmutterschaft und Keimbahnein-
griffen grundsätzlich ab. Diese Haltung, 
die nach Angabe der Abgeordneten ihre 
jeweilige persönliche Meinung und nicht 
die Fraktionsposition wiedergebe, stieß 
auf viel Kritik, aber auch Zustimmung bei 
den Diskutanten im Publikum.

Im Mittelpunkt der Debatte stand 
die Frage, wie ein verantwortungsvoller 
Umgang sowohl mit den Chancen und 
Missbrauchsmöglichkeiten der Fortpflan-
zungsmedizin als auch mit den Wünschen 
der von Fruchtbarkeitsproblemen betrof-
fenen Familien erreicht werden kann.

Ein Konsens zeichnete sich in dem 
Wunsch ab, den öffentlichen Diskurs zu 
diesen Themen weiter intensiv zu führen. 
Das betonte auch Christiane Woopen in 
ihrem Schlusswort: Angesichts der Ent-
wicklungen in der Fortpflanzungsmedi-
zin bedürfe es einer breiten gesellschaftli-
chen Debatte, die im privaten Umfeld, in 
Fachkreisen, in den Medien und auch im 
Ethikrat zu führen sei. Zudem müsse über 
die Weiterentwicklung der gesetzlichen 
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Regulierung nachgedacht werden, da das 
Embryonenschutzgesetz manches Wich-
tige gar nicht, manches nur unklar und 
manches zwar klar, aber gesellschaftlich 
sehr umstritten regele.

Herbsttagung:  
Ethischer Anspruch und 
Kostendruck im Krankenhaus

„Vom Krankenhaus zum kranken Haus? 
Klinikalltag zwischen ethischem An-
spruch und Kostendruck“ war das Thema 
der Herbsttagung des Deutschen Ethikra-
tes. Über 150 Teilnehmer, darunter zahl-
reiche Ärzte und Klinikangestellte, waren 
am 22. Oktober 2014 ins Deutsche Hygi-
ene-Museum nach Dresden gekommen, 
um Diagnosen und Therapiemöglichkei-
ten für den „Patienten Krankenhaus“ zu 
diskutieren.

„Wie kann es gelingen, dass kranke 
Menschen gesund aus einem gesunden 
Haus für Kranke kommen?“, fragte Chris-
tiane Woopen zu Veranstaltungsbeginn. 
Den Akzent setzte die Ratsvorsitzende auf 
das gesunde Haus, läuft das Krankenhaus 

unter den gegenwärtigen Bedingungen 
knapper finanzieller und personeller Res-
sourcen doch Gefahr, selbst zum Patienten 
zu werden. Die Herbsttagung des Deut-
schen Ethikrates hatte zum Ziel, auf der 
Grundlage einer differenzierten Analyse 
mögliche Zukunftswege für eine gute me-
dizinische, pflegerische und psychosoziale 
Versorgung der Patienten im bestehenden 
Krankenhaussystem zu diskutieren.

Veränderungen und Probleme 
im Krankenhaus
Eine Bestandsaufnahme und Problem-
analyse nahm zu Beginn der Tagung Mi-
chael Simon, Politikwissenschaftler an der 
Evangelischen Fachhochschule Hannover, 
vor. Er referierte über die historische Ent-
wicklung der bestehenden Krankenhaus-
finanzierung.

Krankenhäuser haben sich, so Simon, 
in Wirtschaftsunternehmen verwandelt. 
Mit der schrittweisen Abkehr vom Prinzip 
der Selbstkostendeckung hin zu einem 
System prospektiver Budgets, die auf 
Grundlage der voraussichtlichen Selbst-
kosten zu vereinbaren sind, sei eine be-
darfsgerechte Finanzierung weitgehend 

Die Teilnehmer der 
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Öffentliche Tagung

Vom Krankenhaus zum  
kranken Haus?
Klinikalltag zwischen ethischem Anspruch  
und Kostendruck

Einladung

Rasante Veränderungen im Krankenhausalltag fordern die ethischen 
Grundlagen der Arzt- und Pflegeberufe zunehmend heraus und werfen 
die Frage auf, inwieweit ärztliches und pflegerisches Handeln weiterhin 
ausschließlich auf das Wohl des Patienten und seine Fürsorge ausgerich-
tet sein kann. Beispielsweise orientiert sich die Abrechnung von 
Behandlungskosten seit 2003 nicht mehr an der individuellen Behand-
lung des einzelnen Patienten, sondern sieht die Zahlung einer Kostenpau-
schale für eine bestimmte Diagnose unabhängig vom jeweiligen 
Krankheitsverlauf vor. Die Abhängigkeit der Krankenhäuser und Ärzte 
von diesem Kostenerstattungssystem führt in Verbindung mit der 
Entwicklung kostspieliger neuer Diagnose- und Therapie-Möglichkeiten 
zu einem zunehmend von ökonomischen Aspekten belasteten Arzt-
Patienten-Verhältnis.

Vor diesem Hintergrund zeichnen sich in Verbindung mit Rationierungs- 
und Priorisierungsprozessen in der stationären Gesundheitsversorgung 
Rahmenbedingungen für die klinische Arbeit ab, die für viele Ärzte und 
Pflegende mit den Ansprüchen ihres beruflichen Ethos kaum mehr in 
Einklang zu bringen sind. Vielfach führt dies zu Demotivierung und 
Resignation seitens des Krankenhauspersonals. Nachwuchsmangel und 
die Gefahr einer bedenklichen Veränderung der ethischen Grundlagen 
der Heilberufe und des Gesundheitssystems sind Folgen dieser 
Entwicklungen.

Im Rahmen seiner diesjährigen Herbsttagung möchte der Deutsche 
Ethikrat das Spannungsfeld zwischen ethischen Ansprüchen und 
ökonomischen Bedingungen im Krankenhaus anhand unterschiedlicher 
Perspektiven aus Theorie und Praxis differenziert aufbereiten. Vor allem 
soll eine Diskussion um konstruktive Lösungsansätze gefördert werden, 
welche zeigt, dass ethischer Anspruch und ökonomische Ziele keineswegs 
unvereinbar sind.

Folgende Fragen stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung:

>>  Welche ökonomischen und strukturellen Aspekte spielen bei den 
jüngsten Veränderungen des Krankenhausbetriebs eine Rolle?

>>  Welche ethischen Fragen und Probleme entstehen vor dem Hinter-
grund dieser Entwicklungen im Krankenhausalltag?

>>  Wie können bestehende Strukturen im Krankenhaus und die 
ökonomischen Vorgaben unter Berücksichtigung ethischer Ansprüche 
optimiert werden?

Öffentliche Tagung

Vom Krankenhaus zum  
kranken Haus?
Klinikalltag zwischen ethischem Anspruch  
und Kostendruck
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aufgegeben worden: Mit der 1993 getrof-
fenen Entscheidung, stationäre Behand-
lungen per Fallpauschalen abzurechnen, 
steige der ökonomische Druck auf die 
Krankenhäuser stetig. „War früher Geld 
Mittel zum Zweck der Patientenversor-
gung, wird die Patientenversorgung heute 
immer mehr Mittel zum Zweck der Er-
lösgenerierung“, resümierte Simon und 
schloss mit der Forderung, sich auf die 
historischen Wurzeln des Arztberufs zu 
besinnen und ärztliche Entscheidungen 
frei von ökonomischem Kalkül zu treffen.

Arved Weimann vom Leipziger Kli-
nikum St. Georg und Meike Friedrichs 
vom Universitätsklinikum Heidelberg 
spiegelten diesen Befund aus ärztlicher 
und pflegerischer Perspektive. Als Chef-
arzt, so Weimann, sei er mit der Erwar-
tung konfrontiert, betriebswirtschaftlich 
zu denken und zu handeln. Dazu gehöre 
unter anderem, Patienten in diagnosebe-
zogene Fallgruppen zu kategorisieren und 
mit immer knapper werdenden Personal-
ressourcen auszukommen. „Der Patient 
wird damit zum Werkstück in einem in-
dustriellen Prozess“, so Weimann. Längst 
sei es notwendig, die Verweildauer der 
Patienten auf einem mittleren Niveau zu 
halten, um finanziell in der Gewinnzone 
zu bleiben. Konkret bedeute das, gegebe-
nenfalls die Entlassung zu forcieren mit 
der Folge, zum Beispiel alleinstehende 
alte Menschen zu früh in ihr häusliches 
Umfeld zu entlassen, die dann durch den 

„Drehtüreffekt“ mit derselben oder einer 
anderen Diagnose wieder ins Kranken-
haus aufgenommen werden müssten. Das 
werfe die Frage auf, ab wann ein solches 
Finanzierungssystem die Patientensicher-
heit gefährde, statt der Behandlungsqua-
lität zu dienen.

Meike Friedrichs berichtete aus ihrer 
vierzigjährigen Erfahrung als Kranken-
schwester. Zur Zeit ihrer Ausbildung Mit-
te der 1970er-Jahre habe es noch keine 
Versorgungsengpässe in der Pflege gege-
ben. Durch Personalabbau habe bereits 
zehn Jahre später jede Schwester vier 
bis zehn Patienten zu versorgen gehabt. 
Friedrichs, die heute in einer Spezialam-
bulanz des Klinikums arbeitet, hat häufig 
täglich über 70 Patienten zu betreuen. 
„Manchmal ähnelt das Fließbandarbeit“, 
resümierte die Krankenschwester.

Aus ökonomischer Perspektive blickte 
Irmtraut Gürkan, kaufmännische Direk-
torin am Universitätsklinikum Heidel-
berg, auf die jüngere Entwicklung im 
Krankenhausbetrieb. Zwar arbeite sie an 
einem der wenigen Häuser, die im letzten 
Jahr noch schwarze Zahlen schrieben, 
aber die Schere zwischen Ausgaben und 
Erlösen klaffe auch in Heidelberg immer 
weiter auseinander: Die Erträge hinkten 
den Sachkosten- und Tariferhöhungen 
hinterher. Die einzelnen Krankenhäuser 
könnten dies nicht aus eigenen Mitteln 
ausgleichen. In eine finanzielle Schieflage 
bringe die Krankenhäuser insbesondere 
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der zusätzliche Investitionsstau, der aus 
Erlösen aus der Patientenbehandlung mit 
finanziert werden müsse. In Heidelberg, 
so Gürkan, seien die Kompensations-
strategien „weitgehend ausgereizt“. Man 
müsse daher solche Fragen wie die Über-
versorgung in vielen Gebieten ebenso 
thematisieren wie die doppelte Facharzt-
schiene im ambulanten und stationären 
Bereich. „Und wir müssen endlich die 
Monistik für die Investitionsfinanzierung 
einführen“, bilanzierte Gürkan.

Aus der Perspektive eines Dienstleis-
ters im Bereich der Krankenhausver-
sorgung referierte Magdalene Günther, 
Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt 
Gesundheitsdienste. Sie sprach von einem 
„Überlebenskampf“ der Krankenhäuser 
auf der Suche nach Einsparungen, die 
ihre Existenz angesichts der anfallenden 
Mehrkosten aus Tarifsteigerungen, Doku-
mentationspflichten und steigenden Ka-
pitalkosten sichern könnten. Eingespart 
würde dabei zuerst bei den Stellen im 
nichtärztlichen Bereich. Dadurch verdich-
te sich insbesondere die Arbeit der ver-
bleibenden Pflegekräfte. Zudem kämen 
die Bundesländer ihrer Pflicht, Investi-
tionen in die Infrastruktur der Kranken-
häuser zu finanzieren, nur unzureichend 
nach. Veraltete Gebäudestrukturen und 
Ausstattungen verursachten höhere Kos-
ten. Einsparungen durch Effizienzverbes-
serung seien so nicht möglich. Als Konse-
quenz, so forderte Günther, sei angesichts 

der gegenwärtigen Defizite des dualen 
Systems der Krankenhausfinanzierung 
die Qualität der Versorgung nur über eine 
„monistische Lösung“ sicherzustellen.

Die Gesundheitswissenschaftlerin Ca-
rola Sraier von der Unabhängigen Patien-
tenberatung Deutschland verknüpfte den 
Aspekt der Versorgungsqualität mit der 
demografischen Entwicklung in Deutsch-
land. Sie berichtete, dass zum Beispiel 
in München jeder zweite Haushalt ein 
Ein-Personen-Haushalt sei, in dem meist 
Menschen im Alter von über 60 Jahren 
lebten. Diese Menschen sorgten sich, wer 
sich bei einem Krankenhausaufenthalt um 
sie kümmere, wenn sie auf Hilfe angewie-
sen seien. Dies führe mittlerweile so weit, 
dass sich Patienten teilweise gar nicht erst 
behandeln ließen. Andere berichteten von 
negativen Erfahrungen im Krankenhaus. 
In der gegenwärtigen Behandlungssituati-
on im Krankenhaus würden individuelle 
Bedürfnisse und Belange der Patienten 
oft gar nicht mehr wahrgenommen, fasste 
Sraier zusammen.

Mit Ressourcen schonend umzugehen, 
sei auch ethisch geboten, lautete ein State-
ment aus dem Publikum in der Diskus-
sion, die dem ersten Veranstaltungsteil 
folgte. Diese Aussage wurde grundsätzlich 
von allen Anwesenden geteilt. Ressour-
censchonendes Handeln dürfe aber, so 
Irmtraut Gürkan, nicht dazu führen, dass 
die medizinische Indikationsstellung sich 
an ökonomischen Prinzipien orientiere. 
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Eine dahingehende Gefahr stelle aller-
dings schon die bestehende Konkurrenz 
zwischen den Krankenhäusern dar, brach-
te ein Besucher ein und fügte hinzu, dass 
es ohnehin zu viele Kliniken gebe. Dem 
pflichtete Magdalene Günther bei, erwi-
derte jedoch, es komme darauf an, dass 
die Krankenhäuser eine jeweils klare Auf-
gabenverteilung hätten und gut miteinan-
der kooperierten.

Ethische Herausforderungen 
im Krankenhausalltag
Der zweite Veranstaltungsteil widmete 
sich den ethischen Herausforderungen, 
die diese Befunde für den Krankenhaus-
alltag bedeuten. Der Freiburger Medizin-
ethiker Giovanni Maio stellte heraus, 
dass der Ökonomie eine andere Logik 
zugrunde liege, als sie für die Medizin 
leitend sein müsse. Im Mittelpunkt stehen 
sollten die Momente der Sorge und der 
menschlichen Zuwendung, weil sie dem 
entsprächen, was kranke Menschen zu 
Recht von der Medizin erwarteten. Zwar 
müssten Krankenhäuser wirtschaftlich 
arbeiten, aber sie dürften sich dem Diktat 
der Erlösmaximierung nicht beugen.

„Medizin und Ökonomie – wo ist das 
Problem?“, fragte indessen Nikola Biller-
Andorno von der Universität Zürich an-
gesichts der vergleichsweise entspannten 
Finanzlage an Schweizer Spitälern. 53 Pro-
zent der Bürger seien laut Umfragen mit 
dem Gesundheitswesen in der Schweiz 

zufrieden. Die 2012 eingeführte Fallpau-
schalenfinanzierung gelte als Erfolg. Dass 
Spitäler seither verstärkt effizienzorien-
tiert entschieden, habe aber auch negative 
Auswirkungen. Anhand verschiedener 
Fallvignetten aus dem aktuellen Positi-
onspapier der Schweizerischen Akademie 
der Medizinischen Wissenschaften zeig-
te sie, dass es zu Qualitätseinbußen, zur 
Aushöhlung des Fürsorgemodells und 
zum Verlust der intrinsischen Motivation 
beim medizinischen Personal kommen 
könne. Gleichzeitig bestehe das Problem 
möglicher Überversorgung, wenn aus 
ökonomischen Gründen möglichst viele 
Zusatzuntersuchungen durchgeführt wür-
den. Damit werde das Ziel der Medizin – 
die Integration der drei Parameter Kosten, 
Qualität und Fairness – pervertiert.

Es gelte, diese negativen Auswirkun-
gen möglichst früh zu erkennen und zu 
korrigieren, indem die Wahrnehmung 
von Ärzten und Angehörigen anderer Ge-
sundheitsberufe ernst genommen werde. 
Als Teil eines größeren Forschungspro-
jektes in der Schweiz habe sie mit einer 
Arbeitsgruppe die Wahrnehmung ethi-
scher Fragen im Zuge der Einführung 
diagnosebezogener Fallgruppen (Diag-

nosis Related Groups, DRG) erhoben. Aus 
solchen Daten sowie der Erhebung sub-
jektiver Patientenerfahrungen könnten 
bestimmte Parameter formuliert werden, 
die in die Zertifizierungen aufgenommen 
werden könnten. Statt die zunehmende 
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ökonomische Ausrichtung der Spitäler zu 
bedauern und zu beklagen, könne man die 
sich bietenden Gestaltungsmöglichkeiten 
nutzen.

Auf Publikumsnachfrage sprach Gio-
vanni Maio von einer „Verschleierungs-
taktik“ bei der Einführung der DRGs. Das 
„Dekret der Einsparung“ sei unter dem 
Deckmantel der Qualitätsoptimierung 
eingeführt worden. Das ärztliche Ethos 
laufe Gefahr, sich dem eines Unterneh-
mers anzugleichen, und müsse deshalb an 
die Bedürfnisse des Patienten zurückge-
bunden werden. Der Patient dürfe nicht 
in ein System kommen, in dem er auf 
der Hut sein müsse, weil die Ärzte sei-
ne Not allein für die Gewinnerzielung 
missbrauchten. Nach Biller-Andorno 
könnten bessere Anreizsysteme den Weg 
absichern, den das gesamte Gesundheits-
wesen mit Blick auf eine bedürfnisori-
entierte Patientenversorgung eigentlich 
verfolge. Anreizstrukturen sollten an den 
Leitbildern der Institution ausgerichtet 
sein und Rahmenbedingungen schaffen, 
die es Ärzten ermöglichten, ihre morali-
sche Verantwortung wahrzunehmen.

Das „gesunde“ Krankenhaus: 
Zusammenspiel von Ethik und 
Ökonomie
Ratsmitglied Eckhard Nagel diskutierte 
mit Lutz Stroppe, Staatssekretär im Bun-
desministerium für Gesundheit, Andrea 
Lemke vom Evangelischen Waldkran-
kenhaus Berlin-Spandau, Klaus Lieb von 
der Universitätsmedizin Mainz, Georg 
Marckmann von der Universität Mün-
chen, Elisabeth Steinhagen-Thiessen, 
Mitglied des Deutschen Ethikrates, so-
wie dem Klinikmanager im Ruhestand 
Rüdiger Strehl.

Mit Blick auf die sektorübergreifende 
Versorgung betonte Staatssekretär Strop-
pe, dass der Patient oder der zu Pflegende 

nicht spüren dürfe, ob eine Abrechnung 
über die gesetzliche Krankenversiche-
rung oder die Pflegeversicherung laufe. 
„Er muss die Versorgung bekommen, 
die er benötigt, und das auf einem guten 
qualitativen Niveau.“ Zur Finanzierung 
der Krankenhäuser merkte Stroppe an, 
dass die duale Finanzierung auch etwas 
mit der Aufgabe der Länder zu tun habe. 
„Es kann nicht sein, dass aus den Finan-
zen der GKV, die über DRGs und andere 
Wege der Versorgungssicherstellung in 
die Krankenhäuser fließen, eine Quer-
subventionierung stattfindet für die In-
vestitionsausgaben und dadurch dann 
das, was am Bett geschieht, in der Pflege 
reduziert wird.“

Um eine individuelle Betreuung und 
den Kontakt zum Patienten über die Pro-
zessverantwortung sicherzustellen, führte 
Pflegedirektorin Andrea Lemke an ihrer 
Klinik unterdessen die Bezugspflege ein. 
Zu klugen und pfiffigen Projekten, die 
Ärzte anstoßen könnten, ermunterte auch 
Klaus Lieb. Eine eigene Demenzstation 
zum Beispiel könne andere Bereiche ent-
lasten, die dann ihren spezialisierten Auf-
gaben nachkommen könnten. Insofern 
hätte ein solcher „Kulturwandel“ nach 
dem Motto „Nicht nur mehr fordern, 
sondern auch mehr machen“ auch Aus-
wirkungen auf die Ökonomie.

Gespeist wurde die Diskussion durch 
Fragen des Publikums, vorgetragen von 
den Ratsmitgliedern Katrin Amunts und 
Eberhard Schockenhoff. „Es wird nicht 
die Frage gestellt, ob man wirtschaft-
lich arbeiten muss“, fasste Schockenhoff 
zusammen. Infrage gestellt würde viel-
mehr, dass aus den Steuergeldern, die in 
die Krankenhausfinanzierung investiert 
werden, Gewinne hervorgingen, die nach 
gegenwärtiger Gesetzgebung nicht wie-
der ins System zurückgegeben werden 
müssten. „Die Gewinnmaximierung ist 
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ein Feld, wozu wir uns intensiv Gedan-
ken machen müssen“, räumte Stroppe 
ein, „weil ich eine Gewinnerwartung 
von zehn Prozent für diesen Bereich der 
Krankenhäuser nicht als etwas finde, was 
man vertreten kann und was auch nicht 
angemessen ist“.

Skeptische Stimmen aus dem Publi-
kum fragten, ob die Ethik ihren Zenit 
im Gesundheitswesen nicht längst über-
schritten habe. „Nein“, antwortete der 
Medizinethiker Georg Marckmann. Aber 
auf der „operativen Ebene“ der Kran-
kenhausmitarbeiter tue sich die Ethik 
unter dem bestehenden ökonomischen 
Druck schwer. Er machte den Vorschlag, 
den Umgang mit begrenzten Ressour-
cen verstärkt in das ärztliche Ethos zu 
integrieren. Ärzte müssten mehr Ver-
antwortung übernehmen, zwar nicht für 
das finanzielle Wohl des Klinikums oder 
der Krankenkassen, wohl aber für den 
vernünftigen Umgang mit Ressourcen. 
Klaus Lieb plädierte dafür, ressourcen-
orientiertes Handeln in die Ethikreflexion 
des Klinikpersonals zu integrieren und an 
zentraler Stelle, etwa einer „Compliance-
Stelle“, zu diskutieren.

Ausblick
Ratsmitglied Thomas Heinemann zog das 
Resümee der Herbsttagung. „Das Kran-
kenhaus hat dafür da zu sein, als soziale 
Einrichtung den Patienten in den Blick zu 
nehmen“, stellte Heinemann als Konsens 
unter den Rednern und Publikumsbeiträ-
gen heraus. Es sei „kein Renditeobjekt“ 
– wo es das aber sei, laufe etwas falsch. 
Niemand wolle zum alten Abrechnungs-
system der Tagessätze zurückkehren, 
jedoch sei allseits erkannt worden, dass 
das derzeitige System der Krankenhaus-
finanzierung nicht funktioniere. Darüber 
hinaus sei es eine unabdingbare Forde-
rung, dass es Bereiche medizinischen 
Handelns geben müsse, die von ökono-
mischen Zwängen frei blieben. Dies wür-
de auch von den Ökonomen rückhaltlos 
unterstützt, die unterstrichen, dass jede 
Indikationsstellung im Krankenhaus frei 
von ökonomischen Erwägungen erfolgen 
müsse. Um dies in der Praxis sicherzu-
stellen und mögliche arbeitsrechtliche 
Konsequenzen abzufedern, müsse mög-
licherweise über eine veränderte Leitungs-
struktur in den Krankenhäusern unter 
Einbeziehung von leitenden Ärzten und 

Die Teilnehmer der 
abschließenden 

Podiumsdiskussion: 
Rüdiger Strehl, 

Andrea Lemke, Georg 
Marckmann, Moderator 

Eckhard Nagel, Elisabeth 
Steinhagen-Thiessen, Lutz 

Stroppe und Klaus Lieb 
(v. l.)

Foto: Reiner Zensen



32

Deutscher Ethikrat

leitenden Pflegekräften nachgedacht wer-
den. Wichtig sei zudem, ärztlichen und 
nichtärztlichen Mitarbeitern im Kran-
kenhaus bereits in der Ausbildung, aber 
auch in der Weiterbildung sowohl die 
Schwierigkeiten in ihrem Beruf als auch 
die exponierte soziale Bedeutung ihres Be-
rufes zu vermitteln. Die Arbeit im Kran-
kenhaus bedeute auch „Ausbildung von 
Führungsqualität im Krankenhaus, von 
Persönlichkeiten, die motivieren können, 
Druck im System aushalten und die Rolle 
des Vorbildes übernehmen können.“

Forum Bioethik:  
Krankenhausversorgung von 
Menschen mit Behinderungen

Am 26. März 2014 widmete der Deutsche 
Ethikrat dem Thema „Menschen mit Be-
hinderung – Herausforderungen für das 
Krankenhaus“ eine Abendveranstaltung 
der Reihe Forum Bioethik in München. 
Gemeinsam mit Betroffenen sowie Ver-
tretern aus den Bereichen der Gesund-
heitsversorgung und Pflege thematisierte 
der Ethikrat die aktuelle Debatte um De-
fizite der Krankenhausversorgung von 
Menschen mit Behinderung und suchte 
anhand bereits existierender, gut funk-
tionierender Modelle nach Lösungsvor-
schlägen.

Die Beiträge und Untersuchun-
gen, in denen die Probleme in der 

gesundheitlichen Versorgung von Men-
schen mit Behinderung aufgezeigt wer-
den, sind in den letzten Jahren und vor 
allem seit der Einführung des Fallpau-
schalensystems im Jahr 2002 zahlreich 
geworden: Medizinische Entscheidun-
gen werden nicht selten über die Köpfe 
der Betroffenen hinweg getroffen; das 
Pflegepersonal ist in der Regel unzurei-
chend auf die speziellen körperlichen und 
emotionalen Bedürfnisse der Patienten 
vorbereitet; Patienten werden zu schnell 
aus der Krankenhausbehandlung entlas-
sen. Die Kommunikation mit gehörlosen 
Menschen und solchen mit kognitiven Be-
einträchtigungen weist erhebliche Mängel 
auf. Das Gesetz zur Pflegeassistenz im 
Krankenhaus von 2009 konnte das Pro-
blem nicht lösen. Es kommt nur jenen 
zugute, die Geldleistungen aus der Pfle-
geversicherung beziehen und mit diesen 
Mitteln ambulante Pflegekräfte zu Hause 
beschäftigen. Empfänger von ambulanten 
Pflegeleistungen als Sachleistungen oder 
Menschen, die bereits im Heim unterge-
bracht sind, bekommen dagegen keine 
zusätzliche Assistenz im Krankenhaus.

Irmgard Badura, die Beauftragte der 
Bayerischen Staatsregierung für die Be-
lange von Menschen mit Behinderung, 
dankte in ihrem Grußwort dem Deut-
schen Ethikrat für seine Initiative, dieses 
Thema aufzugreifen. Die Versorgung von 
Menschen mit Behinderung im Gesund-
heitswesen sei in der Tat unzureichend. 

www.ethikrat.org/
veranstaltungen/
forum-bioethik/
menschen-mit-

behinderung
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Einladung

Forum Bioethik
Menschen mit Behinderung –     
Herausforderungen für das Krankenhaus      

Menschen mit Behinderung brauchen bei einem stationären Kranken-
hausaufenthalt eine Pflege und Behandlung, die besondere Anforde-
rungen an das Klinikpersonal stellt. Diagnose, Therapie und Pflege sind 
mit zusätzlichem Aufwand und Erschwernissen verbunden. Zwischen 
den konkret zu behandelnden Krankheitssymptomen und der Behinde-
rung treten mitunter Wechselwirkungen auf, die die Diagnosestellung 
erschweren. Hinzu kommt, dass das Pflegepersonal oft nicht auf die 
speziellen körperlichen sowie emotionalen Bedürfnisse der Patienten 
eingestellt ist, die je nach Art ihrer Behinderung Hilfestellungen 
benötigen oder auf die Einbeziehung einer vertrauten Bezugsperson 
angewiesen sind. 
Es gibt zahlreiche Hinweise auf die nicht adäquate Versorgung von 
Patienten mit Behinderung während ihres Krankenhausaufenthalts. 
Fachverbände und Organisationen der Behindertenhilfe haben diese 
Problematik immer wieder in den gesundheitspolitischen Diskurs 
getragen. Dennoch ist Deutschland noch weit davon entfernt, 
Menschen mit Behinderungen eine angemessene Teilhabe am 
Gesundheitssystem zu ermöglichen, wie dies in Artikel 25 der 
UN-Behindertenkonvention verankert ist. Das Problem ist nicht allein 
mit barrierefreien Zugängen zu lösen, sondern erfordert, die Struktur 
und Organisation des Krankenhausbetriebs insgesamt in den Blick zu 
nehmen. 
Der Deutsche Ethikrat möchte die Öffentlichkeit über die aktuelle 
Debatte informieren und mit Referenten, Betroffenen und dem 
Publikum in einen praxisorientierten Dialog treten. Er möchte zum 
einen die Probleme aus unterschiedlichen Perspektiven erörtern und 
konkretisieren. Zum anderen werden bereits existierende und gut 
funktionierende Modelle, wie etwa sozialpädiatrische Zentren, 
vorgestellt und praktikable Lösungen entwickelt.  

Folgende Fragen stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung:

>> Inwiefern stehen die Rahmenbedingungen in einer Klinik den   
 Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung entgegen? 
>> Welche Standards der Versorgung und Behandlung sind erforderlich? 
>> Welche Beispiele guter Praxis gibt es? 
>> Inwieweit lassen sich die Probleme auch auf andere Patienten- 
 gruppen im Krankenhaus übertragen? 

Die Redner des Abends: 
Irmgard Badura und 
Helmut Budroni (v. l.)

Fotos: Bettina Lindenberg
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Badura forderte eine gesetzliche Regelung 
auf Bundesebene, um eine Verbesserung 
der Krankenhausbehandlung von Men-
schen mit Behinderung zu erreichen.

Barrierefreiheit beginnt in den Köpfen
Über die finanzielle und strukturelle Si-
tuation der Krankenhäuser berichtete 
Hans Brunner, ärztlicher Leiter der Stif-
tung Pfennigparade in München. Brunner 
zufolge stellten die derzeit angebotenen 
Vergütungen zur Behandlung komplex 
Erkrankter „leider keinen ausreichenden 
Anreiz zur Verbesserung der Strukturen“ 
dar. Mit den weiteren Rednern des Abends 
stimmte er darin überein, dass es nicht 
allein darauf ankomme, die finanzielle 
Ausstattung der Krankenhäuser zu verbes-
sern und die Strukturen den Bedürfnissen 
von Menschen mit Behinderung besser 
anzupassen. Wichtig sei es auch, dem ärzt-
lichen, pflegerischen und therapeutischen 
Personal im Rahmen einer adäquaten 
Aus- und Fortbildung die nötigen fachli-
chen und kommunikativen Kompetenzen 
sowie vor allem auch eine Haltung zu ver-
mitteln, die eine Begegnung auf gleicher 
Augenhöhe ermöglicht. Ergänzend beton-
te der Krankenpfleger Toni Angilotti, dass 
seine Berufsausbildung eher am „Muster-
patienten“ ausgerichtet war und Patien-
ten mit Behinderung nur sehr sporadisch 
thematisiert wurden. „Alles lässt sich eben 
nicht in Laborparametern oder aus Bü-
chern ablesen, auch wenn die Kassen und 

Wirtschaftsabteilungen es gern so hätten. 
Den Menschen vereinheitlichen, um ihn 
profitabel abrechnen zu können – leider 
besitzt der Mensch immer noch die Frech-
heit, sehr individuell zu sein“, so Angilotti 
in seinem Praxisbericht.

Ganzheitliche Versorgung und 
Schaffung von Netzwerken
Zu den konkreten Vorschlägen, die im 
Laufe der Veranstaltung zusammenge-
tragen wurden, zählen eine angemesse-
ne Personalausstattung, eine koordinie-
rende Patientenberatung, eine sinnvolle 
Kombination von Regelversorgung und 
spezialisierter Versorgung im Sinne ei-
nes ganzheitlichen Ansatzes, eine bessere 
Vernetzung der gesamten medizinischen 
Versorgung von Menschen mit Behin-
derung sowie die Dokumentation des 
Mehraufwandes in der medizinischen 
Behandlung. Empfohlen wurde auch, an 
jedem Krankenhaus die Stelle eines Be-
hindertenbeauftragten zu schaffen.

Die im Koalitionsvertrag von CDU/
CSU und SPD vereinbarte Förderung 
medizinischer Zentren für erwachsene 
Menschen mit Behinderung wurde in 
diesem Zusammenhang als wegweisen-
der Schritt in diese Richtung gewertet, 
den es weiter zu verfolgen gilt. Konsens 
herrschte auch in der Frage, dass eine 
breite öffentliche Diskussion, wie sie mit 
der Abendveranstaltung des Ethikrates in 
München angestoßen wurde, alle Akteure 

Berichte aus der Praxis: 
Toni Angilotti, Natascha 

Belger und Hans Brunner 
(v. l.)
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des Gesundheitssystems für die Belange 
von Menschen mit Behinderung sensibi-
lisieren und die Grundlage für konkrete 
Änderungen bilden kann.

Öffentliche Anhörung:  
Neue Entwicklungen der 
Stammzellforschung

Aktuelle Entwicklungen in der Stamm-
zellforschung zeigen, dass zumindest 
technische Hürden, die das Klonen von 
Menschen bislang unwahrscheinlich er-
scheinen ließen, sinken. Entstehen da-
durch Unschärfen oder gar Schlupflö-
cher, die eine Anpassung der rechtlichen 
Regelungen empfehlenswert erscheinen 
lassen, um das Klonverbot aufrechtzuer-
halten? Mit dieser Frage befasste sich der 
Deutsche Ethikrat im Rahmen seiner öf-
fentlichen Anhörung „Forschung an iPS-
Zellen und an hES-Zellen, die durch Zell-
kerntransfer hergestellt wurden – Neue 
Herausforderungen für das Klonverbot?“ 
am 8. Mai 2014 in Berlin.

Die durch das Klonschaf Dol-
ly bekannt gewordene Methode des 

Zellkerntransfers, durch die schon meh-
rere Tierarten erfolgreich geklont wur-
den, hat 2013 nach der Übertragung von 
Zellkernen menschlicher Hautzellen in 
entkernte Eizellen erstmals zur Herstel-
lung humaner embryonaler Stammzellen 
(hES-Zellen) geführt, aus denen sich jeder 
andere Zelltyp entwickeln kann. Eine an-
dere Methode der Stammzellgewinnung 
ist die Reprogrammierung von Körper-
zellen zu sogenannten induzierten pluri-
potenten Stammzellen (iPS-Zellen). Auch 
diese können viele verschiedene Zelltypen 
bilden, unter anderem auch Keimzellen. 
Unter besonderen experimentellen Be-
dingungen entstanden aus iPS-Zellen der 
Maus sogar Embryonen, die zu lebensfä-
higen Mäusen heranreiften.

Technisch scheint demnach sowohl 
durch Zellkerntransfer als auch durch 
Reprogrammierung von Körperzellen 
das Klonen von Menschen nicht ausge-
schlossen zu sein. Dieses ist nach dem 
Embryonenschutzgesetz in Deutschland 
zwar grundsätzlich verboten; mit Blick auf 
die aktuellen technischen Entwicklungen 
hat die Gesundheitsministerkonferenz der 
Länder allerdings die Frage aufgeworfen, 

www.ethikrat.org/
veranstaltungen/

anhoerungen/
forschung-an-ips-

zellen-und-an-hes-
zellen

Die Teilnehmer der 
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inwiefern die neuen Technologien von 
den geltenden Gesetzen erfasst werden 
und ob eine Überprüfung der Rechtslage 
erforderlich sein könnte. Sie hat daher den 
Deutschen Ethikrat um eine Einschätzung 
zu der Frage gebeten, wie die Herstellung 
von iPS-Zellen und die Gewinnung von 
hES-Zellen durch Zellkerntransfer im 
Hinblick auf das Problem des Klonens 
von Menschen zu beurteilen ist.

Naturwissenschaftliche Grundlagen
Als erster Referent informierte der Mole-
kularbiologe und Stammzellforscher Hans 
Schöler, Direktor des Max-Planck-Insti-
tuts für molekulare Biomedizin in Müns-
ter, über den Sachstand zu hES-Zellen 
durch Zellkerntransfer und iPS-Zellen. 
Schöler erläuterte die biologischen Er-
kenntnisse zu Pluripotenz und Totipotenz 
von Zellen und zu tetraploider Embryo-
komplementierung. Dabei handelt es sich 
um ein Verfahren, bei dem ein Embryo 
künstlich aus Stammzellen hergestellt 
wird, indem diese in eine äußere Hülle 
mit vierfachem (tetraploidem) Chromo-
somensatz eingesetzt werden, die zuvor 
aus der Verschmelzung zweier anderer 
Embryonen entstanden ist.

Aus wissenschaftlicher Perspektive gab 
Schöler zu bedenken, dass der natürliche 
Alterungsprozess der DNA die Zellkerne 
von Körperzellen als Ausgangsmateri-
al für eine Klonherstellung grundsätz-
lich ungeeignet mache. Trotz der vielen 

scheinbaren Erfolge bei der Herstellung 
von Säugetierklonen bleibe die Entwick-
lung eines vollständigen Organismus aus 
der DNA einer Körperzelle aufgrund der 
sich in alternder DNA anhäufenden Ko-
pierfehler unweigerlich sehr risikoreich. 
Als Beispiel nannte Schöler stark variie-
rende Schwanzlängen bei geklonten Mäu-
sen, die eigentlich genetisch identisch sein 
sollten. Angesichts solcher Unsicherheiten 
könne man das Klonen von Menschen zu 
Fortpflanzungszwecken schon allein aus 
medizinischen Gründen niemals empfeh-
len, auch wenn es rein technisch voraus-
sichtlich möglich werden könnte. Für das 
sogenannte therapeutische Klonen, also 
die Herstellung von hES-Zelllinien durch 
Zellkerntransfer, seien diese Kopierfehler 
allerdings weniger bedeutend. Schöler 
plädierte daher für eine internationale 
Ächtung des reproduktiven Klonens. Da-
bei dürfe man aber nicht gleichzeitig das 
therapeutische Klonen verbieten wollen, 
da eine solche Einschränkung internati-
onal nicht tragfähig sei.

Rechtliche Begriffe
Der Jurist Ralf Müller-Terpitz von der 
Universität Mannheim befasste sich mit 
einem möglichen gesetzlichen Regelungs-
bedarf. Müller-Terpitz zufolge werden 
die neuen Forschungsmethoden von den 
geltenden Gesetzen erfasst. Inkonsisten-
zen und Unklarheiten bestehen jedoch 
unter anderem durch unterschiedliche 

Die Sachverständigen 
der Anhörung: Hans R. 

Schöler, Ralf Müller-
Terpitz und Klaus Tanner 
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gesetzliche Definitionen zentraler Begrif-
fe wie „Embryo“ und „Totipotenz“ im 
Embryonenschutzgesetz und im Stamm-
zellgesetz. Das Embryonenschutzgesetz 
definiere beispielsweise den Embryo 
einerseits eng als durch die Verschmel-
zung von Ei- und Samenzelle erzeugte 
Entität, wodurch Embryonen, die durch 
Zellkerntransfer oder tetraploide Kom-
plementierung entstehen, nicht erfasst 
seien. An anderer Stelle in diesem Gesetz 
und im Stammzellgesetz sei aber durchaus 
Spielraum für die Einbeziehung solcher 
künstlich erzeugten Embryonen.

Eine rechtliche Präzisierung der Be-
grifflichkeiten hielt Müller-Terpitz nicht 
für zwingend, aber für sinnvoll. Dabei 
solle auch von einer strafrechtlichen auf 
eine öffentlich-rechtliche Regulierung 
übergegangen werden, am besten im 
Rahmen eines neuen Fortpflanzungsme-
dizingesetzes.

Ethische Überlegungen
Der Theologe Klaus Tanner aus Hei-
delberg, Vorsitzender der Zentralen 
Ethikkommission für Stammzellfor-
schung am Robert-Koch-Institut, stellte 
ethische Überlegungen zu einer mögli-
chen Regulierung vor. Die Möglichkeit 
der technischen Erzeugung von biolo-
gischen Entwicklungspfaden, die es als 
„Naturphänomen“ nicht gebe, führe dazu, 
dass Begriffe wie die „Potenzialität“ von 
Zellen unklar und zu Artefakten werden. 
Deswegen müsse man die an sie geknüpf-
ten Normen überdenken, damit Schutz-
ansprüche gewahrt werden können.

Tanner plädierte dafür, vor diesem 
Hintergrund künftig weniger Überle-
gungen zum Status frühen menschlichen 
Lebens in vitro in den Mittelpunkt zu 
rücken, da diese angesichts der zuneh-
menden Beeinflussungsmöglichkeiten 
von Entwicklungspotenzialen von außen 

an Bedeutung verlören. Sinnvoller sei 
es, sich stärker an Verantwortungs- und 
Handlungskontexten zu orientieren, um 
unterschiedliche Entwicklungspfade auch 
ethisch unterschiedlich zu bewerten, zum 
Beispiel in Abhängigkeit davon, ob zu 
Fortpflanzungszwecken oder nur zur 
Gewinnung von Stammzellen oder the-
rapeutischen Zwecken geklont werden 
solle. Es gebe zwar auch Kritik an solchen 
Ansätzen, ein und dieselbe Technologie 
nur mit Blick auf die Anwendungsziele 
zu bewerten, er halte sie aber dennoch für 
ethisch begründbar.

Diskussion im Ethikrat
Im Zentrum der anschließenden Diskus-
sion stand insbesondere das Bedürfnis, 
die für die ethische und rechtliche De-
batte zentralen Begriffe und Kriterien im 
Lichte der fortschreitenden naturwissen-
schaftlichen Entwicklungen exakt und 
angemessen zu definieren. Dabei ging es 
auch um das Für und Wider einer Über-
arbeitung der gesetzlichen Regelungen. 
Mit Blick auf das reproduktive Klonen 
gebe es zwar keinen zwingenden Bedarf, 
wohl aber den Wunsch einer vereinheit-
lichenden Nachbesserung, insbesondere 
bei den Begriffsdefinitionen. Diskutiert 
wurde auch, inwieweit eine regelmäßige, 
die aktuellen wissenschaftlichen Entwick-
lungen berücksichtigende Revision der 
gesetzlichen Regelungen, wie sie auch in 
Frankreich etabliert ist, angemessen wäre 
und wie man bei entscheidenden Fragen 
wie der Ächtung des reproduktiven Klo-
nens international Fortschritte erzielen 
könne.

Der Deutsche Ethikrat hat die in der 
Anhörung aufgeworfenen Fragen und 
Aspekte in den folgenden Monaten weiter 
bearbeitet und am 15. September 2014 
eine Ad-hoc-Empfehlung vorgelegt (siehe 
Abschnitt „Stammzellforschung“).



37

Jahresbericht 2014

Öffentliche Sitzung:  
Beihilfe zur Selbsttötung

Am 27. November 2014 hat sich der 
Deutsche Ethikrat im Rahmen seiner 
öffentlichen Plenarsitzung mit Fragen 
der Beihilfe zur Selbsttötung beschäftigt 
und ausgehend von der Diskussion in 
dieser Sitzung eine Ad-hoc-Empfehlung 
erarbeitet.

Zu Beginn der Sitzung bereiteten die 
Ratsmitglieder Jochen Taupitz, Carl 
Friedrich Gethmann, Peter Dabrock, 
Wolfram Höfling, Michael Wunder, 
Eckhard Nagel und Reinhard Merkel das 
Themenfeld der Beihilfe zur Selbsttötung 
einschließlich Aspekten der Suizidprä-
vention und der Palliativmedizin in Im-
pulsreferaten auf.

Im Mittelpunkt der Beiträge und der 
anschließenden Diskussion standen 
die ethische und rechtliche Verortung 
der Begriffe Würde, Autonomie und 
Selbstbestimmung, die Sicht der Palli-
ativmedizin und Suizidprävention, das 
Selbst- und Fremdverständnis des ärzt-
lichen Auftrags, die besondere Rolle von 
Sterbehilfeorganisationen sowie mögliche 

gesetzliche Regelungsmodelle und ihre 
Implikationen.

In ihrem zusammenfassenden Beitrag 
untersuchte die Ratsvorsitzende Christi-
ane Woopen die grundsätzlich möglichen 
gesetzlichen Regelungsansätze auf Stär-
ken und Schwächen. Diese Analyse ergab, 
dass es keine durchweg optimale gesetz-
geberische Lösung gibt, sondern nur eine 
möglichst gute, wenn Lebensorientierung, 
Selbstbestimmung, Solidarität und die In-
tegrität des ärztlichen Berufs angemessen 
berücksichtigt werden sollen. In diesem 
Abwägungsprozess muss der Gesetzgeber 
den unterschiedlichen Überzeugungen in 
der Gesellschaft Rechnung tragen.

Konsens bestand unter den Ratsmit-
gliedern in der Einschätzung, dass die 
geltende Rechtslage im Grunde ausrei-
chend ist. In den Angeboten organisierter 
Suizidbeihilfe, insbesondere den gewerbs-
mäßigen, wurden erhebliche Probleme 
und Gefährdungen im Hinblick auf eine 
gründliche Berücksichtigung unklarer Si-
tuationen von Selbstbestimmung gesehen. 
Für den Fall einer gesetzlichen Regelung 
der Suizidbeihilfe wurde die Problematik 
diskutiert, konstruktive und praktikable 

www.ethikrat.org/
sitzungen/2014/
beihilfe-zur-
selbsttoetung
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Lösungen zu finden, die die intime Si-
tuation des Sterbens in der Privatsphäre 
belassen und das sensible Arzt-Patien-
ten-Verhältnis vor belastenden Eingriffen 
durch den Gesetzgeber schützen.

Einigkeit herrschte auch darin, dass die 
ärztliche Suizidbeihilfe als Gewissensent-
scheidung in durch Not und Ausweglo-
sigkeit gekennzeichneten Ausnahmefällen 
nicht unmöglich sein sollte, ohne dass sie 
ein reguläres Angebot der Ärzteschaft 
oder die Aufgabe des Arztes wäre. Als 
problematisch schätzte der Ethikrat das 
derzeit uneinheitlich geregelte ärztliche 
Standesrecht ein. Es gelte sowohl die Ver-
antwortung der Ärzte als auch ihre Gewis-
sensfreiheit zu berücksichtigen.

Der Ethikrat hat am 19. Dezember 2014 
eine Ad-hoc-Empfehlung zur Suizidbei-
hilfeveröffentlicht, in der er die Forde-
rung nach einer gesetzlichen Stärkung 
der Suizidprävention in den Vordergrund 
gerückt hat (siehe Abschnitt „Stärkung 
der Suizidprävention“).

Symposium:  
Wissenschaftsfreiheit und 
Wissenschaftsverantwortung

In Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft und der Nati-
onalen Akademie der Wissenschaften 
Leopoldina hat der Deutsche Ethikrat 
am 3. November 2014 in Halle (Saale) 
ein gemeinsames Symposium zu „Wis-
senschaftsfreiheit und Wissenschafts-
verantwortung – Rechtfertigen die Er-
folgschancen die Risiken?“ veranstaltet 
(siehe auch Abschnitt „Biosicherheit und 
Forschungsfreiheit“).

Diskussionsrunden mit 
Studierenden und Schülern

Das Interesse von Schülern und Stu-
dierenden an der Arbeit des Deutschen 
Ethikrates ist ungebrochen. Sowohl Rats-
mitglieder als auch Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle waren auch im Jahr 2014 viel-
fach eingeladen, die Arbeit des Ethikrates 
vorzustellen. Darüber hinaus haben sich 
Schüler- und Studentengruppen vor Ort 
über die Arbeit des Ethikrates, aber auch 
aktuell diskutierte Themen informiert.

www.leopoldina.org/
de/veranstaltungen/

veranstaltung/
event/2240
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Austausch mit dem Deutschen Bundestag 
und der Bundesregierung

Der direkte und unmittelbare Kontakt zu 
Vertretern der Bundespolitik war auch 
im Jahr 2014 ein Anliegen des Deutschen 
Ethikrates.

Am 7. Mai 2014 hat der Ethikrat Ab-
geordnete des Deutschen Bundestages zu 
seinem vierten Parlamentarischen Abend 
in Berlin eingeladen, um seine aktuelle 
Stellungnahme zur Biosicherheit vorzu-
stellen und den Jahresbericht 2013 offiziell 
zu übergeben.

In seiner Begrüßungsansprache würdig-
te Peter Hintze, Vizepräsident des Deut-
schen Bundestages, die bisherige Arbeit 
des Deutschen Ethikrates, der „den Sach- 
und Meinungsstand zu hoch komplexen 
Fragen differenziert aufbereitet, an den in-
ternationalen Diskussionen teilgenommen 
und den Dialog mit den Bürgern gesucht“ 
und auf diese Weise „dem Bundestag im-
mer wieder einen unschätzbaren Dienst 
bei seiner Entscheidungsfindung erwiesen“ 
habe. Die geleistete Arbeit sei wertvoll und 
brauche die nötigen materiellen Mittel.

Patricia Lips, die Vorsitzende des 
Ausschusses für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung, dankte dem 
Ethikrat ebenfalls „für umfassende und 
fundierte wissenschaftliche Expertise und 
Ihre moralische, rechtliche und vor allem 
auch Ihre gesellschaftspolitische Bera-
tung“. Sie lud die Mitglieder des Ethikra-
tes zu einer gemeinsamen Sitzung mit den 
Mitgliedern des Ausschusses ein, um den 
Dialog weiter zu intensivieren.

Christiane Woopen, die Vorsitzende 
des Deutschen Ethikrates, würdigte ihrer-
seits die Intensivierung des Verhältnisses 
zwischen dem Ethikrat und dem Bundes-
tag. Sie übergab dem Bundestagsvizeprä-
sidenten die am selben Tag veröffentlichte 
Stellungnahme des Ethikrates „Biosicher-
heit – Freiheit und Verantwortung in der 
Wissenschaft“ sowie den Jahresbericht für 
das Jahr 2013.

Im Anschluss präsentierten Wolf-
Michael Catenhusen, stellvertretender 
Vorsitzender des Ethikrates, und Silja 

Christiane Woopen 
(Mitte) mit Bundes-

tagsvizepräsident Peter 
Hintze und Patricia Lips, 

der Vorsitzenden des 
Ausschusses für Bildung, 

Forschung und Technik-
folgenabschätzung

Foto: Reiner Zensen
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Vöneky, Sprecherin der ratsinternen Ar-
beitsgruppe zum Thema Biosicherheit, 
Eckpunkte und Empfehlungen der Stel-
lungnahme.

Die anschließenden Fragen der Abge-
ordneten bezogen sich in erster Linie auf 
die adäquate Zusammensetzung und die 
Rolle der DURC-Kommission sowie die 
Umsetzung ihrer Empfehlungen im Rah-
men der Forschungsförderung. Außer-
dem wurde darüber diskutiert, inwieweit 
Deutschland den Anstoß für eine Rege-
lung auf europäischer Ebene geben kann.

Über die aktuell in Bearbeitung befind-
lichen Themen berichteten im weiteren 
Verlauf des Abends Wolfram Höfling und 
Michael Wunder, die Sprecher der ratsin-
ternen Arbeitsgruppen zu den Themen 
„Hirntod und Entscheidung zur Organ-
spende“ und „Inzestverbot“. Im Zusam-
menhang mit dem Organspendeskandal 
und der stark gesunkenen Anzahl gespen-
deter Organe waren sich Abgeordnete wie 
Ratsmitglieder einig darüber, dass nur 
ein transparenter und offener Umgang 
mit dem Thema Organspende zu einer 
Wiederherstellung des Vertrauens in der 
Bevölkerung führen könne.

Im Jahresverlauf gab es weiterhin di-
verse Begegnungen des Vorstands des 
Ethikrates mit Vertretern der Bundesre-
gierung und des Deutschen Bundestages. 
Am 4. März fand je ein Treffen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit, Herr-
mann Gröhe, und mit der Bundesminis-
terin für Bildung und Forschung, Prof. 
Dr. Johanna Wanka, statt. Am 25. Au-
gust ist der Vorstand des Ethikrates mit 
den Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 
90/Die Grünen, Katrin Göring-Eckhardt 
und Anton Hofreiter, und am 24. Sep-
tember mit dem Fraktionsvorsitzenden 
der CDU/CSU-Fraktion, Volker Kauder, 
zum Gedankenaustausch im Bundestag 
zusammengekommen. Am 8. Oktober 
traf sich die Vorsitzende des Deutschen 
Ethikrates zu einem Gedankenaustausch 
mit den Bundestagsvizepräsidenten Edel-
gard Bulmahn und Johannes Singham-
mer. Auf Einladung von Bundestagsprä-
sident Prof. Dr. Norbert Lammert nahm 
die Vorsitzende außerdem als Ehrengast 
an der Plenardebatte des Deutschen Bun-
destages am 13. November zum Thema 
Sterbehilfe teil.

Die Mitglieder des 
Deutschen Ethikrates mit 
Bundestagsabgeordneten 
im Gespräch

Foto: Reiner Zensen
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Internationale Initiativen und Kontakte

Der Gedankenaustausch mit nationalen 
Ethikräten und Organisationen auf in-
ternationaler Ebene wurde auch im Jahr 
2014 im Rahmen verschiedener Treffen 
fortgeführt.

Treffen der deutsch
sprachigen Ethikräte

Vertreter des Deutschen Ethikrates, 
der österreichischen Bioethikkommis-
sion beim Bundeskanzleramt sowie der 
schweizerischen Nationalen Ethikkom-
mission im Bereich der Humanmedizin 
sind am 11. März 2014 in Berlin zu ihrer 
zweiten gemeinsamen Sitzung zusam-
mengekommen. Bereits am Vorabend 
hatte Bundestagspräsident Prof. Dr. Nor-
bert Lammert die Gruppe im Bundestag 
begrüßt und den Stellenwert der Ethik-
beratung für die Politik sowie die Bedeu-
tung der europäischen Verständigung 
hervorgehoben.

Mit ihrem diesjährigen Treffen knüpf-
ten die Ethikräte Deutschlands, Öster-
reichs und der Schweiz an eine erste Be-
gegnung im März 2013 in Wien an, die 
alle Teilnehmer als sehr gewinnbringend 
erlebt hatten. Der Austausch sei vor al-
lem deshalb so fruchtbar, so Christiane 
Woopen, die Vorsitzende des Deutschen 
Ethikrates, in ihrer Begrüßungsanspra-
che, weil die Themen, die alle drei Ethik-
räte diskutierten, „nicht an nationalen 
Grenzen Halt machen und vor dem 
Hintergrund unterschiedlicher recht-
licher Reglungen in den Ländern auch 
unterschiedliche Dringlichkeiten entwi-
ckeln“. Die Sitzung öffentlich abzuhalten 
sei „das gemeinsame Anliegen aller drei 

Ethikkommissionen: Diese Diskussion 
soll nicht hinter verschlossenen Türen 
geführt, sondern in die Öffentlichkeit hi-
neingetragen werden, um dort die Mei-
nungsbildung und das Bewusstsein für 
die Problematik zu befördern“.

Auf der Tagesordnung des Treffens 
standen die Themenkomplexe Kindes-
wohl, Impfpflicht, Biobanken und per-
sonalisierte Medizin.

Kindeswohl und Kindeswillen
Fragen des Kindeswohls und des Kindes-
willens finden im medizinischen Kontext 
eine immer größere Beachtung. Prob-
lematisch dabei ist, dass der Begriff des 
Kindeswohls in allen drei Ländern ein 
unbestimmter Rechtsbegriff ist und es 
für den Kindeswillen keine etablierte De-
finition gibt.

Zunächst stellte Brigitte Tag von der 
Nationalen Ethikkommission im Be-
reich der Humanmedizin der Schweiz 
die rechtlichen Rahmenbedingungen 
vor, auf deren Grundlage der Begriff des 
Kindeswohls je nach Kontext einer ge-
setzlichen Regelung konkretisiert bzw. 
ausgelegt werde. Zentrales Kriterium sei 
es, das Kindeswohl zu beachten und die 
Fürsorge zu gewährleisten sowie den Kin-
deswillen so weit wie möglich zu berück-
sichtigen. Im neuen Humanforschungs-
gesetz der Schweiz haben Jugendliche mit 
vollendetem 14. Lebensjahr eine stärkere 
Stellung als Kinder. Je weiter ein Kind in 
seiner Entwicklung vorangeschritten sei, 
umso mehr würden die ausdrückliche 
Einwilligung, aber auch ein Veto Berück-
sichtigung finden.

Claudia Wiesemann vom Deutschen 
Ethikrat betrachtete das Thema aus der 
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ethischen Perspektive. Sie ging insbeson-
dere der Frage nach, welchen moralischen 
Status das Kind habe und welcher Stel-
lenwert dem Kindeswillen beigemessen 
werde, etwa in Situationen, in denen das 
noch nicht selbstbestimmungsfähige Kind 
etwas anderes will als Eltern und Ärzte. 
Dabei gehe es vor allem darum, aktuelle 
Willensäußerungen eines Kindes, zum 
Beispiel die Verweigerung einer medi-
zinisch erforderlichen Behandlung, mit 
seinen Rechten als zukünftigem Erwach-
senen auszubalancieren und den Kindes-
willen entsprechend der Reife des Kindes 
zu berücksichtigen. Erfreulich sei, dass die 
Kinderärzte in zunehmendem Maße für 
diese Konfliktsituationen sensibilisiert 
und überwiegend bereit seien, das Kind 
als moralisches Subjekt ernst zu nehmen.

Die Frage des Kindeswohls spielte auch 
im zweiten Diskussionsblock des Vormit-
tags eine wesentliche Rolle.

Impfrecht vs. Impfpflicht
Beim Austausch über die Impfthematik 
stellten Christiane Druml, die Präsidentin 
der österreichischen Bioethikkommissi-
on, Maya Shaha von der schweizerischen 

Ethikkommission sowie Christiane Fi-
scher vom Deutschen Ethikrat die Frage 
in den Mittelpunkt ihrer Erörterungen, 
ob das Instrument einer Impfpflicht bei 
bestimmten Erkrankungen aus ethischer 
Sicht zulässig oder vielleicht sogar ge-
boten ist. Dabei steht hauptsächlich das 
Recht des Einzelnen auf eine freie Ent-
scheidung zur Impfung im Widerstreit 
mit dem Interesse der Gemeinschaft, mit-
tels einer möglichst hohen Durchimp-
fungsrate die Bevölkerung oder Teile der 
Bevölkerung vor Krankheiten zu schützen 
bzw. bestehende Krankheiten vollständig 
auszumerzen. Dass in der Praxis bei man-
chen die Angst vor den Nebenwirkungen 
einer Impfung größer ist als die Angst 
vor der Erkrankung selbst, führten die 
Teilnehmer der Tagung auf die schlechte 
Informationslage zurück. Sie plädierten 
dafür, den Staat in die Pflicht zu nehmen, 
hinreichende und angemessen differen-
zierte Informationen bereitzustellen und 
das medizinische Personal zu schulen. 
Einig war man sich in der Einschätzung, 
dass eine Impfpflicht nur in äußersten 
Notfällen, etwa einer Influenza mit sehr 
hoher Mortalitätsrate, zu rechtfertigen 

Vertreter des 
Deutschen Ethikrates, 
der österreichischen 
Bioethikkommission beim 
Bundeskanzleramt sowie 
der schweizerischen 
Nationalen 
Ethikkommission 
im Bereich der 
Humanmedizin am 
11. März 2014 in Berlin

Foto: Reiner Zensen
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sei, ansonsten aber freiwillige Impfungen 
Vorrang gegenüber einer Impfpflicht für 
die Allgemeinbevölkerung haben sollten.

Big Data in der Medizin
Auf die personalisierte Medizin hat man 
in den letzten zwanzig Jahren große 
Hoffnungen gesetzt, gleichzeitig besteht 
die Angst vor dem gläsernen Menschen. 
Über die Herausforderungen der daten-
intensiven Medizin berichteten Barbara 
Prainsack von der österreichischen Bio-
ethikkommission, Valérie Junod von der 
schweizerischen Ethikkommission und 
Jochen Taupitz vom Deutschen Ethikrat.

Von der personalisierten Medizin er-
hofft man sich, dass sie Therapien her-
vorbringen wird, die auf individuelle 
Patientengenome zugeschnitten werden 
könnten. Inzwischen können bestehende 
Therapien mithilfe von Biomarkern und 
genetischen Daten – beispielsweise bei 
der Behandlung von Brustkrebs – vorab 
auf ihre Wirksamkeit hin getestet und 
dadurch mit einer größeren Zielsicherheit 
eingesetzt werden, als dies in der Vergan-
genheit der Fall war. Als problematisch 
erweist sich aber die stark ansteigende 
Datenmenge und die Vernetzung der zur 
Verfügung stehenden Daten auf unter-
schiedlichen Ebenen.

Deutlich wird dies insbesondere bei 
großen Biobankprojekten, wie beispiels-
weise der Nationalen Kohorte in Deutsch-
land, an die daher besonders hohe Anfor-
derungen hinsichtlich der Datensicherheit 
und der informierten Aufklärung und 
Einwilligung der Studienteilnehmer zu 
stellen sind. Von zentraler Bedeutung 
ist hier eine größtmögliche Transparenz 
gegenüber den Studienteilnehmern be-
züglich der Verwendung ihrer Daten und 
des Umgangs mit den Ergebnissen der 
Forschung, einschließlich einer kommer-
ziellen Verwertung durch die Industrie.

Nächstes Treffen
Zum Abschluss des Treffens lud Otfried 
Höffe, der Vorsitzende der schweizeri-
schen Ethikkommission, die Ethikräte 
aus Deutschland und Österreich zu einer 
nächsten Zusammenkunft im Frühjahr 
2015 nach Bern ein.

Treffen der nationalen 
Ethikräte der Welt

Vom 23. bis 24. Juni 2014 fand in Mexi-
ko (Stadt) zum zehnten Mal der Global 

Summit of National Ethics Committees, 
das globale Treffen nationaler Bioethik-
Beratungsgremien, statt.

Über 100 Teilnehmer aus 57 Staaten 
nahmen an diesem Treffen teil, das von 
Manuel Ruiz de Chávez, dem Vorsitzen-
den der mexikanischen Bioethikkom-
mission (Comisión Nacional de Bioética), 
eröffnet wurde. Als Vertreter des Deut-
schen Ethikrates nahmen die Vorsitzende 
Christiane Woopen und der Leiter der 
Geschäftsstelle, Joachim Vetter, teil.

Zu Beginn der Tagung befassten sich 
die Teilnehmer mit der Rolle, Aufgabe 
und Funktion von nationalen Bioethik-
Beratungsgremien. Hierzu hatte die 
UNESCO im Vorfeld des Global Summit 
gemeinsam mit der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) eine Umfrage durchge-
führt, an der sich 42 der angeschriebenen 
109 nationalen Bioethik-Beratungsgremi-
en beteiligt haben. Dafna Feinholz von 
der UNESCO stellte den Teilnehmern 
der Veranstaltung die Ergebnisse dieser 
Umfrage vor. Anschließend gab es Prä-
sentationen aus der Schweiz, Portugal, 
Kenia und der Türkei über die Situation 
und Arbeitsweise des jeweiligen Ethikra-
tes. Die UNESCO stellte ergänzend noch 
einmal ihr Unterstützungsprogramm zur 
Einrichtung nationaler Ethikräte vor. In 
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der anschließenden Diskussion zeigte 
sich, dass fast alle Beratungsgremien mit 
ähnlichen Problemen, wie ungenügender 
Finanzierung oder einer nur bedingten 
Unabhängigkeit gegenüber den berufen-
den Einrichtungen, zu kämpfen haben.

Neue Gesundheitstechnologien
Derzeit befinden sich zahlreiche neue Ge-
sundheitstechnologien in der Entwick-
lung, so zum Beispiel Anwendungen der 
Robotik, Gentherapie und individuali-
sierte Medizin, um nur einige zu nennen. 
Neue Entwicklungen stellen nicht nur die 
Gesundheitssysteme, sondern auch die 
Ethik immer wieder vor neue Herausfor-
derungen. Erschwert wird dies dadurch, 
dass Technologien wie Nanotechnolo-
gie, Biotechnologie, Informationstech-
nologie oder die Neurowissenschaften 
zunehmend kombiniert werden, um 
neue Entwicklungen voranzutreiben. So 
hat zum Beispiel der US-amerikanische 
Ethikrat, die Presidential Commission for 

the Study of Bioethical Issues, im Dezember 
2010 eine Stellungnahme zur Bewertung 
neuer Technologien unter Berücksichti-
gung grundlegender ethischer Prinzipien 
vorgelegt. Stellvertretend für die neuen 
Gesundheitstechnologien wurden beim 
Global Summit Entwicklungen aus ver-
schiedenen Bereichen vorgestellt. Najeeb 
Mohamed Al Shorbaji von der WHO 
berichtete von den ethischen Fragen im 
Zusammenhang mit neuen Informati-
onstechnologien im Gesundheitsbereich. 
Nicole Beaudry spezifizierte dies noch 
einmal für den Bereich der Telemedizin. 
Hugh Whittall vom britischen Nuffield 

Council on Bioethics stellte den Bericht 
über den Umgang mit neuen Neurotech-
nologien vor und Ryuichi Ida vom japani-
schen Ethikrat sprach über die Nutzung 
pluripotenter Stammzellen für die rege-
nerative Medizin. In der anschließenden 

Diskussion ging es um die Grundlagen, 
die bei der Bewertung und dem Einsatz 
neuer Gesundheitstechnologien berück-
sichtigt werden sollten.

So sollte vor der Einführung neuer 
Technologien eine Bewertung erfolgen, 
ob diese die folgenden Kriterien erfüllen:

•	  Wurden die Sicherheit und die Wirk-
samkeit überprüft?

•	  Ist die neue Technologie mindestens 
so sicher und effektiv wie existierende 
Technologien?

•	  Ist die neue Technologie kosteneffektiv?

Beim Einsatz neuer Technologien sollten 
die folgenden Aspekte beachtet werden:

•	  Neue Entwicklungen sollten sich an 
den Bedürfnissen der Patienten ori-
entieren und nicht lediglich markt-
getrieben sein.

•	  Sie sollten nur mit der Einwilligung 
der Patienten erprobt und eingesetzt 
werden.

•	  Sie sollten nur von Personen einge-
setzt werden, die hierfür auch die 
notwendige Kompetenz vorweisen 
können.

Umfassende Gesundheitsversorgung
Eine umfassende Gesundheitsversorgung 
kann als praktischer Weg zum Recht auf 
Gesundheit gesehen werden, das in vielen 
internationalen Vereinbarungen, wie zum 
Beispiel der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte, festgehalten ist. Eine 
umfassende Gesundheitsversorgung be-
deutet, dass die Menschen Zugang zu 
allen notwendigen Gesundheitsdiensten 
haben und dass die Nutzung dieser Diens-
te sie finanziell nicht übermäßig belastet.

Die umfassende Gesundheitsversor-
gung war von der WHO bereits im Jahr 
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2005 zu einem ihrer zentralen Ziele er-
klärt worden. Sie ist nach wie vor eines der 
Leitprinzipien des Generalprogramms für 
den Zeitraum von 2014 bis 2019.

Beim Global Summit präsentierten 
Vertreter aus Mexiko, Bolivien, Kuba, Sri 
Lanka, Estland und Schweden die Maß-
nahmen ihrer Länder, eine umfassende 
Gesundheitsversorgung sicherzustellen. 
Als beispielgebend können die Fortschrit-
te in Sri Lanka gewertet werden, das als 
Entwicklungsland gilt und es trotzdem 
geschafft hat, der gesamten Bevölkerung 
den Zugang zu einer grundlegenden Ge-
sundheitsversorgung zu ermöglichen. 
Dies konnte realisiert werden, weil der 
Gesundheitsversorgung seitens der Politik 
eine sehr hohe Priorität eingeräumt und 
dementsprechend auch für die Bereitstel-
lung der hierfür erforderlichen Ressour-
cen gesorgt wurde.

Vulnerable Gruppen
Fragen der Forschung an vulnerablen Per-
sonen und insbesondere Kindern war ein 
weiterer Schwerpunkt der Agenda des 
Global Summit.

Um auch für Kinder verlässliche und 
wirksame Medikamente anbieten zu kön-
nen, ist es unerlässlich, diese auch an Min-
derjährigen zu erproben. Da diese in die 
Beteiligung an derartigen Studien nicht 
selbst einwilligen können, sehen sich die 
Mitglieder von Ethikkommissionen bei 
der Begutachtung im besonderen Maße in 
der Pflicht, den Nutzen derartiger Studien 
für nicht betroffene Kinder gegen den 
möglichen Schaden für die an der Studie 
beteiligten Kinder abzuwägen. Stellvertre-
tend hierfür stellten Calvin Ho und Alis-
tair Campbell vom Ethikrat in Singapur 
die grundsätzliche Problematik der For-
schung an Kindern und die gesetzlichen 
Regelungen zum Schutz von Kindern bei 
der Einbindung in klinische Studien vor. 

Hugh Whittall vom britischen Nuffield 

Council berichtete außerdem von einem 
Projekt zur Erarbeitung eines ethischen 
Leitfadens für die Beteiligung von Kin-
dern an Forschungsprojekten.

In der folgenden Sitzung stellten Daf-
na Feinholz (UNESCO), Laurence Lwoff 
(Europarat), Abha Saxena (WHO), Jim 
Dratwa (EU-Kommission) und Hans 
van Delden (CIOMS) in einer aktuellen 
Übersicht die Themen und Schwerpunkte 
dar, mit denen sich die Bioethikgremien 
und -programme ihrer Organisationen 
befassen. So bildet die Revision der Leit-
linien für biomedizinische Forschung aus 
dem Jahre 2002 den aktuellen Schwer-
punkt der Arbeit des Council for Interna-

tional Organizations of Medical Sciences 
(CIOMS). Der Europarat befasst sich 
mit einem Zusatzprotokoll zum Schutz 
von Menschen mit geistigen Behinde-
rungen. Außerdem werden die Themen 
Biobanken, Gentests und Versicherung, 
medizinische Entscheidungen am Le-
bensende und aufkommende Technolo-
gien behandelt. Seitens der UNESCO ist 
eine Überarbeitung der Deklaration zur 
Ethik von Forschenden aus dem Jahre 
1974 vorgesehen. Außerdem will man 
sich mit dem Humangenom und Men-
schenrechten befassen. Seitens der WHO 
ist man im Bereich der Bioethik insbeson-
dere um normative ethische Führung im 
Hinblick auf Leitlinien für die Beurteilung 
gesundheitsbezogener Forschungspro-
jekte und Studien bemüht. Außerdem 
möchte man die Kompetenzen zur ethi-
schen Beurteilung von Studien stärken 
und hat hierfür ein Übungswerkzeug ent-
wickelt, das Interessierte online nutzen 
können. Jim Dratwa berichtete von den 
verschiedenen Aktivitäten und Treffen, 
die die EU-Kommission im Bereich der 
Bioethik unterstützt, angefangen von der 
European Group on Ethics in Science and 
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New Technologies (EGE) bis hin zum In-
ternationalen Dialog in der Bioethik.

Nächster Global Summit 2016 
in Berlin
Zum Abschluss des Treffens stand noch 
die Festlegung für die Durchführung 
des kommenden Global Summit auf der 
Tagesordnung. Im Vorfeld des Treffens 
hatte sich der Deutsche Ethikrat um die 
Ausrichtung des elften Global Summit 
beworben. Nachdem Joachim Vetter den 
Deutschen Ethikrat als Gastgeber und 
Berlin als Veranstaltungsort für den 
nächsten Global Summit 2016 vorgestellt 
hatte, bestätigten die Delegierten dies 
durch ein einstimmiges Votum.

Treffen der Ethikräte 
Deutschlands, Frankreichs 
und Großbritanniens

Das jährliche trilaterale Treffen des Deut-
schen Ethikrates mit dem französischen 
Comité Consultatif National d’Ethique 
(CCNE) und britischen Nuffield Council 

on Bioethics fand am 10. Oktober 2014 
in Paris statt. Auf der Agenda standen 
Fragen des Lebensendes und der Suizid-
beihilfe sowie die Regelungen im Bereich 
der Reproduktionsmedizin. Jean-Claude 
Ameisen, der Präsident des CCNE, be-
grüßte die Teilnehmer und bat zunächst 
darum, über die aktuell in Bearbeitung 
befindlichen Themen zu berichten und 
dabei auch darauf einzugehen, in welcher 
Form die Öffentlichkeit in die Arbeit der 
Ethikräte eingebunden wurde.

Für den Deutschen Ethikrat über-
nahm dies die Vorsitzende Christiane 
Woopen, die zusammen mit den Rats-
mitgliedern Wolf-Michael Catenhusen, 
Peter Dabrock, Thomas Heinemann 
und Eckhard Nagel sowie dem Leiter der 

Geschäftsstelle, Joachim Vetter, an dem 
Treffen teilnahm.

Aktuelle Themen
Christiane Woopen informierte über die 
Veröffentlichungen des Ethikrates im 
Jahr 2014: die Stellungnahmen zur Bio-
sicherheit und zum Inzestverbot sowie 
die Ad-hoc-Empfehlung zur Stammzell-
forschung. Außerdem berichtete sie über 
den derzeitigen Stand der Beratungen zur 
Stellungnahme „Hirntod und Entschei-
dung zur Organspende“ und die Einrich-
tung einer ratsinternen Arbeitsgruppe 
zum Thema „Ethik im Krankenhaus“. 
Bezüglich der Beteiligung der Öffent-
lichkeit berichtete die Vorsitzende von 
den unterschiedlichen Formen, die der 
Ethikrat hierzu bislang genutzt hat. So 
können Ratssitzungen grundsätzlich öf-
fentlich durchgeführt werden, was aus 
organisatorischen Gründen aber nur von 
Zeit zu Zeit möglich ist. Bei der Bearbei-
tung neuer Themen führt der Ethikrat 
zu Beginn regelmäßig öffentliche Anhö-
rungen durch. Die Jahrestagung sowie 
die sonstigen Veranstaltungen, wie das 
Forum Bioethik und die Herbsttagung, 
sind grundsätzlich öffentlich. Das Internet 
nutzte der Ethikrat bei der Erarbeitung 
der Stellungnahme zur Intersexualität und 
der Vorbereitung der Jahrestagung 2014, 
um die Betroffenen beziehungsweise die 
Öffentlichkeit in die Arbeit einzubinden. 
Um den Austausch mit den Abgeord-
neten des Bundestages zu pflegen, führt 
der Ethikrat regelmäßig parlamentari-
sche Abende durch und der Vorstand des 
Ethikrates trifft sich ergänzend mit den 
Fraktionsvorsitzenden der im Bundestag 
vertretenen Parteien zu Gesprächen über 
die Arbeit des Rates.

Jonathan Montgomery, der Vorsitzen-
de des Nuffield Council, berichtete kurz 
von einem Projekt zur Forschungskultur, 
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zu dem der Nuffield Council in Kürze ei-
nen Bericht vorlegen wird. Die Beteiligung 
der Öffentlichkeit war für den Nuffield 

Council schon immer ein zentrales An-
liegen, nicht zuletzt deshalb, weil er seine 
Mittel nicht von der Regierung, sondern 
von drei öffentlichen Stiftungen erhält. So 
gibt es immer wieder Möglichkeiten für 
die Öffentlichkeit, sich in die Arbeit des 
Rates einzubringen. Über die Internetsei-
te können beispielsweise Vorschläge für 
neue Themen unterbreitet werden. Sobald 
die Entscheidung für die Bearbeitung ei-
nes neuen Themas gefallen ist, wird dies 
publik gemacht und es können Beiträge 
dazu eingereicht werden.

Jean-Claude Ameisen vom CCNE wies 
zunächst auf die Themen Neuroenhance-
ment, Gentests aus dem mütterlichen Blut 
bei Embryonen und Sterbehilfe hin, zu 
denen der CCNE zuletzt Stellungnah-
men veröffentlicht hatte. Bezüglich der 
Entscheidungen am Lebensende hat der 
CCNE ein Projekt mit Schülern durchge-
führt und seitens der Regierung wurde er 
gebeten, bei neuen Gesetzgebungsprojek-
ten Bürgerkonferenzen durchzuführen.

Regelungen zur Suizidbeihilfe
Zum Thema „Lebensende und Suizid-
beihilfe“ legten Jonathan Montgomery 
für den Nuffield Council, Claire Legas für 
den CCNE und Peter Dabrock für den 
Deutschen Ethikrat zunächst dar, wel-
che Regelungen es dazu in den jeweiligen 
Ländern gibt. Der CCNE hatte 2013 dazu 
eine Stellungnahme veröffentlicht, in der 
sich die Mehrheit der Ratsmitglieder für 
eine Beibehaltung der geltenden Rege-
lungen und gegen eine Legalisierung der 
Suizidbeihilfe ausgesprochen hatte. Auch 
in England kann Beihilfe zum Suizid straf-
rechtlich verfolgt werden. Dabei wird in 
der Praxis aber zum Beispiel zwischen der 
Beihilfe durch Ärzte und Pflegepersonal, 

die aus beruflichen Gründen mit dem 
Patienten in Kontakt stehen, und Per-
sonen, deren Handlungen durch Mit-
gefühl motiviert sind, unterschieden. In 
Deutschland ist die Beihilfe zum Suizid 
demgegenüber nicht strafbewehrt. Hier 
stehen daher insbesondere die Aktivitä-
ten von Sterbehilfevereinen im Fokus der 
Debatte und die Frage, wie man deren 
Aktivitäten unterbinden könnte. Denn 
wenngleich Suizidbeihilfe nicht strafbar 
ist, so möchte man doch verhindern, dass 
es durch Sterbehilfevereine quasi kom-
merzielle Angebote dafür gibt. Letztlich 
zeigte sich, dass die Diskussion in allen 
Ländern von demselben Problem geprägt 
ist: Wie kann Menschen am Lebensende 
ein selbstbestimmtes Sterben in Würde 
ermöglicht werden?

Regelungen im Bereich der 
Reproduktionsmedizin
Im zweiten Teil des Treffens ging es um 
die unterschiedlichen Regelungen der Re-
produktionsmedizin in den drei Ländern. 
Katherine Wright vom Nuffield Council 
ging dabei insbesondere auf die Leihmut-
terschaft ein. Diese „Dienstleistung“ wer-
de aus verschiedenen Gründen häufig im 
Ausland in Anspruch genommen, auch 
wenn sie in Großbritannien aus altruis-
tischen Gründen, zum Beispiel für die 
eigene Schwester, grundsätzlich möglich 
ist. Da eine Kontrolle von Paaren, die ein 
eigenes Kind auf dem Wege der Leihmut-
terschaft im Ausland bekommen möchten, 
praktisch nicht möglich ist, stellt sich die 
Frage, wie der Staat mit diesem Verhalten 
umgehen soll. So sei seitens des Staates 
zu klären, ob er entsprechende Informa-
tionsangebote oder gar Empfehlungen 
geben sollte, um auf besonders gute oder 
schlechte Angebote hinzuweisen.

Obwohl in Frankreich Leihmutter-
schaft nicht zulässig ist, gibt es auch hier 
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immer wieder Paare, die eine Leihmut-
terschaft im Ausland in Anspruch neh-
men möchten. Insbesondere gleichge-
schlechtliche Paare stellen dieses Verbot 
in Frankreich daher zunehmend infrage. 
In Gerichtsverfahren zur Anerkennung 
der Elternschaft von im Ausland durch 
Leihmütter geborene Kinder haben die 
Gerichte daher zuletzt auch immer im In-
teresse der Kinder entschieden und die El-
ternschaft des Paares, das die Leihmutter-
schaft in Auftrag gegeben hat, anerkannt. 
Da man am Verbot der Leihmutterschaft 
in Frankreich wohl grundsätzlich festhal-
ten möchte, steht eine Lösung des Prob-
lems, wie man anders mit der Leihmutter-
schaft umgehen könnte, bislang noch aus.

Christiane Woopen stellte die in 
Deutschland einschlägigen Regelungen 
im Bereich der Reproduktionsmedizin 
vor. An erster Stelle steht hier das Em-
bryonenschutzgesetz, ergänzt durch die 
Regelungen zur Präimplantationsdiag-
nostik, sowie das Gendiagnostikgesetz. 
In Deutschland ist die Leihmutterschaft 
durch die Regelungen des Embryonen-
schutzgesetzes verboten. Im Rahmen 
seiner Jahrestagung 2014 hatte sich der 
Ethikrat mit der Reproduktionsmedizin 
beschäftigt und dabei auch den Umgang 
mit Leihmutterschaft thematisiert. Auf-
grund der Regelungen des Embryonen-
schutzgesetzes sind deutsche Paare, die 
eine Leihmutterschaft in Anspruch neh-
men möchten, gezwungen, ins Ausland 
zu gehen. Aufgrund der vergleichsweise 
niedrigen Kosten gehen sie zumeist nach 
Indien. Problematisch wird es für die Paa-
re allerdings immer dann, wenn sie eine 
Geburtsurkunde nach deutschem Recht 
für ihr Kind erhalten möchten. Dies hat 
in der Vergangenheit bereits mehrjähri-
ge Gerichtsverfahren nach sich gezogen. 
Daher wird es wie in Frankreich perspek-
tivisch erforderlich sein, Rechtssicherheit 

für die im Zuge einer Leihmutterschaft 
geborenen Kinder zu schaffen.

Weiterhin hat sich der Ethikrat in einer 
im September veröffentlichten Ad-hoc-
Empfehlung mit neuen Entwicklungen 
im Bereich der Stammzellforschung be-
fasst. Wenngleich der Deutsche Ethikrat 
diese Entwicklungen durch die gelten-
den rechtlichen Regelungen abgedeckt 
sieht, stellt er in der Empfehlung doch 
fest, dass er Klärungsbedarf hinsichtlich 
der Definition des Begriffs Embryo im 
Embryonenschutzgesetz und im Stamm-
zellgesetz sieht. Außerdem fordert er eine 
gesellschaftliche Debatte zu den neuen 
Entwicklungen im Bereich der Stamm-
zellen und insbesondere zur Möglich-
keit der Erzeugung von Keimzellen aus 
induzierten pluripotenten Stammzellen. 
Zuletzt spricht sich der Ethikrat erneut 
dafür aus, auf ein internationales Verbot 
des reproduktiven Klonens hinzuwirken.

Treffen der nationalen 
Ethikräte der Europäischen 
Union

Die im NEC-Forum versammelten nati-
onalen Ethikräte der EU-Mitgliedstaaten 
sind am 18. und 19. November 2014 zu 
ihrem zwanzigsten Treffen in Rom zu-
sammengekommen.

Francesco Paolo Casavola, der Vor-
sitzende des italienischen Ethikrates, be-
grüßte die Teilnehmer des Treffens, zu 
dem er anlässlich der italienischen Rats-
präsidentschaft eingeladen hatte. Der 
Deutsche Ethikrat war durch die Vor-
sitzende Christiane Woopen, die beiden 
stellvertretenden Vorsitzenden Wolf-
Michael Catenhusen und Peter Dabrock 
(gleichzeitig Mitglied der EGE) sowie den 
Leiter der Geschäftsstelle, Joachim Vetter, 
vertreten.
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Im einleitenden Vortrag stellte James 
Wagner, der stellvertretende Vorsitzen-
de des US-amerikanischen Ethikrates 
(Presidential Commission for the Study of 

Bioethical Issues), die Arbeit des Gremi-
ums vor und wies auf die Bedeutung des 
internationalen Austausches für die Arbeit 
von nationalen Ethikräten hin. Da wis-
senschaftliche Forschung und Entwick-
lung einerseits und die Anwendung neuer 
Technologien andererseits nicht mehr auf 
nationale Bereiche begrenzt werden kön-
nen, ist ein Austausch über bioethische 
Fragestellungen im internationalen Kon-
text unerlässlich. Auch wenn die Struk-
turen und Arbeitsweisen von Ethikräten 
in den einzelnen Staaten unterschiedlich 
sind, so schafft der Austausch über bio-
ethische Fragen die Grundlagen für ein 
gegenseitiges Verständnis und die Aner-
kennung der zugrunde liegenden Normen.

Am 20. Mai 2014 hat die EGE eine 
Stellungnahme zur Ethik von Sicher-
heits- und Überwachungstechnologien 
veröffentlicht, die sie im Auftrag des 
Kommissionspräsidenten erstellt hatte. 
Siobhan O’Sullivan, Mitglied der EGE 
und Leiterin des Bioethikkomitees Ir-
lands, stellte den Teilnehmern die Inhalte 
und Empfehlungen der Stellungnahme 
vor. Die Stellungnahme geht auf die Ent-
wicklungen in den Überwachungstech-
nologien und auf die Prinzipien, welche 
für ihre Kontrolle angewendet werden 
sollen, ein. Ausgehend von dieser Analyse 
formulierte die EGE 16 Empfehlungen für 
den Umgang mit neuen Sicherheits- und 
Überwachungstechnologien zu den vier 
Bereichen Aufsichtsführung und Verant-
wortung, Datenschutz und -verarbeitung, 
Design und Entwicklung von Überwa-
chungstechnologien sowie Information 
und öffentliches Bewusstsein.

Im zweiten Teil des Austauschs mit der 
EGE ging es um den Bereich der ethischen 

und rechtlichen Fragen im Umgang mit 
biologischen und medizinischen Daten. 
Einleitend stellte hierzu Caroline Gans 
Combe von der Ethikforschungsgruppe 
zum Datenschutz der Generaldirektion 
Forschung der EU die neue Datenschutz-
richtlinie vor. Weitere Vorträge folgten 
zum Umgang mit Direct-to-Consumer-
Tests (Vasiliki Mollaki, griechische Bio-
ethikkommission), pädiatrischen Bio-
banken (Lorenzo d’Avack, italienischer 
Ethikrat) und den neuen Herausforde-
rungen für den Umgang mit persönlichen 
Daten und biologischen Proben (Peter 
Dabrock). Die zunehmenden Möglich-
keiten der Vernetzung von persönlichen 
Daten aus dem Alltagsbereich mit Daten 
aus dem medizinischen Bereich durch das 
Internet machen es aus bioethischer Sicht 
dringend erforderlich, bei den Bürgern ein 
Bewusstsein für die damit verbundenen 
Gefahren zu schaffen sowie neue Konzep-
te zum Schutz von Gesundheitsdaten vor 
einem Missbrauch zu entwickeln.

Forschungsintegrität und Forschungs-
kultur und die damit verbundenen ethi-
schen Herausforderungen waren der 
nächste Themenbereich, mit dem sich 
die Teilnehmer befassten. Kjell Asplund 
vom schwedischen Rat für medizinische 
Ethik (Statens medicinsk-etiska råd) stellte 
in seinem Beitrag die aktuellen Entwick-
lungen im Hinblick auf wissenschaftliches 
Fehlverhalten vor.

Um die möglichen Ursachen für die-
se Entwicklung besser zu verstehen, hat 
der britische Nuffield Council ein Projekt 
gestartet und eine Debatte über die For-
schungskultur initiiert und wird in Kürze 
dazu auch einen Bericht veröffentlichen. 
Als Fazit kann schon jetzt festgehalten 
werden, dass die Forschenden die Verant-
wortung für die Forschungskultur häufig 
bei anderen sehen und daher nicht erken-
nen, wie sie mit ihrem eigenen Verhalten 
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dazu beitragen beziehungsweise dafür 
sorgen könnten, dass es Veränderungen 
zum Positiven gibt. In weiteren Beiträgen 
ging es um die Möglichkeit der Verbes-
serung der Transparenz der Forschung 
bei klinischen Studien, Probleme bei der 
Überprüfung von Forschungsergebnissen 
durch Wiederholungsexperimente und 
die Perspektiven zur weiteren Entwick-
lung einer Kultur der Forschung.

Die nächsten Vorträge befassten sich 
mit der Ethik in den Neurowissenschaf-
ten. Kevin Grimes, der Koordinator des 
von der EU-Kommission in den nächs-
ten zehn Jahren mit einer Milliarde Euro 
geförderten Human Brain Project, und 
Christiane Woopen stellten die Struk-
turen vor, mit denen man innerhalb des 
Projektes sicherstellen wird, dass ethische 
Aspekte dieser Forschung angemessen 
berücksichtigt werden. So gibt es ein Gre-
mium, das für die langfristige ethische 
Steuerung des Projektes zuständig ist, und 
ein weiteres Gremium, das sich konkret 
mit der Einbindung und Information 
von Probanden in die Forschungspro-
jekte befasst. Eingebettet in das Projekt 
wird es auch ethische Begleitforschung in 
den unterschiedlichen Bereichen geben. 
Anschließend stellte Jean-Claude Amei-
sen, der Vorsitzende des französischen 
Ethikrates (Comité Consultatif National 

d’Ethique), die Debatte um den freien Wil-
len vor. Seiner Meinung nach wird auch 
vermehrtes Wissen um die Funktion des 
Gehirns nicht dazu führen, dass wir wis-
sen, was den Menschen ausmacht.

Anschließend tauschten sich die Teil-
nehmer in drei parallelen Arbeitsgruppen 
über die Themen Bürgerschaft und Wis-
senschaft, Ethik in der Ausbildung und 
Robotik für die Gesundheitsversorgung 
aus. In der Arbeitsgruppe zur Robotik 
wurde insbesondere die Frage in den Blick 
genommen, ob Pflegeroboter tatsächlich 

nur zur Entlastung von Pflegekräften 
eingesetzt werden sollten oder ob der 
Kostendruck im Gesundheitswesen per-
spektivisch nicht zwangsläufig dazu füh-
ren würde, Pflegekräfte vollständig durch 
Roboter zu ersetzen. Im Plenum gab es 
abschließend kurze Berichte über den 
Verlauf der Diskussionen, bevor Stefano 
Semplici, der Vorsitzende des Internati-
onalen Bioethikkomitees der UNESCO 
(International Bioethics Committee), das 
Treffen mit seinen Schlussbemerkungen 
beendete.
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Publikationen

Der Deutsche Ethikrat hat im Laufe seines 
Bestehens verschiedene Publikationsrei-
hen entwickelt, um seine Stellungnah-
men und Aktivitäten der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Die gedruckten 
Fassungen dieser Publikationen können 
kostenfrei über die Geschäftsstelle des 
Ethikrates bezogen werden und sind auch 
in elektronischer Form auf den Internet-
seiten des Rates abrufbar.

Stellungnahmen

Am 7. Mai 2014 veröffentlichte der Ethik-
rat die im Auftrag der Bundesregierung 
erarbeitete Stellungnahme „Biosicherheit 
– Freiheit und Verantwortung in der Wis-
senschaft“. Am 24. September 2014 folgte 
die Stellungnahme „Inzestverbot“.

AdhocEmpfehlungen

Darüber hinaus hat der Ethikrat – um 
kurzfristig und in begrenztem Umfang 
zu aktuellen Themen Stellung nehmen 
zu können – das Format von Ad-hoc-
Empfehlungen eingeführt und im Jahr 
2014 zwei Ad-hoc-Empfehlungen veröf-
fentlicht: am 15. September 2014 „Stamm-
zellforschung – Neue Herausforderungen 
für das Klonverbot und den Umgang mit 
artifiziell erzeugten Keimzellen?“ und am 
19. Dezember 2014 „Zur Regelung der Su-
izidbeihilfe in einer offenen Gesellschaft: 
Deutscher Ethikrat empfiehlt gesetzliche 
Stärkung der Suizidprävention“.

Tagungsdokumentationen

Nachdem der Ethikrat aus Kostengründen 
die Dokumentation seiner ganztägigen 
Veranstaltungen in gedruckter Form im 
Jahr 2013 einstellen musste, hat er für die 
Dokumentation der Jahrestagung 2014 
eine Alternative gefunden: Der Ethikrat ist 
eine Kooperation mit der Bundeszentrale 
für politische Bildung eingegangen, die die 
Beiträge der Jahrestagung in einem Band 
ihrer Schriftenreihe veröffentlichen wird.

Die Audiomitschnitte der Beiträge der 
Jahrestagung und der Herbsttagung sowie 
die Simultanmitschriften und Präsentati-
onen sind nach wie vor von der Internet-
seite des Ethikrates abrufbar.

Infobrief

Mit dem Infobrief, den „Nachrichten aus 
dem Deutschen Ethikrat“, sollen die im 
Ethikrat diskutierten Themen in kom-
primierter Form und auf verständliche 
Weise einer interessierten Öffentlichkeit 
nahegebracht werden. Unter Rückgriff 
auf das umfangreiche Textmaterial des 
Ethikrates – die Stellungnahmen ebenso 
wie die Mitschriften bzw. Mitschnitte öf-
fentlicher Sitzungen und Veranstaltungen 
– werden die Beiträge von Mitarbeitern 
der Geschäftsstelle des Ethikrates verfasst 
und redigiert. Die Informationen und 
Nachrichten aus dem Ethikrat werden 
zweimal jährlich aufgelegt und sind – wie 
alle anderen Publikationen auch – auf den 
Internetseiten des Ethikrates verfügbar. 
Aus inhaltlich-redaktionellen Gründen ist 
die zweite Ausgabe 2014 als erste Ausgabe 
2015 herausgegeben worden.

www.ethikrat.org/
publikationen
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www.ethikrat.org/
presse/pressespiegel

Die Geschäftsstelle des Deutschen Ethik-
rates verfolgt die Berichterstattung in der 
Presse und erstellt täglich Übersichten 
über die bioethisch relevanten Themen. 
Diese werden den Ratsmitgliedern zur 
Verfügung gestellt, sind aber auch über 
die Internetseite des Ethikrates abrufbar 
und somit öffentlich zugänglich. Mit der 
Gesamtschau der jährlichen Auswertung 
der Berichterstattung ergibt sich somit 
ein, wenn auch nicht vollständiges, aber 
zumindest nachvollziehbares Abbild der 
öffentlichen Debatte über bioethische 
Themen. Über die folgenden zehn The-
men wurde im Jahresverlauf 2014 in den 
überregionalen deutschen Printmedien 
am häufigsten berichtet.

Public Health
Der Umgang mit Epidemien stellt die 
Gesundheitssysteme betroffener Län-
der vor große Herausforderungen. Gilt 
es einerseits, eine unkontrollierte Aus-
breitung übertragbarer Erkrankungen 
wirksam zu verhindern, muss auf der 
anderen Seite die grundlegende medizi-
nische Versorgung der Bevölkerung ge-
währleistet werden. Die Erkenntnisse der 

Gesundheitsforschung sollen den Um-
gang mit Notsituationen verbessern sowie 
eine effiziente und gerechte Nutzung der 
vorhandenen Ressourcen sicherstellen.

Als im März bekannt wurde, dass im 
westafrikanischen Guinea mehrere Men-
schen am Ebola-Fieber gestorben waren, 
rechnete vermutlich noch niemand damit, 
welch besorgniserregende Dimension die 
tödliche Krankheit annehmen und wie 
sehr sie in den Blick der Weltöffentlich-
keit geraten würde. In den folgenden Mo-
naten wurden jedoch in den benachbarten 
Ländern Liberia und Sierra Leone weitere 
Erkrankungsfälle gemeldet. Als die Seu-
che im Juli Nigeria erreichte, wurde klar, 
dass es sich um die größte Epidemie seit 
der Entdeckung des Virus im Jahr 1976 
handelte. Im August erklärte die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) Ebola 
zum internationalen Gesundheitsnotfall 
(Public Health Emergency of International 

Concern, PHEIC) und ordnete verbind-
liche Vorschriften zur Eindämmung der 
Epidemie an. Nachdem erstmals ein bis-
her nur bei Tieren getestetes Medikament 
erfolgreich beim Menschen eingesetzt 
worden war, empfahl die WHO (noch 

Entwicklung der gesellschaftlichen Debatte

Die Zahlen basieren auf einer Auswertung der überregionalen deutschen Printmedien: Focus, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung, Frankfurter Rundschau, Handelsblatt, Der Spiegel, Stern, Süddeutsche Zeitung, Der Tagesspiegel, taz, Die 
Welt, Welt am Sonntag, Die Zeit.

Public Health
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im selben Monat) sogar, auch experimen-
telle, nicht zugelassene Arzneimittel zur 
Behandlung von Ebola beim Menschen 
einzusetzen. Doch trotz internationaler 
Hilfsmaßnahmen breitete sich das Virus 
weiter nach Senegal und Mali aus. Zudem 
bestätigten sich in den USA, Spanien und 
Großbritannien einzelne Fälle, die im Zu-
sammenhang mit Rückkehrern aus den 
Epidemiegebieten oder Personen, die sich 
bei Betroffenen vor Ort angesteckt hatten, 
standen. Das Robert-Koch-Institut sah 
jedoch sowohl in Europa als auch in den 
USA alle Voraussetzungen zur Isolierung 
und Versorgung von Erkrankten, sodass 
keine Gefährdung der Bevölkerung be-
stünde. Insgesamt wurden nach Anga-
ben der WHO bis zum Jahresende 20.206 
Ebola-Infektionen registriert; mindestens 
7905 Menschen sind der Epidemie zum 
Opfer gefallen.

In vielen westlichen Ländern sorgt vor 
allem die Zunahme sogenannter „Wohl-
standskrankheiten“ für wachsende Pati-
entenzahlen. So ist etwa in Deutschland 
jeder zweite Erwachsene übergewichtig. 
Wie das Statistische Bundesamt im No-
vember mitteilte, hatten 2013 insgesamt 
52 Prozent der erwachsenen Bevölkerung 
in Deutschland (Männer: 62 Prozent, 
Frauen: 43 Prozent) Übergewicht. Damit 
ist der Anteil Übergewichtiger im Ver-
gleich zu 1999 um insgesamt 48 Prozent 
(Männer: 56 Prozent, Frauen: 40 Prozent) 
gestiegen. Als übergewichtig gelten lauten 
Weltgesundheitsorganisation Erwachsene 
mit einem Body-Mass-Index über 25.

Die Bundesregierung plant daher ei-
nen neuen Anlauf für ein Präventions-
gesetz. Nachdem das umstrittene Ge-
setzesvorhaben im Jahr 2013 noch im 
Bundesrat gescheitert war, beschloss das 
Bundeskabinett im Dezember 2014 ei-
nen neuen Entwurf für ein Gesetz zur 
Stärkung der Gesundheitsförderung und 

der Prävention. Ziel ist es, gesundheits-
fördernde Angebote in „Lebenswelten“ 
wie Kindertageseinrichtungen, Schulen, 
Betrieben und stationären Pflegeeinrich-
tungen zu verankern. Damit sollen auch 
diejenigen erreicht werden, die bislang 
kaum derartige Angebote in Anspruch 
genommen haben. Darüber hinaus sollen 
die betriebliche Gesundheitsförderung 
insbesondere in kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen verbessert, die Früh-
erkennungsuntersuchungen für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene weiterent-
wickelt sowie das Impfwesen gefördert 
werden. Dazu sollen die Leistungen der 
Krankenkassen zur Prävention und Ge-
sundheitsvorsorge mehr als verdoppelt 
werden.

Alten und Behindertenhilfe
Die Zahl pflegebedürftiger Menschen ist 
im Jahr 2013 um 3,5 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr gestiegen. Dies geht aus dem 
im November veröffentlichten Pflegere-
port der Barmer GEK hervor. Demnach 
waren im Berechnungsjahr etwa 2,5 Mil-
lionen Versicherte pflegebedürftig. Im 
Jahr 2050 sollen nach Schätzung der Au-
toren mehr als 4,5 Millionen Einwohner 
Deutschlands auf Pflege angewiesen sein. 
Bereits im Oktober sorgten Zahlen des 
Statistischen Bundesamts für Aufsehen, 
nach denen vor allem Pflegebedürftige 
immer häufiger auf Sozialhilfe angewie-
sen sind.

Um die Situation für Pflegebedürfti-
ge und ihre Angehörigen zu verbessern, 
beschloss der Deutsche Bundestag im 
Oktober das erste Pflegestärkungsgesetz. 
Demnach werden ab 2015 unter ande-
rem die Leistungsbeträge der Pflegeversi-
cherung um vier Prozent erhöht. Zudem 
wird der Beitragssatz um 0,3 Prozent-
punkte auf 2,35 Prozent des Bruttoein-
kommens angehoben. Mit einem zweiten 
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Gesetzesvorhaben soll ab 2017 ein neu-
er Pflegebedürftigkeitsbegriff sowie ein 
neues Begutachtungsverfahren eingeführt 
werden. Darüber hinaus verabschiedete 
der Bundestag im Dezember das Gesetz 
zur besseren Vereinbarkeit von Familie, 
Pflege und Beruf. Arbeitnehmer können 
ab 2015 zwei Jahre Familienpflegezeit so-
wie eine zehntätige bezahlte Auszeit für 
die Pflege schwer kranker Angehöriger 
nehmen.

Trotz der Reformbemühungen haben 
sieben absehbar Betroffene mit Unterstüt-
zung des Sozialverbands VdK im Novem-
ber beim Bundesverfassungsgericht eine 
Klage gegen „grundrechtswidrige Zustän-
de“ im deutschen Pflegesystem erwirkt. 
Die Kläger wollen vor dem höchsten deut-
schen Gericht eine Verbesserung der Zu-
stände in Pflegeheimen durchsetzen. Dort 
komme es nach Ansicht der Beschwerde-
führer allzu oft zu Verstößen gegen die im 
Grundgesetz geschützte Menschenwürde. 
Die bestehenden gesetzlichen Vorgaben 
reichen gemäß VdK-Präsidentin Ulrike 
Mascher nicht aus, um die „offenkundi-
gen Missstände zu bekämpfen“.

Allokation im Gesundheitswesen
Um hohe Mehrkosten für die gesetzlichen 
Krankenkassen zu vermeiden, verlängerte 
der Deutsche Bundestag im Februar das 
bestehende Preismoratorium für Arznei-
mittel bis Ende 2017. Pharmaunterneh-
men dürfen somit auch weiterhin nicht die 
Preise für patentgeschützte Medikamente 
erhöhen. Der gesetzliche Herstellerrabatt 
für diese Präparate wurde auf sieben Pro-
zent festgelegt. Im Gegenzug wurde die 
Nutzenbewertung des Bestandsmarktes 
aufgrund des hohen Aufwandes abge-
schafft. Mit den Neuregelungen möchte 
die Bundesregierung eine finanzierbare 
Arzneimittelversorgung auf weiterhin 
hohem Niveau sicherstellen.

Allerdings gilt für neu in den deutschen 
Markt eingeführte erstattungsfähige Arz-
neimittel in den ersten zwölf Monaten 
der vom pharmazeutischen Unternehmen 
selbst festgelegte Preis. So verlangte die 
Firma Gilead für ein im Januar von der 
Europäischen Kommission zugelassenes 
Medikament (Sovaldi) zur Behandlung 
von chronischer Hepatitis C knapp 20.000 
Euro je Packung, also mehr als 700 Euro 
pro Tablette – eine Praxis, die mehrere 
Hersteller im ersten Jahr der Marktein-
führung verfolgen. Vertreter der Kran-
kenkassen hielten derartige Preisforde-
rungen für überzogen und warnten vor 
drohenden Kosten in Milliardenhöhe.

Im Juni beschloss der Bundestag das 
Gesetz zur Weiterentwicklung der Fi-
nanzstruktur und der Qualität in der 
gesetzlichen Krankenversicherung. Die 
Novelle sieht ab 2015 eine Senkung des 
allgemeinen Beitragssatzes von 15,5 auf 
14,6 Prozent vor. Des Weiteren können 
die Krankenkassen von ihren Mitgliedern 
zukünftig bei Bedarf vom Einkommen 
abhängige Zusatzbeiträge erheben. Da-
durch soll nach Angaben der Bundesre-
gierung die Beitragsautonomie der einzel-
nen Krankenkassen gestärkt werden. Das 
Vorhaben stieß jedoch auf teils heftige 
Kritik, da Kostensteigerungen künftig al-
lein von den Versicherten getragen wer-
den müssen.

Im Dezember legte eine Arbeitsgruppe 
von Vertretern aus Bund und Ländern 
Eckpunkte für eine Krankenhausreform 
vor. Danach sollen unter anderem Kli-
niken, die durch anhaltend schlechte 
Qualität in der Patientenversorgung auf-
fallen, künftig weniger Geld erhalten. Zu-
dem sollen mithilfe eines Strukturfonds 
Überkapazitäten abgebaut werden. Für 
Universitätskliniken mit ihren vielfälti-
gen Aufgaben in der medizinischen Be-
handlung und Forschung, die durch das 
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Fallpauschalensystem nicht ausreichend 
abgedeckt sind, soll zukünftig mehr Geld 
zur Verfügung gestellt werden.

Sterbehilfe/Sterbebegleitung
Kaum ein Thema wird in Deutschland 
so kontrovers diskutiert wie Fragen zum 
Lebensende. Im Juli fachte der damalige 
Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, Nikolaus Schneider, die 
Debatte an, indem er in zwei Interviews 
im Stern und in der Zeit betonte, seiner 
an Krebs erkrankten Frau entgegen seiner 
Überzeugung auch bei einem Wunsch nach 
Sterbehilfe beizustehen. Sowohl die evan-
gelische als auch die katholische Kirche 
lehnen jegliche Form von Sterbehilfe ab.

Im August präsentierte eine Gruppe 
namhafter Mediziner und Ethiker (un-
ter ihnen auch Ethikratsmitglied Jochen 
Taupitz) einen eigenen Gesetzentwurf zur 
Regelung der Suizidbeihilfe. Die Verfas-
ser plädieren im Kern dafür, die Beihilfe 
zur Selbsttötung künftig unter Strafe zu 
stellen. Ärzte und Angehörige sollen hin-
gegen in Ausnahmefällen von der Straf-
verfolgung ausgenommen sein.

In einer emotionalen Debatte diskutier-
te der Bundestag im November über eine 
mögliche gesetzliche Regelung der Sterbe-
hilfe. Auf der Grundlage der Positions-
papiere von fünf Abgeordnetengruppen 
suchten die Parlamentarier eine erste Ori-
entierung im Umgang mit diesem ethisch 
und juristisch komplexen Thema. Dabei 
zeichnete sich eine deutliche Mehrheit für 
ein Verbot von organisierter Suizidbeihil-
fe und Sterbehilfevereinen sowie einen 
Ausbau der Palliativ- und Hospizversor-
gung ab. Erste fraktionsübergreifende Ge-
setzentwürfe sollen 2015 vorliegen und bis 
zum Herbst im Bundestag verabschiedet 
werden.

Derweil hob Belgien als erster euro-
päischer Staat die Altersbegrenzung für 

aktive Sterbehilfe vollständig auf. Das 
belgische Parlament billigte im Februar 
einen entsprechenden Gesetzentwurf, 
der auch todkranken und unerträglich 
leidenden Kindern eine „Tötung auf Ver-
langen“ ermöglicht. Die Zustimmung 
der Eltern ist hierfür ebenso notwendig 
wie ein psychologisches Gutachten über 
die Urteilsfähigkeit des Kindes. Kritiker 
bezweifeln hingegen, ob Minderjährige 
eine solch weitreichende Entscheidung 
überhaupt treffen können. Im September 
sorgte dann ein weiterer Fall aus Belgien 
für Aufsehen, bei dem sich ein inhaftierter 
Sexualstraftäter das Recht auf Sterbehilfe 
erstritt. Ein Brüsseler Berufungsgericht 
gab dem Wunsch des 50-Jährigen nach 
aktiver Sterbehilfe statt, da er nach ei-
genen Angaben nicht ausreichend the-
rapiert wurde und unter unerträglichen 
psychischen Qualen leide. In Belgien ist 
aktive Sterbehilfe nicht nur für todkran-
ke, sondern auch für psychisch leidende 
Menschen erlaubt.

Gleich zwei Gerichtsurteile haben die 
Debatte in Frankreich geprägt. Im Juni 
gab das oberste Verwaltungsgericht des 
Landes einem Antrag statt, die lebens-
verlängernde Behandlung des seit sechs 
Jahren mit irreversiblen Hirnverletzun-
gen im Koma liegenden Vincent Lambert 
einzustellen, auch wenn keine gesetzlich 
verlangte Patientenverfügung vorlag. Die 
Richter gaben der Forderung von Ärzten 
und der Ehefrau des 38-Jährigen, die sich 
auf den mutmaßlichen Willen des Patien-
ten beriefen, statt. Allerdings verfügte der 
Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte in einem Eilverfahren, Lambert bis 
zu einem endgültigen Beschluss vorerst 
weiter am Leben zu erhalten, wie es des-
sen tief religiöse Eltern fordern. In einem 
weiteren Fall ist ein Notfallmediziner, der 
sieben schwer kranken Patienten an ihrem 
Lebensende todbringende Medikamente 
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verabreicht hatte, vom Vorwurf der 
Sterbehilfe freigesprochen worden. Das 
Schwurgericht in der südwestfranzösi-
schen Stadt Pau entschied ebenfalls im 
Juni, dass der Arzt damit nicht gegen das 
Gesetz über die passive Sterbehilfe ver-
stoßen habe.

In den Vereinigten Staaten sorgte hin-
gegen das Schicksal der hirntoten Mar-
lise Muñoz, die aufgrund ihrer Schwan-
gerschaft zwei Monate lang gegen ihren 
erklärten Willen in einem texanischen 
Krankenhaus künstlich am Leben gehal-
ten wurde, für große Anteilnahme. Da 
in Texas der Abbruch lebenserhaltender 
Maßnahmen bei Schwangeren verboten 
ist, hatte die Klinik das Abschalten der 
Geräte verweigert. Im Januar gab dann 
das Bezirksgericht von Tarrant County 
einer Klage des Ehemanns statt und ord-
nete an, die künstliche Ernährung und 
Beatmung der Patientin einzustellen. Das 
Krankenhaus folgte der Gerichtsentschei-
dung und erklärte zudem, dass der Fötus 
nicht überlebensfähig sei. Im November 
beendete die todkranke US-Amerikanerin 
Brittany Maynard mithilfe einer Sterbe-
hilfeorganisation wie angekündigt ihr 
Leben. Der Fall der 29-Jährigen, die an 
einem unheilbaren Gehirntumor litt, hat 
die Öffentlichkeit in den USA tief bewegt. 
Nach der tödlichen Diagnose war sie mit 
ihrer Familie eigens von Kalifornien nach 
Oregon umgezogen, wo die ärztliche Sui-
zidbeihilfe erlaubt ist. Die letzten Wochen 
ihres Lebens nutzte sie, um sich medi-
enwirksam für die Ausweitung der Ster-
behilfe einzusetzen. Ihre Entscheidung 
fachte auch in Deutschland die Debatte 
über das Recht auf Sterbehilfe weiter an.

Enhancement
Erstmalig schaltet sich der Staat in den 
Kampf gegen Leistungsmanipulation 
ein. Nach langem Ringen haben das 

Bundesministerium für Gesundheit, das 
Bundesministerium des Innern sowie das 
Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz im November einen 
gemeinsamen Entwurf eines Gesetz zur 
Bekämpfung des Dopings im Sport vor-
gelegt. Demnach könnten Spitzensportler 
künftig für den Erwerb, den Besitz und 
den Konsum von Dopingmitteln straf-
rechtlich verfolgt werden. Der Gesetz-
entwurf sieht für selbst dopende Athleten 
Haftstrafen von bis zu drei Jahren vor. 
Nach den Plänen der Bundesregierung 
soll das neue Antidopinggesetz im Laufe 
des Jahres 2015 vom Deutschen Bundes-
tag verabschiedet werden.

Derweil sorgte im vergangenen Jahr 
der Leichtathlet Markus Rehm in und 
außerhalb der Sportwelt sowohl für große 
Anerkennung als auch Aufregung. Der 
unterschenkelamputierte Weitspringer 
gewann im Juli als erster Behinderten-
sportler den Titel bei den deutschen Meis-
terschaften. Daraufhin war eine Diskus-
sion entbrannt, ob die hochentwickelte 
Beinprothese des 26-Jährigen ihm einen 
biomechanischen Vorteil gegenüber 
den anderen Sportlern verschaffte. Der 
Deutsche Leichtathletik-Verband äußer-
te Zweifel an der Vergleichbarkeit der 
jeweiligen sportlichen Leistungen und 
nominierte den Weitspringer nicht für 
die Europameisterschaft. Solange nicht 
sichergestellt sei, dass durch die Nutzung 
technischer Hilfsmittel kein Vorteil er-
langt wird und die Leistungen biomecha-
nisch vergleichbar sind, sollen behinderte 
und nicht behinderte Athleten künftig 
zwar gemeinsam starten können, jedoch 
getrennt gewertet werden.

Reproduktionsmedizin
Im März sorgte die deutsche Schrift-
stel lerin Sibyl le  Lewitscharoff 
mit umstrittenen Äußerungen zu 
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reproduktionsmedizinischen Möglich-
keiten für einen Eklat. In einer Rede im 
Staatsschauspiel Dresden verurteilte die 
Trägerin des Georg-Büchner-Preises 
künstliche Befruchtung und Leihmutter-
schaft mit zum Teil drastischen Worten, 
die ebenso scharfe Kritik in den Leitme-
dien auslösten. Die Autorin nahm später 
von einzelnen Formulierungen Abstand, 
blieb aber im Kern bei ihrer Position.

Im August erschütterte die Geschich-
te einer thailändischen Leihmutter die 
Öffentlichkeit. Die 21-jährige Frau hatte 
Zwillinge für ein australisches Paar aus-
getragen. Die biologischen Eltern ließen 
jedoch ein Baby mit Downsyndrom so-
wie Herzfehler in Thailand zurück und 
nahmen nur dessen gesunde Zwillings-
schwester mit. Der Fall löste nach einer 
weltweiten Berichterstattung eine Welle 
der Hilfsbereitschaft aus. Unterstützer 
sammelten mehr als 240.000 Dollar für 
die junge Frau und ihre Familie, um ins-
besondere die Behandlung des behinder-
ten Babys bezahlen zu können. Noch im 
gleichen Monat sorgte der Fall eines 24 
Jahre alten Japaners, der in Thailand min-
destens 15 Kinder mithilfe von Leihmüt-
tern gezeugt haben soll, für Schlagzeilen. 
Die Fälle warfen ein Schlaglicht auf das 
internationale Leihmuttergeschäft. Das 
thailändische Parlament beschloss im No-
vember ein Verbot der kommerziellen 
Leihmutterschaft.

Die beiden US-amerikanischen Tech-
nologiekonzerne Apple und Facebook zah-
len ihren Mitarbeiterinnen auf Wunsch 
das Einfrieren ihrer Eizellen. Wie die Un-
ternehmen im Oktober mitteilten, bieten 
sie den Frauen, die das Kinderkriegen 
zugunsten einer Karriere hinausschieben 
möchten, die Übernahme der Kosten für 
das sogenannte „Social Freezing“ an. Die 
aufwendige Technologie war ursprünglich 
für Krebspatientinnen entwickelt worden, 

denen aufgrund einer Chemotherapie die 
Unfruchtbarkeit droht. In den USA wird 
jedoch das vorsorgliche Einfrieren von Ei-
zellen ohne medizinischen Grund immer 
beliebter. Unumstritten ist das Verfah-
ren jedoch nicht. Statt Arbeitnehmer zu 
einem Aufschub der Familiengründung 
zu animieren, sollten vielmehr familien-
freundliche Arbeitsstrukturen geschaffen 
werden, fordern Kritiker. Der Deutsche 
Ethikrat beschäftigte sich im Rahmen sei-
ner Jahrestagung im Mai unter anderem 
mit diesem Thema.

Arzneimittelforschung
Als 2013 bekannt wurde, dass in der 
ehemaligen DDR im Auftrag westlicher 
Pharmahersteller Medikamententests 
durchgeführt worden waren, sorgte dies 
für große Empörung in der Öffentlich-
keit. Eine Untersuchungskommission 
unter Federführung der Berliner Charité 
wurde eingesetzt, die die Vorfälle noch 
bis Ende 2015 aufarbeiten soll. Im Juni 
stellte die Forschergruppe ein Zwischen-
ergebnis vor, wonach zwischen 1980 und 
1990 flächendeckend etwa 300 Studien in 
Krankenhäusern und Polikliniken statt-
fanden. Zudem gibt es laut einem Bericht 
Hinweise auf etwa 70 weitere Studien, die 
jedoch nicht zugeordnet werden konnten. 
Die klinische Auftragsforschung war vom 
DDR-Ministerium für Staatssicherheit 
aufmerksam überwacht und dokumen-
tiert worden.

Im August gab die Weltgesundheits-
organisation ihr Einverständnis für den 
Einsatz von experimentellen, nicht zuge-
lassenen Arzneimitteln im Kampf gegen 
das Ebola-Fieber in Westafrika. Die Ent-
scheidung spiegelte die Hilflosigkeit der 
Mediziner im Kampf gegen das tödliche 
Virus wider, warf aber auch ein Schlaglicht 
auf die Entwicklung von Medikamen-
ten und Impfstoffen gegen sogenannte 
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Nischenkrankheiten. Denn die kostspie-
lige Suche nach einem Mittel gegen den 
Ebola-Erreger, der entgegen der medialen 
Wahrnehmung nur selten in Erscheinung 
tritt, rechnet sich für Arzneimittelfirmen 
kaum. Die pharmazeutischen Unterneh-
men konzentrieren sich vielmehr auf 
die Erforschung von Wirkstoffen gegen 
Zivilisationskrankheiten, die in den in-
dustrialisierten Ländern gewinnbringend 
vermarktet werden können. Und so trieb 
erst die immer bedrohlicher werdende 
Lage in Westafrika die Entwicklung neuer 
Ebola-Arzneimittel voran. Erste klinische 
Studien sind zum Jahresende angelaufen.

Im Dezember wurde bekannt, dass eine 
indische Firma offenbar Zulassungsstu-
dien für Generika gefälscht haben soll. 
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte verfügte daraufhin 
für 80 Medikamente von 16 deutschen 
Pharmaunternehmen einen sofortigen 
Verkaufsstopp. Auslöser war eine Inspek-
tion der französischen Arzneimittelbehör-
de beim Dienstleister GVK Biosciences, in 
deren Verlauf erhebliche Mängel bei der 
Studiendurchführung und der Datenvali-
dität zum Nachweis der Bioäquivalenz der 
Nachahmerpräparate festgestellt worden 
waren. Die Firma im indischen Hydera-
bad ist eines der größten Unternehmen 
für Auftragsforschung in Asien. Die Ver-
lagerung von Studien in Schwellen- und 
Entwicklungsländer wird von Experten 
schon seit Längerem kritisch betrachtet. 
Der Deutsche Ethikrat hatte sich bereits 
im Jahr 2013 im Verlauf seiner Jahresta-
gung mit diesem Thema beschäftigt.

Grüne Gentechnik
Nachdem der Europäische Gerichtshof 
im Jahr 2013 die EU-Kommission ange-
mahnt hatte, einen lange Zeit ignorier-
ten Antrag auf Marktzulassung der Gen-
maissorte TC1507 vorzulegen, leitete das 

Exekutivorgan der Europäischen Union 
daraufhin im Februar die im Minister-
rat notwendige Abstimmung ein. Zwar 
stimmte die Mehrzahl der Länder gegen 
den umstrittenen Genmais des Herstellers 
DuPont Pioneer, jedoch gab es aufgrund 
zahlreicher Enthaltungen – unter ande-
rem von Deutschland – keine ausreichen-
de Mehrheit für ein Anbauverbot, was für 
heftige Kritik sorgte. Da die Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit zuvor 
in mehreren Gutachten zur Sicherheitsbe-
wertung keine Einwände erhoben hatte, 
muss die EU-Kommission nunmehr die 
Zulassung erteilen. TC1507 wäre somit 
nach MON810 von Monsanto der zweite 
gentechnisch veränderte Mais, der in Eu-
ropa kommerziell angebaut werden darf.

Der Anbau gentechnisch veränderter 
Pflanzen ist in Europa hoch umstritten. 
Während einige EU-Staaten Genpflan-
zen bereits in großem Stil anbauen, sind 
andere Länder (z. B. Deutschland) dage-
gen. Im Juni einigten sich die EU-Staaten 
auf einen Gesetzentwurf, der ihnen na-
tionale Anbauverbote ermöglichen soll. 
Die Umweltminister der Mitgliedsländer 
sprachen sich mit Ausnahme von Belgien 
und Luxemburg für einen entsprechenden 
Vorschlag aus. Demnach können trotz 
EU-weiter Zulassung Verbote oder Be-
schränkungen auf Länderebene erfolgen. 
Das Europaparlament muss der Neurege-
lung noch zustimmen. (Die Zustimmung 
erfolgte am 13. Januar 2015.)

Welternährung
Im Streit um Spekulationsgeschäfte mit 
Lebensmitteln ging die Deutsche Bank auf 
ihre Kritiker zu. Nachdem sich Organisa-
tionen wie Foodwatch und Oxfam von den 
Ergebnissen eines im April auf Initiative 
des Finanzunternehmens durchgeführten 
Expertentreffens noch enttäuscht gezeigt 
hatten, gab die Bank im Mai bekannt, 
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künftig bestimmte Fonds mit Agrarroh-
stoffen nicht mehr anbieten zu wollen. 
Einen kompletten Ausstieg aus der um-
strittenen Nahrungsmittelspekulation 
bedeutet dies jedoch nicht.

Der Anteil der Hungernden an der 
Weltbevölkerung geht laut Angaben der 
Welthungerhilfe weiter zurück. Wie aus 
dem im Oktober veröffentlichten Welt-
hunger-Index 2014 hervorgeht, hungern 
jedoch noch immer 805 Millionen Men-
schen weltweit. Trotz der Fortschritte in 
der globalen Hungerbekämpfung besteht 
angesichts hoher Hungerwerte in 16 Län-
dern noch immer großer Handlungsbe-
darf. Zudem leiden etwa zwei Milliarden 
Menschen an einem Mangel an Mikro-
nährstoffen, dem sogenannten „verbor-
genem Hunger“. Vor allem von Flucht, 
Vertreibung und Bürgerkriegen betroffe-
ne Regionen haben mit drastischen Aus-
wirkungen auf die Ernährungssituation 
zu kämpfen.

Auf der Welternährungskonferenz im 
November in Rom haben Vertreter von 
etwa 170 Staaten einen Aktionsplan zur 
Bekämpfung des Hungers beschlossen. 
Darin wurde das Recht aller Menschen 
auf ausreichende und nahrhafte Lebens-
mittel bekräftigt. In einer gemeinsamen 
Erklärung betonten die Delegierten, den 
Kampf gegen Hunger und Mangelernäh-
rung verschärfen zu wollen, ohne sich 
jedoch auf konkrete Vorgaben verbindlich 
festzulegen.

Homosexuelle Lebenspartnerschaften
Um einer Benachteiligung aufgrund 
der sexuellen Identität entgegenzuwir-
ken, haben auch 2014 gleich mehrere 
Länder ihre Gesetze hinsichtlich einer 
rechtlichen Gleichstellung von homose-
xuellen und heterosexuellen Menschen 
geändert. Nachdem in Großbritannien 

bereits England und Wales die Ehe für 
gleichgeschlechtliche Paare geöffnet hat-
ten, nahm auch das Schottische Parlament 
im Februar ein entsprechendes Gesetz an. 
Die britischen Gesetzesänderungen haben 
allerdings eher symbolischen Charakter, 
da homosexuelle Paare bereits seit 2005 
eine eingetragene Partnerschaft einge-
hen können und dadurch die gleichen 
Rechte wie heterosexuelle Paare – unter 
anderem auch zur Adoption von Kin-
dern – erhalten. Das katholische Malta 
verabschiedete im April ein Gesetz zur 
Einführung der gleichgeschlechtlichen 
Lebenspartnerschaft, das auch das Recht 
auf gemeinsame Adoption von Kindern 
umfasst. Und im Juni legalisierte Luxem-
burg die Eheschließung von Lesben und 
Schwulen sowie Adoptionen durch ho-
mosexuelle Paare.

In den USA ist die rechtliche Aner-
kennung gleichgeschlechtlicher Ehe-
schließungen zum Großteil auf Ebene 
der Bundesstaaten geregelt. Die Mehrheit 
der Amerikaner unterstützt mittlerweile 
die Möglichkeit einer Heirat zwischen 
Homosexuellen, wie Umfragen im Sep-
tember ergaben. Der Supreme Court lehn-
te es im Oktober allerdings ab, über die 
Rechtmäßigkeit von gleichgeschlechtli-
chen Ehen in einzelnen US-Bundesstaa-
ten zu entscheiden. Zuvor hatten einige 
Bundesgerichte Gesetze für rechtswidrig 
erklärt, die auf ein Verbot der Homoehe 
abzielten, und die Fälle an den obersten 
Gerichtshof verwiesen. Dieser hatte be-
reits 2013 in einem richtungsweisenden 
Urteil die gesetzliche Definition der Ehe 
als Zusammenschluss zwischen Mann 
und Frau aufgehoben. Im November 
hielt jedoch das Bundesberufungsgericht 
entgegen dem landesweiten Trend das 
Homoehe-Verbot in vier Bundesstaaten 
aufrecht. Für 2015 wird nun eine für das 
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ganze Land gültige Grundsatzentschei-
dung erwartet, die klären soll, ob der in 
der Verfassung festgeschriebene Gleich-
behandlungsgrundsatz die Bundesstaaten 
grundsätzlich zur Legalisierung gleichge-
schlechtlicher Ehen verpflichtet.

In Deutschland haben zwei Menschen 
gleichen Geschlechts derzeit kein Recht 
auf Eheschließung. Allerdings können sie 
seit 2001 eine eingetragene Lebenspart-
nerschaft eingehen, die jedoch in einigen 
Rechtsbereichen nicht mit der traditio-
nellen Ehe gleichgesetzt ist. So ist es Ho-
mosexuellen zwar seit Juni unter anderem 
möglich, die Adoptivkinder ihrer Partner 
ebenfalls zu adoptieren – der Deutsche 
Bundestag setzte damit eine Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts aus dem 
Jahr 2013 zur sogenannten Sukzessiv-
adoption durch Lebenspartner um –, ein 
weiter gehender Gesetzentwurf für ein 
volles Adoptionsrecht für Lebenspart-
nerschaften, wie es für Ehepaare gilt, fand 
jedoch keine Mehrheit unter den Abge-
ordneten.
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Ausblick

Zu Beginn des Jahres 2015 wird die Stel-
lungnahme „Hirntod und Entscheidung 
zur Organspende“ veröffentlicht werden.

In Abhängigkeit davon, wie die der-
zeitigen ratsinternen Arbeitsgruppen zu 
den Themen Ethik im Krankenhaus, Big 
Data im Gesundheitswesen sowie Emb-
ryonenspende mit ihren Beratungen vor-
ankommen, werden zum Jahresende 2015 
weitere Veröffentlichungen anstehen.

Im März 2015 wird der Ethikrat zu ei-
nem Parlamentarischen Abend einladen, 
bei dem er die Stellungnahme „Hirntod 
und Entscheidung zur Organspende“ prä-
sentieren und zur Diskussion stellen wird.

Zu den öffentlichen Veranstaltungen, 
die im Jahresverlauf geplant sind, gehören 
im Februar ein Forum Bioethik mit dem 
Titel „Alte Probleme – Neue Krankhei-
ten. Überflüssige Medikalisierung oder 
notwendige Therapie?“ und im Mai die 
Jahrestagung zum Thema „Big Data im 
Gesundheitswesen“.

Auf Einladung der Universität Istanbul 
und eines ihrer Professoren, Ratsmitglied 
Ilhan Ilkilic, wird der Ethikrat Ende März 
in Istanbul eine öffentliche Veranstaltung 
zu ethischen Entscheidungen am Lebens-
ende im interkulturellen Kontext durch-
führen. Am Folgetag wird dann auch die 
monatliche Plenarsitzung des Ethikrates 
in Istanbul stattfinden.

Für den Herbst plant der Deutsche 
Ethikrat, gemeinsam mit der Nationalen 
Akademie der Wissenschaften Leopoldina 
eine Tagung zum Thema „Globale Wis-
senschaft – Globale Ethik“ abzuhalten.

Das gesamte Jahr 2015 wird zudem 
von den Vorbereitungen für das welt-
weite Treffen der nationalen Ethikgremi-
en im März 2016 in Berlin geprägt sein, 

dessen Gastgeber der Deutsche Ethikrat 
sein wird.
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Mitglieder des Deutschen Ethikrates

Prof. Dr. med. 
Christiane Woopen 
(Vorsitzende)

Wolf-Michael 
Catenhusen, 
Staatssekretär a. D. 
(Stellvertretender 
Vorsitzender)

Prof. Dr. theol. 
Peter Dabrock 
(Stellvertretender 
Vorsitzender)

Prof. Dr. med. 
Katrin Amunts

Constanze Angerer, 
Präsidentin a. D. 
des Landgerichts 
München I

Prof. Dr. med. 
Frank Emmrich

Dr. med. Christiane 
Fischer

Prof. Dr. phil. habil. 
Dr. phil. h. c. lic. 
phil. Carl Friedrich 
Gethmann

Prof. Dr. med. 
Dr. phil. Thomas 
Heinemann

Prof. Dr. iur. 
Wolfram Höfling

Priv.-Doz. Dr. phil. 
et med. habil. Dr. 
(TR) Ilhan Ilkilic, 
M. A.

Prof. Dr. med. Leo 
Latasch

Weihbischof Dr. 
theol. Dr. rer. pol. 
Anton Losinger

Prof. Dr. iur. 
Reinhard Merkel

Prof. Dr. iur. 
Jochen Taupitz 
(Stellvertretender 
Vorsitzender)

Bischof Prof. Dr. 
theol. Martin Hein 
(seit 13.11.2014)
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Herbert Mertin, 
Justizminister a. D. 
des Landes 
Rheinland-Pfalz

Prof. Dr. med. habil. 
Dr. phil. Dr. theol. 
h. c. Eckhard Nagel

Dr. phil. Peter 
Radtke

Ulrike Riedel, 
Rechtsanwältin, 
Staatssekretärin 
a. D.

Prof. em. Dr. iur. 
Edzard Schmidt-
Jortzig, Bundes-
minister a. D.

Prof. Dr. theol. 
Eberhard 
Schockenhoff

Prof. Dr. med. 
Elisabeth 
Steinhagen-
Thiessen

Prof. Dr. iur. Silja 
Vöneky

Prof. Dr. med. 
Claudia Wiesemann

Dipl.-Psych. Dr. 
phil. Michael 
Wunder

Zum 30.06.2014 
ausgeschieden: 
Prof. Dr. theol. 
Dr. h. c. Wolfgang 
Huber, Bischof a. D.
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Arbeitsgruppen 2014

Die Arbeitsgruppen des Deutschen Ethik-
rates bilden den Ausgangspunkt für sei-
ne inhaltliche Arbeit. Die im Folgenden 
genannten Gruppen haben sich im Jahr 
2014 zu mehr als 50 Sitzungen getroffen.

Biosicherheit
Sprecherin: Vöneky
Mitglieder: Angerer, Catenhusen, 
Dabrock, Gethmann, Heinemann, Lo-
singer, Riedel, Schockenhoff, Taupitz
Externes Mitglied: Kathryn Nixdorff

Inzestverbot
Sprecher: Wunder
Mitglieder: Latasch, Merkel, Radtke, Rie-
del, Schockenhoff, Taupitz

Hirntod und Entscheidung zur 
Organspende
Sprecher: Höfling
Mitglieder: Amunts, Angerer, Dabrock, 
Fischer, Gethmann, Huber, Ilkilic, La-
tasch, Losinger, Merkel, Mertin, Riedel, 
Schmidt-Jortzig, Schockenhoff, Taupitz, 
Wiesemann, Woopen, Wunder

Stammzellforschung
Sprecherin: Woopen
Mitglieder: Catenhusen, Dabrock, Heine-
mann, Schmidt-Jortzig, Taupitz

Suizidverbot
Sprecherin: Woopen
Mitglieder: Dabrock, Gethmann, Heine-
mann, Höfling, Latasch, Merkel, Mertin, 
Nagel, Schmidt-Jortzig, Schockenhoff, 
Steinhagen-Thiessen, Taupitz, Wiese-
mann, Wunder

Ethik im Krankenhaus
Sprecher: Heinemann
Mitglieder: Catenhusen, Fischer, Höfling, 
Ilkilic, Latasch, Losinger, Nagel, Radtke, 
Schockenhoff, Steinhagen-Thiessen, Tau-
pitz, Wunder

Jahrestagung 2014
Sprecherin: Woopen
Mitglieder: Catenhusen, Heinemann, 
Höfling, Merkel, Nagel, Schockenhoff, 
Taupitz, Wiesemann, Wunder

Forum Bioethik (März 2014)
Sprecher: Radtke
Mitglieder: Fischer, Heinemann, Steinha-
gen-Thiessen, Taupitz, Wunder

Forum Bioethik  (Februar 2015)
Sprecherin: Fischer
Mitglieder: Catenhusen, Heinemann, 
Höfling, Merkel, Nagel, Riedel, Schocken-
hoff, Taupitz, Wiesemann, Wunder

Herbsttagung 2014
Sprecher: Heinemann
Mitglieder: Fischer, Ilkilic, Losinger, Mer-
tin, Nagel, Steinhagen-Thiessen, Taupitz, 
Wunder

Tagung Istanbul (März 2015)
Sprecher: Ilkilic
Mitglieder: Heinemann, Steinhagen-
Thiessen, Taupitz, Wunder

Arbeitsweise

Der Deutsche Ethikrat ist in seiner Tätig-
keit unabhängig und nur an den durch 
das Ethikratgesetz ( EthRG) begründeten 

Anhang
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Auftrag gebunden. Gemäß § 6 Abs. 2 
 EthRG hat sich der Ethikrat eine Ge-
schäftsordnung gegeben, die seine Ar-
beitsweise konkret regelt.

Der Ethikrat erarbeitet seine Stellung-
nahmen aufgrund eigenen Entschlusses, 
kann aber auch vom Deutschen Bun-
destag oder der Bundesregierung damit 
beauftragt werden. Des Weiteren ist der 
Deutsche Ethikrat gehalten, dem Bundes-
tag und der Bundesregierung zum Ablauf 
jedes Kalenderjahres schriftlich über sei-
ne Aktivitäten und den Stand der gesell-
schaftlichen Debatte Bericht zu erstatten.

Der Ethikrat kommt einmal monatlich 
zu einer in der Regel öffentlichen Plenar-
sitzung in Berlin zusammen. Um einzelne 
Themen oder ganze Themenbereiche zu 
erörtern, bildet der Rat aus seiner Mitte 
heraus Arbeitsgruppen, die bei der Erar-
beitung der Textentwürfe für die Stellung-
nahmen federführend sind und außerhalb 
der regulären Plenardebatten nach Bedarf 
zu ihren Sitzungen zusammentreffen. Da-
rüber hinaus kann der Ethikrat Untersu-
chungen durchführen lassen, Gutachten 
einholen und Sachverständige zu seiner 
Arbeit, insbesondere zur Unterstützung 
der Arbeitsgruppen, hinzuziehen.

Der Deutsche Ethikrat wird bei der 
Durchführung seiner Aufgaben von einer 
Geschäftsstelle unterstützt, die gemäß § 8 
 EthRG vom Präsidenten des Deutschen 
Bundestages eingerichtet wurde und bei 
der Berlin-Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften angesiedelt ist. Die 
Rahmenbedingungen für die Ansiedlung 
der Geschäftsstelle sind durch eine Ver-
einbarung zwischen der Bundestagsver-
waltung und der Akademie geregelt.

Die Geschäftsstelle ist zuständig für die 
Recherche, Bereitstellung und Auswer-
tung von wissenschaftlichen Dokumen-
ten zu den Arbeitsthemen des Rates, für 
die Erstellung von Publikationsbeiträgen, 

die Planung und Durchführung der Sit-
zungen und der öffentlichen Veranstal-
tungen sowie für die Veröffentlichung 
der Stellungnahmen und anderer Doku-
mente. Die Pflege der Medienkontakte, 
die Beantwortung von Anfragen aus der 
Öffentlichkeit, die Betreuung der Web-
präsenz des Ethikrates sowie die Pflege 
internationaler Kontakte gehören ebenso 
zu den zentralen Aufgaben der Geschäfts-
stelle. Der Geschäftsstelle gehörten im 
Jahr 2014 die folgenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an:

•	  Dr. Joachim Vetter (Leiter der Ge-
schäftsstelle)

•	  Dr. Katrin Bentele (wissenschaftliche 
Referentin, Elternzeit bis 15.09.2014)

•	  Dr. Nora Schultz (wissenschaftliche 
Referentin)

•	  Isabelle Ulbrich-Kern (wissenschaft-
liche Referentin, vertretungsweise 
beschäftigt bis 31.08.2014)

•	  Ulrike Florian (Referentin für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit)

•	  Torsten Kulick (wissenschaftlicher 
Dokumentar)

•	  Carola Böhm (nationale Angelegen-
heiten und Sitzungsvorbereitung)

•	  Christina Campos de Oliveira Feijão 
(internationale Angelegenheiten, bis 
31.08.2014)

•	  Christian Hinke (internationale An-
gelegenheiten, seit 01.12.2014)

•	  Petra Hohmann (Sekretariat)
•	  Steffen Hering (studentische Hilfs-

kraft)



66

Deutscher Ethikrat

Finanzierung

Die Kosten des Deutschen Ethikrates und 
seiner Geschäftsstelle trägt der Bund. Für 
seine Arbeit waren im Jahr 2014 im Haus-
halt des Bundestages (Einzelplan 02, Titel 
52603-011) 1,695 Millionen Euro einge-
stellt.

Ethikratgesetz

Gesetz zur Einrichtung des Deutschen 
Ethikrats (Ethikratgesetz – EthRG)

§ 1 Bildung des Deutschen Ethikrats
Es wird ein unabhängiger Sachverstän-
digenrat gebildet, der die Bezeichnung 
„Deutscher Ethikrat“ trägt.

§ 2 Aufgaben
(1) Der Deutsche Ethikrat verfolgt die 
ethischen, gesellschaftlichen, naturwis-
senschaftlichen, medizinischen und recht-
lichen Fragen sowie die voraussichtlichen 
Folgen für Individuum und Gesellschaft, 
die sich im Zusammenhang mit der For-
schung und den Entwicklungen insbeson-
dere auf dem Gebiet der Lebenswissen-
schaften und ihrer Anwendung auf den 
Menschen ergeben. Zu seinen Aufgaben 
gehören insbesondere:
1.  Information der Öffentlichkeit und 

Förderung der Diskussion in der Ge-
sellschaft unter Einbeziehung der ver-
schiedenen gesellschaftlichen Gruppen;

2.  Erarbeitung von Stellungnahmen so-
wie von Empfehlungen für politisches 
und gesetzgeberisches Handeln;

3.  Zusammenarbeit mit nationalen 
Ethikräten und vergleichbaren Ein-
richtungen anderer Staaten und in-
ternationaler Organisationen.

(2) Der Deutsche Ethikrat führt jedes Jahr 
mindestens eine öffentliche Veranstaltung 

zu ethischen Fragen insbesondere im Be-
reich der Lebenswissenschaften durch. 
Darüber hinaus kann er weitere öffent-
liche Veranstaltungen, Anhörungen und 
öffentliche Sitzungen durchführen.
(3) Der Deutsche Ethikrat erarbeitet sei-
ne Stellungnahmen auf Grund eigenen 
Entschlusses, im Auftrag des Deutschen 
Bundestags oder im Auftrag der Bundes-
regierung. Er leitet seine Stellungnahmen 
dem Deutschen Bundestag und der Bun-
desregierung vor der Veröffentlichung 
zur Kenntnis zu.
(4) Der Deutsche Ethikrat berichtet dem 
Deutschen Bundestag und der Bundesre-
gierung zum Ablauf jedes Kalenderjahres 
schriftlich über seine Aktivitäten und den 
Stand der gesellschaftlichen Debatte.

§ 3 Stellung
Der Deutsche Ethikrat ist in seiner Tätig-
keit unabhängig und nur an den durch 
dieses Gesetz begründeten Auftrag ge-
bunden. Die Mitglieder des Deutschen 
Ethikrats üben ihr Amt persönlich und 
unabhängig aus.

§ 4 Mitglieder
(1) Der Deutsche Ethikrat besteht aus 26 
Mitgliedern, die naturwissenschaftliche, 
medizinische, theologische, philosophi-
sche, ethische, soziale, ökonomische und 
rechtliche Belange in besonderer Weise 
repräsentieren. Zu seinen Mitgliedern 
gehören Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus den genannten Wissen-
schaftsgebieten; darüber hinaus gehören 
ihm anerkannte Personen an, die in be-
sonderer Weise mit ethischen Fragen der 
Lebenswissenschaften vertraut sind.
(2) Im Deutschen Ethikrat sollen unter-
schiedliche ethische Ansätze und ein plu-
rales Meinungsspektrum vertreten sein.
(3) Die Mitglieder des Deutschen Ethik-
rats dürfen weder einer gesetzgebenden 

Ausgefertigt 
am 16. Juli 2007 

(BGBl. I S. 1385); in 
Kraft getreten am 

1. August 2007
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Körperschaft des Bundes oder eines Lan-
des noch der Bundesregierung oder einer 
Landesregierung angehören.

§ 5 Berufung und Amtszeit der 
Mitglieder
(1) Der Präsident des Deutschen Bundes-
tags beruft die Mitglieder des Deutschen 
Ethikrats je zur Hälfte auf Vorschlag des 
Deutschen Bundestags und der Bundes-
regierung.
(2) Die Mitglieder werden für die Dauer 
von vier Jahren berufen. Eine Wiederbe-
rufung ist einmal möglich.
(3) Die Mitglieder können jederzeit 
schriftlich gegenüber dem Präsidenten 
des Deutschen Bundestags ihr Ausschei-
den aus dem Deutschen Ethikrat erklären. 
Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so 
wird ein neues Mitglied für die Dauer 
von vier Jahren berufen. In diesem Fall er-
folgt die Berufung des neuen Mitglieds auf 
Vorschlag desjenigen Organs, das nach 
Absatz 1 den Vorschlag für das ausge-
schiedene Mitglied unterbreitet hatte.

§ 6 Arbeitsweise
(1) Der Deutsche Ethikrat wählt in gehei-
mer Wahl aus seiner Mitte Vorsitz und 
Stellvertretung für die Dauer von vier Jah-
ren. Eine Wiederwahl ist einmal möglich.
(2) Der Deutsche Ethikrat gibt sich eine 
Geschäftsordnung.
(3) Der Deutsche Ethikrat kann Arbeits-
gruppen einsetzen und Gutachten durch 
dritte Personen erstellen lassen.

§ 7 Öffentlichkeit
(1) Die Beratungen des Deutschen Ethik-
rats sind öffentlich; er kann auch nicht öf-
fentlich beraten und die Ergebnisse nicht 
öffentlicher Beratungen veröffentlichen.
(2) Der Deutsche Ethikrat veröffentlicht 
seine Stellungnahmen, Empfehlungen 
und Berichte.

(3) Vertreten Mitglieder bei der Abfas-
sung eine abweichende Auffassung, so 
können sie diese in der Stellungnahme, 
der Empfehlung oder dem Bericht zum 
Ausdruck bringen.

§ 8 Geschäftsstelle
Der Deutsche Ethikrat wird bei der 
Durchführung seiner Aufgaben von ei-
ner Geschäftsstelle unterstützt. Die Ge-
schäftsstelle wird vom Präsidenten des 
Deutschen Bundestags eingerichtet. Sie 
untersteht fachlich der oder dem Vorsit-
zenden des Deutschen Ethikrats.

§ 9 Pflicht zur Verschwiegenheit
Die Mitglieder des Deutschen Ethikrats 
und die Angehörigen der Geschäftsstel-
le sind zur Verschwiegenheit über die 
nicht öffentlichen Beratungen und die 
vom Deutschen Ethikrat als vertraulich 
bezeichneten Beratungsunterlagen ver-
pflichtet. Die Pflicht zur Verschwiegen-
heit bezieht sich auch auf Informationen, 
die dem Deutschen Ethikrat gegeben und 
als vertraulich bezeichnet werden.

§ 10 Kosten
(1) Die Mitglieder des Deutschen Ethik-
rats erhalten eine pauschale Aufwandsent-
schädigung sowie Ersatz ihrer Reisekos-
ten nach dem Bundesreisekostengesetz. 
Die Aufwandsentschädigung wird vom 
Präsidenten des Deutschen Bundestags 
festgesetzt.
(2) Die Kosten des Deutschen Ethikrats 
und seiner Geschäftsstelle trägt der Bund.

§ 11 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. August 2007 in 
Kraft.
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Geschäftsordnung

vom 25. Juli 2013

Präambel
Der Deutsche Ethikrat gibt sich gemäß 
§ 6 Abs. 2 EthRG die nachstehende Ge-
schäftsordnung.

§ 1 Unabhängigkeit der 
Mitglieder. Befangenheit. 
Verschwiegenheitspflicht. 
Ruhen der Mitgliedschaft
(1) Die Mitglieder sind an Weisungen 
nicht gebunden. Sie vertreten ihre per-
sönlichen Überzeugungen und sind nur 
ihrem Gewissen unterworfen.
(2) Tritt bei einer bestimmten Frage die 
Besorgnis eines Interessenkonflikts auf, 
hat das betreffende Mitglied dies der/dem 
Vorsitzenden bzw. den stellvertretenden 
Vorsitzenden anzuzeigen und mit ihr/ihm 
bzw. ihnen darüber ein Gespräch zu füh-
ren. Ergibt sich dabei keine Übereinstim-
mung darüber, ob ein Interessenkonflikt 
vorliegt, so entscheidet der Rat in Abwe-
senheit der/des Betreffenden über deren/
dessen Teilnahme an der entsprechenden 
Beratung und Beschlussfassung.
(3) Die Mitglieder sind zur Verschwie-
genheit über die Beratungen in nicht öf-
fentlicher Sitzung und die als vertraulich 
bezeichneten Unterlagen verpflichtet.
(4) Ein Mitglied kann die/den 
Vorsitzende/n um das Ruhen der Mit-
gliedschaft bitten. Das Ruhen der Mit-
gliedschaft bedeutet, dass das Mitglied 
weiterhin alle Mitteilungen der Geschäfts-
stelle erhält, aber nicht mehr an Sitzun-
gen des Plenums und der Arbeitsgrup-
pen teilnimmt und die Abwesenheit des 
Ratsmitgliedes bei diesen Sitzungen ohne 
weitere Mitteilung als entschuldigt gilt. 
Das Ruhen der Mitgliedschaft bedeutet 
weiterhin, dass das Ratsmitglied nicht an 

Abstimmungen und Wahlen des Deut-
schen Ethikrates teilnimmt, bei Voten 
und Sondervoten aus dem Deutschen 
Ethikrat nicht berücksichtigt wird und 
in der Öffentlichkeit nicht als Mitglied des 
Deutschen Ethikrates auftritt. Das Ruhen 
der Mitgliedschaft endet, sobald das be-
treffende Mitglied die/den Vorsitzende/n 
über den Wegfall der Ruhensgründe in-
formiert.

§ 2 Beschlussfassung
(1) Der Rat ist beschlussfähig, wenn mehr 
als die Hälfte der Mitglieder anwesend 
sind. Soweit nicht andere Mehrheiten vor-
geschrieben sind, entscheidet der Rat mit 
der Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
(2) Eine Beschlussfassung im schriftli-
chen oder elektronischen Umlaufverfah-
ren ist möglich, wenn der Rat dies mit 
der Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
beschließt.

§ 3 Vorsitz
(1) Die/Der Vorsitzende bzw. die stell-
vertretenden Vorsitzenden werden mit 
der absoluten Mehrheit der dem Rat an-
gehörenden Mitglieder gewählt. Wird 
diese Mehrheit im ersten Wahlgang 
nicht erreicht, findet ein zweiter Wahl-
gang statt. An diesem nehmen die beiden 
meistunterstützten Kandidat(inn)en aus 
dem ersten Wahlgang teil; es entscheidet 
die einfache Mehrheit. Kommt es hier zu 
Stimmengleichheit, wird nach erneuter 
Aussprache ein weiterer (dritter) Wahl-
gang durchgeführt. Ergibt dieser ebenfalls 
Stimmengleichheit, entscheidet das Los. 
Über die Anzahl der Stellvertreterinnen/
Stellvertreter entscheidet der Rat mit ein-
facher Mehrheit.
(2) Die/Der Vorsitzende bzw. eine stell-
vertretende oder ein stellvertretender 
Vorsitzende/r leitet die Sitzungen und 
ist für ihre inhaltliche Vorbereitung 
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verantwortlich. Sie/Er vertritt den Rat 
nach außen. Im Falle ihrer/seiner Ver-
hinderung nehmen die stellvertretenden 
Vorsitzenden ihre/seine Aufgabe in der 
vom Rat bestimmten Reihenfolge wahr. 
Mit Zustimmung des Rates kann sie/er 
einzelne ihrer/seiner Aufgaben auf die 
stellvertretenden Vorsitzenden übertragen.

§ 4 Arbeitsprogramm
Der Rat gibt sich ein Arbeitsprogramm. 
Dieses wird in der Regel jährlich fortge-
schrieben.

§ 5 Sitzungen
(1) Die Sitzungen finden in der Regel ein-
mal im Monat in Berlin statt.
(2) Die Sitzungstermine werden vom Rat 
jeweils für einen längeren Zeitraum im 
Voraus festgelegt. Auf Verlangen von 
mindestens sieben Mitgliedern hat binnen 
zehn Tagen eine außerordentliche Sitzung 
stattzufinden.
(3) Die Tagesordnung soll in der jeweils 
vorangehenden Sitzung vorläufig be-
schlossen werden. Die/Der Vorsitzende 
bzw. die stellvertretenden Vorsitzenden 
können weitere Punkte auf die Tages-
ordnung setzen, wenn dafür nachträg-
lich ein Bedürfnis auftritt. Sie sollen das 
tun, wenn drei Mitglieder dies verlangen. 
Endgültig wird über die Tagesordnung 
zu Beginn der betreffenden Sitzung Be-
schluss gefasst.
(4) Die Einladungen zu den Sitzungen 
sind unter Beifügung der Tagesordnung 
und der erforderlichen Unterlagen spätes-
tens zehn Tage vorher zu versenden. Bei 
außerordentlichen Sitzungen beträgt die 
Frist drei Tage.

§ 6 Öffentlichkeit von Sitzungen
(1) Die Plenarsitzungen des Rates sind 
gemäß § 7 EthRG in der Regel öffent-
lich. Entscheidungen, nicht öffentlich zu 

beraten, werden mit der Mehrheit des 
Rates getroffen. Die Sitzungen der Ar-
beitsgruppen sind nicht öffentlich.
(2) Die Tagesordnungspunkte, über die 
gemäß Absatz 1 in öffentlicher Sitzung 
beraten wird, sind in der Tagesordnung 
entsprechend zu kennzeichnen. Diese 
wird im Internet bekannt gemacht.
(3) Zu den öffentlichen Sitzungen ist der 
Zutritt nach Maßgabe der verfügbaren 
Plätze gestattet. Bild- und Tonaufnahmen 
kann der Rat im Einzelfall zulassen.

§ 7 Niederschriften
(1) Über die Sitzungen sind Ergebnispro-
tokolle zu fertigen. Die Protokolle sind 
allen Mitgliedern innerhalb von zwei Wo-
chen nach der Sitzung zu übermitteln. 
Etwaige Einwendungen sind innerhalb 
von zehn Tagen nach der Übermittlung 
zu erheben. Über Einwendungen, denen 
nicht Rechnung getragen wird, ist in der 
nächsten Sitzung zu entscheiden.
(2) Die Protokolle der öffentlichen Sitzun-
gen und Veranstaltungen sind im Internet 
zu veröffentlichen. Die Ergebnisse nicht 
öffentlicher Beratungen können ebenfalls 
im Internet veröffentlicht werden.

§ 8 Gutachten, Sachverständige 
und Gäste
Der Rat kann Untersuchungen durch-
führen lassen, Gutachten einholen und 
Sachverständige zu seiner Arbeit hinzu-
ziehen. Ferner können zu einzelnen Be-
ratungsthemen Vertreterinnen/Vertreter 
der zur Erteilung von Aufträgen berech-
tigten Verfassungsorgane, von Behörden 
und Institutionen, von Organisationen 
und Verbänden sowie andere Gäste ein-
geladen werden.

§ 9 Berichterstatter, Arbeitsgruppen
(1) Der Rat kann Mitglieder mit ihrem 
Einverständnis als Berichterstatterinnen/
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Berichterstatter für bestimmte Themen 
bestellen.
(2) Der Rat kann ferner zur Vorberei-
tung einzelner Themen, aber auch zur 
Erörterung ganzer Themenbereiche aus 
seiner Mitte Arbeitsgruppen bilden. Die 
Arbeitsgruppen bestimmen ihre Spre-
cherin/ihren Sprecher und nach Bedarf 
Berichterstatterinnen/Berichterstatter, 
die die Arbeitsergebnisse vor dem Rat 
vertreten.
(3) § 8 gilt für die Arbeitsgruppen ent-
sprechend.

§ 10 Voten, Veröffentlichungen
(1) Stellungnahmen, Empfehlungen, Be-
richte und Jahresberichte werden nach 
der mündlichen Erörterung des von der 
Berichterstatterin/dem Berichterstatter 
bzw. von der Sprecherin/dem Sprecher 
der Arbeitsgruppe vorgelegten Entwurfs 
vom Plenum direkt in einer Sitzung oder 
im Umlaufverfahren gemäß § 2 Abs. 2 
verabschiedet.
(2) Für die Verabschiedung von Stellung-
nahmen kommt das in der Anlage zur 
Geschäftsordnung festgelegte Verfahren 
zur Anwendung. Bei der Veröffentlichung 
von Stellungnahmen mit divergierenden 
Voten/Empfehlungen werden die Rats-
mitglieder namentlich unter dem Votum/
der Empfehlung aufgeführt, dem/der sie 
sich selbst zugeordnet haben. Bei einer 
Enthaltung erfolgt keine Namensnen-
nung. Auf Verlangen von Mitgliedern, 
deren Auffassungen vom Mehrheitsbe-
schluss abweichen, sind Sondervoten mit 
dem Mehrheitsbeschluss zu verbinden.
(3) Der Ethikrat kann abweichend vom 
Verfahren für die Verabschiedung von 
Stellungnahmen ausnahmsweise ein 
beschleunigtes Verfahren wählen, um 
aus zeitlich dringendem Anlass „Ad-
hoc-Empfehlungen“ zu erstellen. Die 
Möglichkeit der Verabschiedung von 

Ad-hoc-Empfehlungen ist den Ratsmit-
gliedern in der Regel mit Versand der 
Tagesordnung für die Plenarsitzung an-
zukündigen, in der diese verabschiedet 
werden sollen. Zur Verabschiedung von 
Ad-hoc-Empfehlungen bedarf es der Zu-
stimmung der Mehrheit aller (abweichend 
von § 2 Abs. 1 nicht nur der anwesenden) 
Ratsmitglieder. Die Abstimmung über 
den in der Plenarsitzung verabschiedeten 
Text erfolgt in der Regel im Umlaufver-
fahren nach § 2 Abs. 2. Auf Verlangen von 
Mitgliedern, deren Auffassungen vom 
Mehrheitsbeschluss abweichen, muss die 
Ablehnung in den Ad-hoc-Empfehlungen 
zum Ausdruck gebracht werden.
(4) Der Rat entscheidet jeweils darüber, 
zu welchem Zeitpunkt und in welcher 
Weise Stellungnahmen, Berichte und 
Jahresberichte nach Zuleitung an die 
Bundesregierung und an den Bundestag 
sowie Ad-hoc-Empfehlungen veröffent-
licht werden.

§ 11 Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Bundestag und der 
Bundesregierung
(1) Der Rat gibt die Tagesordnungen zu 
seinen Sitzungen dem Deutschen Bun-
destag oder einem von ihm eingesetzten 
parlamentarischen Gremium und der 
Bundesregierung zur Kenntnis.
(2) Der Rat kann Mitglieder des Bundes-
tages und der Bundesregierung einladen, 
an bestimmten Beratungen teilzunehmen.

§ 12 Geschäftsstelle, Haushalt
(1) Der Rat wird bei seiner Arbeit von 
einer Geschäftsstelle unterstützt. Die An-
gehörigen der Geschäftsstelle unterliegen 
den fachlichen Weisungen des Rats und 
– soweit es sich um Angelegenheiten des 
laufenden Geschäftsbetriebs handelt – 
der/des Vorsitzenden bzw. der stellver-
tretenden Vorsitzenden.
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(2) Der Rat entscheidet aufgrund entspre-
chender Vorlagen der/des Vorsitzenden 
bzw. der stellvertretenden Vorsitzenden 
über die Organisation der Geschäftsstelle 
und, soweit es sich um Stellen des Höhe-
ren Dienstes handelt, ihre personelle Be-
setzung sowie über die Verwendung der 
ihm insgesamt zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel.
(3) Die Angehörigen der Geschäftsstelle 
nehmen nach näherer Bestimmung des 
Rates an den Sitzungen teil.

§ 13 Änderungen der 
Geschäftsordnung
Änderungen der Geschäftsordnung be-
dürfen der Zustimmung der Zweidrit-
telmehrheit der dem Rat angehörenden 
Mitglieder.


